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Die Quellen 
zur Geschichte des hl. Franz von Assisi

Y o n

Walter Goetz.

2. D i e  V i t a  s e c u n d a  d e s  T h o m a s  v o n  Ce l a n o .
Die zweite Lebensbeschreibung des hl. Franz, die Thomas 

von Celano verfafst hat, ist erst in neuester Zeit tür die hi
storische Forschung wieder entdeckt worden. Sie fehlt in den 
Acta Sanctorum, und obwohl Rinaldi sie 1806 zusammen mit 
der Vita prima herausgab, blieb sie dennoch so gut wie 
unbekannt. Georg Voigt stellte, ohne Rinaldis Ausgabe zu 
kennen, das Vorhandensein einer zweiten Vita Celanos aus 
Zeugnissen des 13. Jahrhunderts unzweifelhaft fest; indem 
er sie dann aber selber zu benutzen glaubte, verwechselte 
er sie mit dem erst viel später kompilierten Speculum Vitae, 
und so gilt seine scharfe K ritik an der Unzuverlässigkeit der 
Quelle in W ahrheit nicht der Vita secunda 2. Ehrle hat — 
Voigts Irrtum  auf klärend — die Erörterungen über die 
Existenz der Vita secunda fortgesetzt 3; Karl Müller hat ihr auf

1) V g l. B(l. X X I I , S. 36 2  ff. und 5 2 5  f f . ; Bd. X X IV , S . 165 ff.
2 ) V o i g t ,  D e n k w ü rd ig k eiten  d es J ord an u s von  G ia n o , A b h an d l. d. 

sä ch s. G es. d. W iss . X II , 4 5 5  ff. —  D ie  B ew e ise  dafür, dafs C elano ta t 
sä ch lic h  e in e  zw eite  V ita  g e sc h r ie b e n : ebd. S. 4 5 7  ff. V g l. dazu  n o c h  

V ita  sec . I II  K ap . 143 . D a fs  B ern h ard  von  B essa  bei se in er  A u fzä h 
lu n g  der Q u ellen  d ie  V ita  sec . n ich t n e n n t, k an n  d ie  ob igen  B ew eise  
n ich t ersch ü ttern . A u ch  A n gelo  C lareno und der m it ihm  verw an d te  

A n on ym u s C ap p on ian u s ze ig en , dafs m an sp äter  ü b er  d ie  ä lte s te n  Q u ellen  

n ich ts  R ic h tig e s  m ehr w u fste .
3) Z eitsch r . f. k a th . T h eo l. V II  (1 8 8 3 ), 3 9 3  ff. —  D a fs  vorher P a n -

Zeitschr. f. K.-G. XXIV, 4. 32



Grund des von Amoni 1880 besorgten Neudrucks der Ri- 
naldischen Ausgabe die erste kritische Untersuchung gewid
met — freilich mit einem wenig günstigen Ergebnis 1. In 
dieser Richtung bewegt sich auch die Anschauung Sabatiers 
vom W erte der Vita secunda: der trügerische Verfasser der 
Vita prima habe zwar die Front ein wenig gewechselt und ver
wende wertvolles M aterial, das ihm von anderer Seite ohne 
sein Verdienst zugeführt wurde, aber er gestalte doch alles 
in seinem Sinne um, sich von der echten Überlieferung ent
fernend 2. Seit Sabatier im Speculum Perfectionis die echte 
Überlieferung und den besten Teil von Celanos Material ge
funden zu haben glaubte, sank für ihn der W ert der Vita 
secunda noch mehr. Van Ortroy war dann der erste (so
weit es sich wenigstens um wissenschaftliche Beweisführung 
handelt), der die Vita secunda höher einschätzte 3.

In den vorangehenden Erörterungen über die Vita prima 
ist die Stellung der Vita secunda zum Teil bereits bestimmt. Es 
■wurde festgestellt, dafs die vertrauten Gefährten des Heiligen 
an der Abfassung der Vita secunda als Freunde Celanos teil
genommen haben müssen, dafs die subjektive Ehrlichkeit da
durch gewährleistet wird, dafs der Gedankenkreis der Vita 
secunda die allgemeine Entwickelung und Wandelung der An
schauungen von 1228 bis 1247 widerspiegelt und dafs sie 
trotz einzelner Widersprüche und Wiederholungen die plan- 
mäfsige Ergänzung zur Vita prima ist. Die Notwendigkeit 
solcher Ergänzung lag, wie leicht erklärlich, v o r: was neben 
der Vita prima inzwischen an Legenden über den Heiligen 
erschienen war (Julian von Speier, gereimte Legenden, Jo 
hannes von Ceperano?), beruhte fast ganz auf dem Material 
und selbst dem W ortlaut der Vita prim a; eine neue selb
ständige Darstellung war seitdem nicht versucht worden.

476 GOETZ,

filo  da M ag lian o  in  se in er  S to r ia  com p en d iosa  di S an  F r a n c e sc o  (1 8 7 4 )  

die V ita  s ec . b ere its  b en u tz t h a t te ,  is t  b e i dem  g ä n z lic h  k r itik lo sen  

C h arak ter d ie ses  B a ch es  b ed eu tu n g slo s.
1) K . M ü l l e r ,  D ie  A n f. d es M in oriten ord en s (1 8 8 5 ) , S . 1 7 5 — 184.
2 ) S a b a t i e r ,  V ie  de S . F r a n c o is ,  S . L X X I I l f f . ;  S p ecu lu m  P e r f .,  

S. C X V lff .  V g l. oben  S. 178 A nm . 1.
3) A n a l. B o ll. X IX , 14 0  f.



Neues Wissen über den Heiligen war aber unzweifelhaft in
zwischen reichlich zutage gekommen, und die Entwickelung 
des Ordens mochte es erforderlich erscheinen lassen, die
jenigen Ideale jetzt verstärkt zu betonen, deren Vernach
lässigung dem Orden schweren Schaden gebracht hatte. Die 
Vita prima war nicht unmöglich geworden, wie Sabatier 
meint sondern sie forderte aus doppeltem Grunde eine E r
gänzung, nicht aber einen vollständigen Ersatz.

Der volle Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptungen 
mufs noch an dem Text der Vita secunda geführt werden. 
Nun zeigt sich aber bei der ersten Prüfung dieses Textes, 
dafs er sich im Inhalt und W ortlaut immer wieder aufs 
engste mit den beiden Quellen berührt, die man als Legenda 
trium Sociorum und als Speculum Perfectionis bezeichnet. 
Man kommt nicht eher vorwärts, als bis man das Verhältnis 
der Vita secunda zu diesen beiden Schriften festgestellt hat. 
Indem ich beide nur in ihrem Verhältnis zur Vita secunda 
prüfe und ihnen nicht selbständige Abschnitte widme, spreche 
ich in gewisser Hinsicht bereits ein Urteil aus: die Vita se
cunda ergibt sich als die gesichertste von diesen Quellen, 
obwohl ich den hohen W ert der Erzählungen des Speculum 
Perfectionis nicht verkenne 2.

1) S a b a t i e r ,  De l’authenticitö de la Legende de S. Francois, S. 13.
2) R i n a l d i s  Ausgabe der Vita sec. fufste auf der Handschrift 686 

der Bibi, communale zu Assisi. A m o n i  tat bei dem Wiederabdruck 
nichts für die kritische Sicherstellung des Textes. Yariantes seu cor- 
rectiones zu Rinaldis Ausgabe stehen in dem seltenen Druck der Vita 
trium Sociorum, Pisauri 1828; vgl. dazu E h r l e ,  Zeitschr. f. kath. Theol.
VII, 395. — W ie unsicher der gedruckte Text ist, zeigen nicht nur 
einzelne zutage liegende Unrichtigkeiten, sondern auch die von S a b a t i e r  
an verschiedenen Stellen des Speculum Perf. gegebenen Proben aus der 
Originalhandschrift in A ssisi, ferner P. E d . A l e n g o n s  Mitteilungen 
(Etudes francisc. IX, 204 ff.) und ein Vergleich mit der Handschrift in 
M arseille, deren Abschrift Sabatier mir freundlichst zur Verfügung 
stellte. — Es sind bisher nur zwei Handschriften bekannt: die erwähnte 
in Assisi und eine zweite im Musee franciscain zu Marseille; beide aus 
dem 14. Jahrhundert. Beide Handschriften weichen stark voneinander 
ab; vgl. Mise. Franc. VII, 80 und Anal. Boll. XVIII, 85 ff., 101 ff. So 
fehlen z. B. in der Handschrift von Marseille der Prolog, der Introitus 
ad secundum (wie denn überhaupt die Einteilung der Vita in drei Teile

32*
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478 GOETZ,

a) V e r h ä l t n i s  d e r  V i t a  s e c u n d a  z u r  L e g e n d a  
t r i u m  S o c i o r u m .

Man hat die längste Zeit gemeint, die Vita secunda und
die Legenda trium Sociorum seien fast zu gleicher Zeit ent
standen. Die Legenda trium Sociorum ist nach dem ihr 
vorangestellten Schreiben der drei Genossen an den General
minister Crescentius auf Veranlassung des Generalkapitels 
von 1244 begonnen und am 12. August 1246 — dem Ab
sendungstage des Schreibens — vollendet gewesen; die Vita 
secunda ist, wie oben bereits ausgeführt wurde, zwischen 
1244 und August 1247 verfafst. Weil aber Inhalt und 
W ortlaut der beiden Schriften sich stellenweise stark be
rühren, so nahm man an, dafs Thomas für die Vita secunda 
die Legenda trium Sociorum noch benutzt habe l.

Nach Sabatiers Meinung haben die Kämpfe im Orden zu
einer konkurrierenden Geschichtschreibung der beiden P ar
teien geführt. Das Generalkapitel von 1244 beschlofs die 
Abfassung einer neuen Legende und forderte zur Einsendung 
von Material auf; während sich Thomas von Celano im 
Interesse seiner Partei von neuem an die Arbeit machte, 
schrieben auch die vertrauten Gefährten des Heiligen von 
ihrem Standpunkte aus eine Legende und schickten sie, noch 
ehe Thomas seine Arbeit beendigt hatte, dem Generalminister 
mit einem Schreiben zu, das ein „ chef-d’oeuvre de malicieuse 
bonhomie a l’adresse des biographes officiels du saint“ s e i*.

fehlt), die Kapitel II, 12. 13. 15. 22 und III, 26. 102. 103— 107. 143; 
dafür hat diese Handschrift drei Kapitel mehr. — Über Bruchstücke 
einer dritten Handschrift in Poppi vgl. Anal. Boll. XVIII, 103 f. — Dafs 
P. Alengon eine kritische Ausgabe sowohl der Vita prima wie secunda 
vorbereitet, wurde bereits erwähnt.

1) K a r l  M ü l l e r ,  Anfänge, S. 180 vermutete, die Übereinstimmung 
sei aus der Benutzung der gleichen Quellen, die zwischen der Vita prima 
und 1247 liegen, entstanden. Dem steht aber entgegen, dafs die Leg. 
tr. Soc« N e u e s  geben will, wie es in der Epistola heifst: Der General
minister möge es, wenn es ihm beliebe, den vorhandenen Legenden ein
reihen lassen. Die Frage erledigt sich natürlich, wenn die Leg. tr. Soc. 
überhaupt keine originale Quelle ist.

2) S a b a t i e r ,  De l’authenticite, S. 12.



Thomas von Celano benutzte darauf die neue wertvolle 
Quelle noch für die Fortsetzung seiner A rbeit; er schmückte 
sich nicht nur mit den Verdiensten seiner Feinde, sondern 
er machte die Öffentlichkeit auch noch glauben, dafs die 
vertrauten Genossen des Heiligen seine treuen Helfer ge
wesen seien *. Das W erk der Genossen aber verfiel der 
Zensur und der Verfolgung der mächtigeren Partei.

Ich habe früher bereits zu beweisen versucht, dafs ein 
derartiger literarischer Betrug Celanos eine Unmöglichkeit 
i s t 2. Ich scheide hier deshalb aus, was in der Richtung 
solcher Annahmen liegt; es kann sich allein darum handeln, 
ob die drei Genossen vor Thomas von Celano ebenfalls eine 
Legende geschrieben haben, die von ihm benutzt werden 
konnte Es bliebe dann noch immer die Möglichkeit, dafs 
die Arbeit der drei Genossen beiseite geschoben worden 
wäre.

Sabatier stützte seine Vermutung nicht nur auf das Vor
handensein von Gegensätzen im Orden. Es war ihm — 
schon 1894 3 — aufgefallen, dafs die überlieferte Legenda 
trium Sociorum mit ihrem Inhalt nicht zu den Verheifsungen 
des erwähnten Schreibens an den Generalminister passe: er 
schlofs daraus, dafs die erhaltene Legende ein Bruchstück 
sein müsse — der Rest war der Zensur der Ordensoberen 
zum Opfer gefallen. Im Speculum Vitae, einer weit späteren 
Kompilation, glaubte Sabatier Spuren der unterdrückten Teile 
zu finden. Während er dann nach dem vollständigen Ori
ginal suchte und dabei das Speculum Perfectionis (1898) ent
deckte, traten, angeregt durch Sabatiers Vermutungen, zwei

1) S. oben S 178. Sabatier nimmt an, dafs Celano unter dem Ein
flüsse der Leg. tr. Soc. die Fortsetzung der Vita sec. in einem neuen 
Geiste geschrieben habe: „Celano lui-meme, qui au premier moment avait 
pris au pied de la lettre les formules de politesse du chapitre, finit par 
comprendre et par refondre completement son ceuyre “ (De l’authenticite 
de la Legende de S. Francois, S. 14). Man versteht dann wirklich nicht, 
warum dieser wandlungsfähige Schriftsteller nicht seine g a n z e  Arbeit 
entsprechend umgofs, sondern der W elt den Einblick in seine Charakter
losigkeit so leicht machte!

2) S. oben S. 176 ff.
3) Vie de S. Francois. S. LXIII ff.
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italienische Franziskaner, Marcellino da Civezza und Teofilo 
Domenichelli, 1899 mit der „w ahren“ Legenda trium Socio
rum hervor: in einer italienischen Übersetzung vielleicht des 
14. Jahrhunderts, die aufser der überlieferten Legende noch 
eine grofse Zahl neuer Kapitel enthielt, glaubten sie das 
(lediglich übersetzte) Original des W erkes der drei Genossen 
gefunden zu haben x. Vermutungen und Funde griffen hier 
so treffend ineinander, dafs man zunächst vor glänzenden 
wissenschaftlichen Entdeckungen zu stehen m ein te2. Es 
kamen wohl Zweifel und Widerspruch, aber eine Weile stand 
der durch diese Funde allem Anschein nach bestätigten Meinung 
Sabatiers nichts mit ähnlicher Geschlossenheit gegenüber3. 
Aber ehe noch die Frage von der Richtigkeit der „ voll
ständigen u Legenda trium Sociorum geklärt w ar, erschien 
ein Aufsatz van Ortroys, der sich um die Behauptungen der 
beiden italienischen Franziskaner gar nicht kümmerte, son
dern die alte Legenda trium Sociorum kurzerhand für eine 
wertlose Kompilation, zusammengestellt aus den beiden Bio
graphien Celanos, aus Julian von Speier, Bonaventura und 
anderen Quellen des 13. Jahrhunderts, erklärte — für bei
nahe jeden Abschnitt zeigte van Ortroy die fremde Herkunft 4.

Es war die stärkste Überraschung in der Reihe von Ent-

1) La Leggenda di San Francesco, scritta da tre suoi compagni 
(Legenda trium Sociorum) pubblicata per la prima volta nella vera sua 
integritä dai Padri Marc, da Civezza e Teof. Domenichelli dei Minori. 
Roma 1899.

2) Ich bekenne gerne, dafs ich bei der ersten Anzeige dieser neuen 
Legenda tr. Soc. (N. Jahrb. f. d. klass. Altert., Gesch. u. Lit. 1900, 
S. 621 ff.) an die Richtigkeit des Ergebnisses glaubte. Ich bin erst durch 
neue Prüfung dieser Fragen und vor allem durch van Ortroys gleich zu 
erwähnenden Aufsatz zu anderer Anschauung gekommen.

3) Vgl. T o c c o ,  Arch. st. ital. Serie V, t. XXXIII, 183 ff .; D e l l a  
G i o v a n n a  im Giorn. stor. d. lett. ital. XXXIII (1899); F a l o c i -  
P u l i g n a n i ,  Mise. Franc. VII (1899); M i n o c c h i ,  Arch. stor. ital. 
Serie V, Bd. XXIV und XXVI (1899 und 1900; als eigene Schrift unter 
dem Titel: La „Legenda trium Sociorum“. Nuovi studi sulle fonti bio- 
grafiche di San Francesco 1900); B a r  b i ,  Bulletino della Soc. Dantesca, 
N. Serie VII (1900).

4) La Legende de S. Francois d’Assise dite „Legenda trium Sociorum“ 
(Anal. Boll. XIX, 1900, S. 1 1 9 -1 9 7 ) .



deckungen, die seit 1898 zum Vorschein gekommen waren: 
die bisher nie bezweifelte Legende der drei Genossen, die 
Sabatier früher unter allgemeiner Zustimmung „le plus beau 
monument franciscain et l’une des productions les plus dö- 
licieuses du moyen äge“ hatte nennen können *, wurde von 
ihrem Platze gestofsen, und noch dazu von der Hand eines 
in der Franziskanerforschung gewifs konservativ Gesinnten. 
Die Rollen vertauschten sich: Sabatier, bisher der Zerstörer 
der alten Legenden, der von den Strenggläubigen bekämpfte 
Anwalt neuer Anschauungen, wurde zum Verteidiger der 
Tradition gegenüber van Ortroy, dem Mitgliede des Jesuiten
ordens ! 2

Van Ortroy stützte seine Beweisführung auf folgendes. 
Das der Legende vorangestellte Schreiben der drei Genossen 
an den Generalminister erklärte, die Legende solle Neues 
bringen, was den bisherigen Biographen unbekannt geblieben 
sei: „m ulta seriöse relinquentes, quae in praedictis legendis 
sunt posita“, anderes aber vorbringend, was, „si venerabilibus 
viris, qui praefatas confecerunt legendas, haec nota fuissent, 
ea minime praeterissent“. Statt dessen folgt nun aber dem 
Schreiben eine Legende, die im allerstärksten Mafse aus den 
früheren Legenden — aus Celanos Vita prima und aus 
Julian von Speier — geschöpft ist. Man könnte annehmen, 
eine solche Entlehnung sei den Verfassern angängig erschienen 
und sie hätten damit lediglich den Zusammenhang für ihr 
neues Material hersteilen wollen; aber fast der gesamte Rest 
der Legende berührt sich wiederum so enge mit der Vita 
secunda und mit Bonaventura, auch mit der Vita fr. Ber- 
nardi, der Vita fr. Egidii und Bernhards von Bessa Liber

1) Yie de S. Francois, S. LXYI.
2) S a b a t i e r ,  De l’authenticite de la Legende de S. Frangois dite 

des trois compagnons (Rev. hist. LXXV, 1901). Vgl. auch M i n o c c h i ,  
La questione Francescana (Giorn. stor. d. lett. ital. X X X IX , 1902, 
S. 304 ff.). Ähnlich wie Sabatier auch T i l e m a n n ,  Spec. Perf. und 
Leg. tr. Soc., S. 5 5 ff. Vgl. ferner F a l o c i - P u l i g n a n i ,  Mise. Franc.
V III. — Sowohl Minocchi wie Faloci-Pulignani halten daran fest, dafs 
die Leg. tr. Soc. weder eine Kompilation, noch, wie Sabatier w ill, ein 
Torso sei. — Für Ortroy trat ein Lern m e n s ,  Scripta fratris Leonis, 
Rom 1902, S. 26.
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de laudibus, dafs ^an Ortroy schlofs, ein solches Mosaik von 
Stellen anderer Quellen könne nichts anderes als eine Kom
pilation sein. Auch sagen die drei Genossen in ihrem 
Schreiben, sie wollten nicht eine fortlaufende Legende schrei
ben: „ continuantem historiam non sequentes, sed velut de 
amoeno prato quosdem flores, qui arbitrio nostro sunt pul- 
chriores“, excerpimus. Die nachfolgende Legende ist aber 
eine breite chronologische Führung der Erzählung bis kurz 
nach der ersten W anderung nach Rom (n. 1— 56); dann 
folgen einige Angaben über die Ordenskapitel, den Ordens
protektor und die ersten Missionen (n. 57— 67); zum Schlüsse 
ein Bericht über Tod und Heiligsprechung (n. 69—73). Auch 
darin also liegt ein Mifsverhältnis zwischen dem Schreiben 
und der Legende.

Dafs weder die Schriftsteller des 13. Jahrhunderts noch 
die Spiritualen des 14. Jahrhunderts, wie Ubertino da Casale 
und Angelo da Clareno, die sich doch so gern auf die 
Dicta fratris Leonis und auf die Gefährten des hl. Franz be
rufen, die Legende irgendwie zitieren, war für Ortroy eben
falls ein Beweis, dafs sie nichts weniger als ein W erk der 
drei Genossen sein könne. E r setzte die Entstehung der 
Kompilation frühestens ans Ende des 13. Jahrhunderts.

Von den Aufstellungen Ortroys mufs man das eine wohl 
als unwiderlegbar annehmen: zwischen dem Schreiben an 
den Generalminister und der Legende der drei Genossen be
steht ein vollkommener Widerspruch. Sollten sie wirklich 
zusammengehören, so bliebe nur die von Sabatier angenom
mene Erklärung übrig, dafs das Schreiben der drei Genossen 
„un  chef-d'ceuvre de malicieuse bonhomie a Tadresse des bio- 
graphes officiels du saint“ sei \  dafs die Genossen unter Ver
wendung so vielen bekannten Materials ihrer Erzählung 
lediglich eine bestimmte Tendenz geben wollten und dafs 
ihr Schreiben mit seinen Verheifsungen dies lediglich mas
kierte. Aber diese Erklärung der Schwierigkeit bleibt un
annehmbar: die Tatsache ihrer Mitarbeit an der Vita secunda 
Celanos und alle daraus zu ziehenden Folgerungen schliefsen

1) De l ’authenticite S. 12.



dies au s; die Quellenforschung darf von so gekünstelten 
und innerlich unwahrscheinlichen Voraussetzungen nicht aus
gehen.

Stellt man sich hierin auf van Ortroys Seite, so bliebe 
doch die Möglichkeit, dafs Schreiben und Legende zwar 
beide echt sind, aber nicht zusammengehören. Dann löste 
sich allerdings der auffallende W iderspruch; aber einmal 
verliert dann die Legende zunächst jede nachweisbare Be
ziehung zu den vertrauten Gefährten und damit den wesent
lichen Teil ihrer bisherigen Autorität, und andrerseits wird 
die Untersuchung dadurch auf ein neutraleres Feld gerückt: 
die Frage nach der Abhängigkeit von ändern Quellen wird 
von dem drückenden Ballast, den die vorausgesetzte Ver
fasserschaft der drei Gefährten bildet, befreit. Es braucht 
dann nur entschieden zu w erden, ob die Legende vor oder 
nach der Vita secunda und Bonaventura entstanden sein 
mufs, aber der Umstand, dafs so viele Irrtüm er unmöglich 
auf die am besten unterrichteten Gefährten zurückgehen 
könnten, braucht dabei die Untersuchung nicht zu beeinträch
tigen — ein anderer, ferner stehender Verfasser konnte sich 
in vieler Hinsicht irren, ohne dafs deshalb sein W erk eine 
spätere Kompilation sein müfste.

Ergibt sich aber bei solcher Untersuchung der kompi- 
latorische Charakter der Legenda trium Sociorum, so mufs 
sie ganz beiseite geschoben werden, und es bleibt nur noch 
die Frage nach Herkunft und Zweck des Schreibens der 
drei Genossen übrig.

Die Untersuchung darf also nicht ausgehen von dem 
Verhältnis zwischen Brief und Legende, denn sie brauchen 
nicht zusammenzugehören, oder es kann der Brief für sich 
eine Fälschung sein — van Ortroy hat es erwogen und Sa
batier hat dann auf die Inkonsequenz hingewiesen, diese 
Möglichkeit auszusprechen und dann doch den Inhalt der 
Legende zu kritisieren, weil er zu den Angaben des Briefes 
nicht stimme. Damit bleibt auch zunächst die handschrift
liche Überlieferung, die für die Zusammengehörigkeit von 
Text und Legende spricht, aufser Betracht, denn so weit 
reicht sie zeitlich nicht hinauf, dafs sie ein auf anderem
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Wege zuverlässig gewonnenes Ergebnis beeinträchtigen 
könnte. Als ein entscheidendes Moment möchte ich auch 
das Schweigen der die Quellen aufzählenden Schriftsteller 
des 13. Jahrhunderts nicht ansehen; denn diese Angaben 
sind nun einmal alle lückenhaft und unzuverlässig. Und 
ebenso ist es nicht angängig, die Angabe der Chronik der 
24 Generale zum Beweise heranzuziehen; sie ist eine zu 
späte Quelle, so zuverlässig auch manche ihrer Mitteilungen 
sein mögen, und sie schöpft ihre Nachricht sicher nur aus 
dem Schreiben der drei Genossen.

So ist die Legenda trium Sociorum zunächst nur nach 
ihrem eigenen Werte und nach der Möglichkeit ihrer Selb
ständigkeit zu prüfen. Geht man nun aber vom Texte 
aus, so möchte ich einige Argumente, die Sabatier gegen 
van Ortroy angeführt hat, ebenfalls zuvor ausscheiden.

Sabatier betont, dafs die Legenda trium Sociorum die 
schlichteren Lesarten enthalte: die Vita secunda und noch 
mehr Bonaventura erweiterten bei Schilderung derselben 
Vorgänge den Text ihrer Vorlage — also der Legenda trium 
Sociorum. —  Das W under trete schon in der Vita secunda 
stärker hervor.

Es ist wahr, dafs die mittelalterliche Quellenkritik das 
gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis der Quellen nach solchen 
Grundsätzen zu bestimmen strebt; aber wenn es an anderen 
Beispielen dafür fehlen würde, so lehrten die franziskanischen 
Legenden aufs eindringlichste, mit welcher Vorsicht diese 
Grundsätze angewendet werden müssen, sobald es sich um 
das Material einer nicht mehr völlig primitiven Geschicht
schreibung handelt. Der Grundsatz, dafs die W under mit 
zunehmender Entfernung von der Urquelle zunehmen, bleibt 
wohl in Geltung; aber in dieser Hinsicht hat Sabatier doch 
nur ein einziges auffallendes Beispiel gebracht 1.

Dafs aber Erweiterungen des Textes, seien sie nun rhe
torischer Art oder auch sachlich vermehrend, ein Zeichen 
späterer Entstehung seien, darf im vorliegenden Falle nicht so all

1) S a b a t i e r ,  De l’authenticite, S. 16 Anm. Das ebend. S. 7 ge
gebene Beispiel (adhuc sanctus adorabor bei 2. Cel. 1 , 1 ,  gegenüber 
adhuc adorabor bei Leg. tr. Soc. 4 [c. II]) ist nicht gut zu verwenden.
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gemein behauptet werden; nur bei neu auftretenden Lokalisatio
nen von Ereignissen oder Einfügung von Personennamen, wo 
ursprünglich keine bestimmte Person mit einem Vorgang in 
Beziehung gesetzt w ar, kann man vielleicht mit mehr Ge- 
wifsheit auf das zeitliche Verhältnis der Quellen schliefsen. 
Bonaventura hat seine Vorlagen viel häufiger verkürzt als 
erweitert: seine schriftstellerischen Absichten durchbrechen 
die naiven Prinzipien früherer Annalisten und Legenden
schreiber. Lemmens hat aus einem römischen Kodex von S. 
Isidoro de Urbe Fassungen des Speculum Perfectionis und 
der Vita Aegidii veröffentlicht, die er um ihrer kürzeren 
Form willen für ursprünglichere Redaktionen als die bisher 
bekannten hielt *, während es nach Sabatiers Meinung, dem 
ich in diesem Falle vollständig zustimme, kaum ein Zweifel 
sein kann, dafs es sich dabei um spätere Auszüge handelt 2. 
Ortroy hat ferner Fälle angeführt, wo gerade die Legenda 
trium Sociorum gegenüber der Vita secunda die Fassung 
erweitert 3 —  F älle , die nicht zu bestreiten sind und über 
die sich Sabatier nicht geäufsert hat. Und die unanfecht
barsten Belege: aus der Vita prima lassen sich Stellen geben, 
die ausgeschmückter sind als die gleichen Stellen der Legenda 
trium Sociorum 4.

Vor allem aber wird die Anwendung dieser quellen
kritischen Grundsätze dadurch noch erschwert oder unmög
lich gemacht, weil von der Legenda trium Sociorum im 
sogen. Anonymus Perusinus eine Fassung vorliegt, die, wenn 
sie ein späterer Auszug wäre, b e i d e n  Grundsätzen entgegen
handelte. Nun spricht aber nichts dafür, dafs sie ein solcher 
Auszug ist, sondern sie mufs entweder eine parallele Fas
sung —  gleich der Legenda trium Sociorum aus gemein
samer Quelle fliefsend — sein, oder sie ist die Vorlage der 
Legenda trium Sociorum gewesen: in beiden Fällen sind

1) L e m m e n s ,  Documenta antiqua Franciscana I und I I ,  Qua- 
racchi 1901.

2) S a b a t i e r ,  Actus b. Francisci et sociorum eius, S. LVIII.
3) Anal. Boll. XIX, 131 f.
4) Vgl. z. B. 1. Cel. II, 8 (n. 110) mit Leg. tr. Soc. n. 68.
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alle von Sabatier gezogenen Schlüsse hinfällig. Es wird 
davon noch in einem Exkurs zu sprechen sein.

In gleicher Weise scheide ich das von Sabatier vor
gebrachte Argument des einheitlichen Stils der Legenda trium 
Sociorum aus. Denn es ist ein Argument, bei dem ein jeder 
Forscher verschieden fühlt und das infolgedessen ebensowenig 
beweiskräftig sein kann wie der „parfum franciscain den 
Sabatier in dieser Legende findet — andere haben sie eine 
zusammengestohlene Kompilation genannt! Das einzig E nt
scheidende ist der Text selber; hält er der Prüfung nicht 
stand, so sind alle anderen Rettungsgründe hinfällig.

Van Ortroy hat den Text der Legenda und der vermut
lichen Vorlagen nebeneinander gestellt. Ohne dafs ich das 
Verdienst van Ortroys, eine neue Anschauung zuerst aus
gesprochen zu haben, im geringsten verkleinern will, glaube 
ich doch, dafs es damit noch nicht getan ist. Denn man 
verlangt dafür den unwiderleglichen Beweis, dafs die Vita 
secunda, Bonaventura usw. auch wirklich die Vorlagen sind 
und nicht doch etwa die Ableitungen. Van Ortroys Beweis 
läfst sich in dieser Hinsicht wohl noch etwas ausdehnen. 
Es finden sich ferner einzelne Stellen mit zum Teil auffallen
den Nachrichten, für die van Ortroy keine Vorlagen hat 
nachweisen können; dafs damit Schwierigkeiten gegeben sind, 
läfst sich zunächst nicht bestreiten. In einigen Fällen hat 
Ortroy Texte nebeneinander gestellt, die sich nicht genügend 
berühren, um sie als Vorlage und Ableitung miteinander in 
Zusammenhang zu bringen. Auch scheint mir in der Frage 
der Anachronismen, die Ortroy in der Legenda trium So
ciorum gefunden zu haben glaubte, die Abwehr Sabatiers 
in der Mehrzahl der Fälle geglückt 1 — nur die Erwähnung 
der Bestätigung des Tertiarierordens k a n n  man mit Ortroy 
für einen Anachronismus ansehen, ohne dafs doch der 
W ortlaut die Gegengründe Sabatiers völlig ausschlösse.

Ich versuche, zum guten Teil parallel mit Ortroy, den 
W ert des Textes der Legende festzustellen. Dafs die Vita 
prima Celanos und die Legende Julians von Speier aufs

1) De l’authenticitö S. 18 ff.



stärkste benutzt sind, gehört zu den sicheren Gewinnen der 
Beweisführung van Ortroys. Das bleibt, auch wenn man, 
wie es zunächst geschehen soll, vom Schreiben an den Ge
neralminister völlig absieht, eine auffällige Tatsache. Hatte 
Thomas von Celano in seiner Vita secunda den Wunsch dea 
Generalkapitels so aufgefafst, dafs er nur sein früheres W erk 
ergänzte, so wäre in der Legenda trium Sociorum ein ganz 
anderer Wunsch erfüllt: eine Verarbeitung der früheren Le
genden mit neuen Z utaten ; mit dem Abbrechen der E r
zählung beim Jahre 1210 und den kurzen Nachrichten, die 
dann noch folgen, wäre aber auch diese Absicht keineswegs 
durchgeführt. Und selbst wenn man annimmt, die alte Le
genda trium Sociorum sei ein Torso, so müfste man den
noch angesichts ihres Charakters eher an ein vom General- 
kapitelsbeschlufs ganz unabhängiges Unternehmen denken.

Zu den beiden Legenden, die also den Grundstock der 
Legenda trium Sociorum bilden, sind nun Zusätze hinzu
gefügt, von denen man, auch wenn sie sich mit den späteren 
Quellen berühren, doch nicht ohne weiteres sagen kann, dafs 
sie aus diesen geschöpft sein müfsten. Denn kompiliert sind 
schliefslich alle Quellen, die nach der Vita prima entstanden 
sind —  man könnte auch Bonaventura in ein ähnliches 
Mosaik aul lösen, wie es Ortroy mit der Legenda trium So
ciorum getan hat. Und dafs bei dieser die spätere Kompi
lation nicht überall zu erweisen ist, mufs den Gegnern 
Ortroys zugegeben werden: es gibt zahlreiche Stellen, wo 
es zunächst völlig zweifelhaft bleibt, ob die Legenda trium 
Sociorum Vorlage oder Ableitung ist. Das Urteil über diese 
unsicheren Stellen kann erst dann entschieden werden, wenn 
in anderen Fällen der Beweis für die eine oder andere Mög
lichkeit zweifelfrei geführt ist. Den gesamten Text mit 
solcher Absicht zu prüfen, ist des Raumes halber unmöglich; 
aber ein ausführliches Eingehen auf eine genügende Anzahl 
von Beispielen kann nicht umgangen werden.

Das erste Kapitel (n. 2 —3 in den Acta Sanctorum) 
bietet in seinen Zusätzen kein verwendbares Beispiel l. Um

1) S a b a t i e r ,  De l’authenticite, S. 6 hat die Worte der Mutter: 
„Quid de ülio meo putatis? Adhuc e iit filius Dei per gratiam“ als der
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so stärker dagegeri das zweite Kapitel. A uf die Erzählung 
der Gefangenschaft in Perugia, die sich mit der Vita secunda 
eng berührt, aber ohne dafs man über die Abhängigkeit 
etwas sagen könnte *, folgt der Plan des jungen F ranz , an 
einem Kriegszuge nach Apulien teilzunehmen. Die Legenda 
berührt sich hier in den Hauptstücken mit der Vita prima und 
secunda, in Einzelheiten mit Bonaventura. Man kann einen 
allgemeinen Schlufs vorausnehmen: bestände die Legenda 
hier aus der Vita prima und eigenem neuen Material, so dafs 
die Vita secunda aus ihr geschöpft hätte, so müfste der Ver
fasser der Vita secunda sorgfältig alles, was aus 1. Celano 
in der Legenda stammte, wieder ausgeschieden haben, denn 
die Vita secunda enthält hier nichts aus der Vita prima. 
Eine solche Arbeit ist wenig wahrscheinlich bei einem Ver
fasser, der um des Zusammenhanges willen sonst doch ge
legentlich etwas aus der Vita prima mit übernimmt. Die neue 
Fassung des Ereignisses, die in der Legenda trium Sociorum 
vorliegt, hätte ihn wohl bestimmen können, sich ihr an- 
zuschliefsen. Die Schwierigkeit löst sich ohne Frage ein

Fassung der Vita secunda vorangehend bezeichnet („Quid putatis filius 
meus erit? Multorum gratia Dei filiorum patrem ipsum noveritis affu- 
turum“). Aber gerade mit Beispielen solcher Art ist kein Beweis zu 
führen (vgl. auch das Beispiel bei S a b a t i e r  S. 7); sie finden sich 
ebenso häufig umgekehrt. Im gleichen 1. Kapitel ist ein Gegenbeispiel:
2. Cel. I, 1 sagt, Franz schien infolge seiner vornehmen Sitten gar nicht 
wie der Sohn seiner [bürgerlichen] Eltern; die Leg. tr. Soc. aber er
weitert: Franz erschien nicht als der Sohn seiner Eltern, sed cuiusdam 
magni principis. Dagegen ist aus dem 1. Kapitel ein auffallendes Bei
spiel zu erwähnen: die Leg. tr. Soc. schildert nach 1. Cel. I, 7, dafs Franz 
einmal einem bittenden Armen kein Almosen gab und es dann sogleich 
bereute. 2. Cel. erwähnt das Ereignis nicht; aber bei Bonaventura wie  
im Anonymus Perus, ist hinzugefügt, dafs Franz dem Armen darauf nach
lief und ihm das Almosen gab. Hier möchte man ohne weiteres auf die 
Priorität der Leg. tr. Soc. schliefsen. Aber der Fall kompliziert sich 
dadurch, dafs der Anonymus Perus, ebenfalls in Frage kommt, und 
zweitens hat die Leg. tr. Soc sowohl gegenüber 1. Cel. wie Bonaventura 
am Anfang der Erzählung eine Erweiterung: der Vorgang ist auf den 
väterlichen Laden lokalisiert, und zwar scheint dabei der Ausdruck Bo- 
naventuras „negotiationis tumultibus“ das Bindeglied zwischen 1. Cel. und 
Leg. tr. Soc.

1) Vgl. oben S. 484 Anm. 1.



facher, wenn man sich die Legenda trium Sociorum aus der 
Vita prima und secunda entstanden denkt. Diese Annahme 
wird durch eine Reihe von Einzelheiten unterstützt: 1) Die 
beiden Viten Celanos und Bonaventura bringen den Vorgang 
noch ohne eine Zeitbestimmung; die Legenda trium Sociorum 
knüpft als erste an die Gefangenschaft in Perugia mit der 
Wendung an: „Post paucos vero annosu. Erweiterungen, die 
sich auf bestimmtere Chronologie oder auf Lokalisierung be
ziehen, deuten, wie bereits erwähnt wurde, in stärkerem Mafse 
als blofs rhetorische Erweiterungen auf spätere Entstehungs
zeit hin. 2) Die Vita secunda bringt vor dem Kriegszuge 
nach Apulien und den zugehörigen Visionen die Erzählung, 
dafs Franz einem armen Soldaten seine Kleider geschenkt 
habe, und zwar ohne direkten Zusammenhang mit dem 
Kriegszuge. Bei Bonaventura liegt bereits eine zeitliche Ver
bindung der beiden Ereignisse vor: dem Verschenken der 
Kleider folgt in der „nocte sequente“ die erste Vision; aber 
die für den Kriegszug bestimmten kostbaren Kleider schafft 
sich Franz erst nach der Vision an. Die Legenda trium 
Sociorum gibt nun Geschenk und Vision als Ursache und 
W irkung, und die verschenkten Kleider sind jetzt die für den 
Kriegszug angeschafften geworden. 3) Die Vita prima spricht 
nur davon, dafs ein „nobilis quidam civitatis Assisii“ an einem 
Kriegszuge nach Apulien teilnehmen wollte und dafs Franz 
beschlofs, sich ihm anzuschliefsen. Dasselbe berichtet Julian 
von Speier. Die Vita secunda nennt bei ihren Zusätzen zur 
Vita prima niemand. Bonaventura (n. 9) erwähnt bei der 
Zusammenarbeitung der früheren Berichte den nobilis nicht, 
sondern sagt, Franz habe sich „in  Apuliam ad quemdam li
beralem comitem“ begeben wollen. Die Legenda trium So
ciorum erzählt wie die Vita prima von der Absicht des 
nobilis de civitate Assisii, fährt dann aber fort: „quo audito 
Franciscus ad eundum cum illo aspirat, ut a quodam comite 
Gen tili nomine miles fiat“. Es wird also hier sowohl Celanos 
nobilis aus Assisi wie Bonaventuras apulischer comes gebracht, 
und dieser bekommt zum ersten Male einen bestimmten Namen K

1) Es ist allerdings möglich, dafs der Zusatz nomine erst von 
späteren Abschreibern beigefügt wurde; der Text in den Acta SS. lautet
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Nun ziehe man noch den Anonymus Perusinus hinzu; 
da wird so wenig wie bei Benaventura der nobilis aus 
Assisi erwähnt, sondern es heifst: Franz wollte „ad  co- 
mitem gentilem in Apuliam proficisci“. Bedenkt man die 
doppelte Bedeutung von gentilis (sowohl „vornehm “ wie auch 
„demselben Stamme angehörig“), so drängt sich der Schlufs 
auf, dafs der Anonymus Perusinus aus dem adligen Lands
manne aus Assisi, von dem Celano spricht, und dem apu- 
lischen Grafen Bonaventuras, um den Widerspruch der 
beiden Berichte zu heben, einen in Apulien weilenden, aber 
aus Assisi stammenden Grafen gemacht hat. Der Verfasser 
der Legenda trium Sociorum aber begriff diese Kombination 
nicht mehr, sondern nahm vielleicht das adjektivische gentilis 
des Anonymus Perusinus für den gleichlautenden Eigen
nam en, und um keine der abweichenden Lesarten seiner 
Vorlagen, der Vita prima und Bonaventuras, abzulehnen, 
brachte er beide nebeneinander. Es scheint mir nicht wohl 
möglich, eine andere Entwickelungsgeschichte dieser Stelle an
zunehmen; Bonaventura würde den Namen des Grafen ge
bracht haben, wenn er ihn in einer so gut beglaubigten Vor
lage gefunden hätte. 4) Die Vita prima bringt nur eine 
Vision; das Abstehen vom Kriegszuge ist nicht recht ge
nügend begründet. Die Vita secunda fügt zur besseren 
Motivierung eine zweite Vision hinzu, ohne Zeit- und Orts
angabe; da aber Franz nach dieser in die Heimat „zurück
kehrt“, so mufs man schliefsen, dafs die zweite Vision schon 
aufserhalb Assisis nach Antritt der Reise stattfand. Bona
ventura hebt den Mangel, als er die beiden Berichte Celanos 
vereint: er läfst die Reise „usque ad proximam civitatem“ an

nur: ut a quodam comite gentili miles fiat. Schon Wadding hat über
legt (Annales I, 27), ob gentilis Eigenname sein solle, und sich dagegen 
erklärt. Der Bollandist (Acta SS. S. 565) schliefst sich an Wadding an, 
obwohl er auf einen damals existierenden Grafen Gentilis hinweist. D ie  
späteren Ausgaben der Leg. tr. Soc. haben, soviel ich sehe, alle auch 
das Wort nomine. Ich würde bei dieser Unsicherheit des Textes den 
Punkt nicht so stark hervorgehoben haben, wenn nicht sowohl T h o d e  
S. 19 wie S a b a t i e r ,  Vie de S. Frangois, S. 19 Gentilis als Eigennamen 
genommen hätten — Sabatier unter Feststellung dreier Grafen dieses 
Namens.
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getreten sein. Die Legenda trium Sociorum bat die E r
zählung wie Bonaventura, bestimmt aber für den Leser diese 
proxima civitas durch den Zusatz: „usque Spoletum“, und 
ein Unwohlsein des Reisenden in dieser Stadt wird —  da
mit auch über den Text des Anonymus Perusinus hinaus
gehend — noch hinzugefügt. — So liegen für dieses K a
pitel vier starke Hinweise vor, dafs die Legenda trium 
Sociorum nicht nur später als die Vita secunda, sondern 
auch später als Bonaventura verfafst ist.

Der Anfang des dritten Kapitels der Legenda trium 
Sociorum (n. 7: Gastmahl mit den Freunden, Zug durch die 
Stadt Assisi, Frage der Freunde, ob Franz sich verheiraten 
wolle) berührt sich eng mit den Erzählungen der Vita prima 
(I , 3) und secunda (I, 3), und zwar sind in der Legenda 
trium Sociorum die beiden, voneinander ganz unabhängigen 
Berichte Celanos in feste Verbindung gebracht. Natür
licher ist wiederum die Annahme, dafs diese beiden Berichte 
nachträglich zusammengefafst wurden, als dafs Celano für 
seine Vita secunda aus dem Berichte der Legenda trium 
Sociorum alles aus der Vita prima stammende sorgfältig 
ausschied und dabei den Zusammenhang der Erzählung 
wieder löste. Sehr auffallend ist ferner, dafs die Legenda 
nach dieser Schilderung mit Worten fortfährt, die der Vita 
prima entnommen sind, dort aber in einen ändern Zusammen
hang gehören. Die Vita prima (I , 2) berichtet, dafs die 
neue Entwickelung Franzens mit einer schweren Krankheit 
begann; als der Genesende dann zum ersten Male wieder 
ins Freie kommt und die Landschaft vor der Stadt Assisi 
sieht, vollzieht sich in ihm eine Änderung: „ In  nullo eum 
potuit delectare“. Celano fahrt fort: „A b ea itaque die coepit 
se ipsum vilescere sibi et in contemptu quodam habere, quae 
prius in admiratione habuerat et amore4< usw. Man hat diese 
Krankheit und die durch sie bedingte Veränderung im Innern 
Franzens stets als treffende W ahrheit angenommen: der Be
richt Celanos ist wohl überall verwendet worden, wo man 
im Leben des Heiligen die erste Wendung zur Verinner
lichung schildern wollte. So hat es auch Sabatier in seiner 
Vie de S. F ra n c is  getan. Wie aber kommt es, dafs die

Zeitschr. f. K.-G. XXIV, 4. 3 3
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Legenda trium Sociorum davon gar nichts weifs? Wie 
konnte es geschehen, dafs ihre Verfasser die nachfolgenden 
Worte Celanos fast wortgetreu herübernehmen, aber im An- 
schlufs an das Gastmahl und die Frage der Freunde, ob 
Franz sich verheiraten wolle? 1 Sabatier hat von der Le
genda trium Sociorum, um ihre eigenen Wiederholungen 
z. B. im zwölften Kapitel zu rechtfertigen, gesagt, die Ver
fasser strebten nach äufserster Vollständigkeit, berichteten 
alles, was sie aus der Vita prima oder aus eigener Erfahrung 
wüfsten, selbst wenn dadurch gwisse W'idersprüche in ihre 
Erzählung hineingetragen würden. Hätten die Verfasser 
wirklich ein solches Prinzip der Gewissenhaftigkeit gehabt, 
so bliebe das Verschweigen der Krankheit unerklärlich. Die 
Aneignung des nachfolgenden Satzes aus Celano legt viel
mehr auch hier den dringenden Verdacht nahe, dafs reine 
Kompilatoren hier am Werke waren. Um so mehr, als diesem 
Satze dann in der Legenda trium Sociorum sogleich ein 
anderer folgt, der wiederum aus der Vita prima, aber aus 
einem ändern Zusammenhange (Anfang von I ,  3) entnom
men ist.

Die Mitte des dritten Kapitels enthält eine Stelle (n. 9), 
für die van Ortroy keine Vorlage und keine Berührung mit 
irgendeiner ändern Quelle gefunden hat. Sie berichtet von 
Franzens Fürsorge für die Armen, von der Liebe seiner 
Mutter zu ihm und verweist nochmals auf sein früheres un- 
gebundnes Leben. Die Verteidiger der Legenda trium So
ciorum können wohl sagen, dafs der letzte Punkt von den 
Späteren weggelassen sei, um Franz nicht allzusehr mit 
Jugendsünden zu belasten; aber die ersten beiden Punkte 
würde man doch in der Vita secunda und bei Bonaventura 
vermuten. Ihr Fehlen ist kein direkter Beweis gegen die 
Priorität der Legenda trium Sociorum, aber es ist möglich, 
dafs hierbei nichts anderes als eine spätere Erweiterung der 
wenig bekannten Jugendgeschichte des Heiligen vorliegt.

Den Schlufs des dritten Kapitels (n. 10) bildet die Pil

1) Die Leg. tr. Soc. fährt nach dem Gastmahl und der Frage der 
Freunde fort: „Ab illa itaque hora coepit se vilescere et illa contemnere, 
quae prius habuerat in amore“ usw.
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gerfahrt nach Rom. Die Erzählung berührt sich stark mit 
der gedrängter berichtenden Vita secunda, an zwei Stellen 
(tune temporis und ante flores ecclesiae) mit Bonaventura. 
Der Bericht über das reiche Geldgeschenk, das Franz dem 
hl. Petrus machte, wird in der Vita secunda mit wenigen 
Worten erzählt: „plena manu pecuniam iactat in loco“ ; Bona
ventura erwähnt es gar nicht; die Legenda trium Sociorum 
dagegen schmückt den Vorgang so aus, dafs sie als Er
weiterung der Vita secunda erscheint: „cum magno fervore 
manum ad bursam ponit et plenam denariis traxit eosque per 
fenestram altaris proiieiens tantum sonum fecit, quod de tarn 
magnifica oblatione omnes astantes plurimum sunt mirati “. 
Es ist nur ein Beispiel dafür, wie oft man die Legenda trium 
Sociorum angesichts solcher Erweiterungen für die spätere 
Quelle ansehen könnte, wenn man darauf allein bauen wollte! 
Ein Zusatz, den die Vita secunda hat, spricht für ihre Ori
ginalität: sie nennt den Platz der Bettler vor St. Peter das 
Paradies (in paradiso ante ecclesiam s. Petri) — ein Aus
druck, der dem Verfasser der Legenda trium Sociorum nicht 
bekannt war. Andrerseits hat die Legenda trium Sociorum 
einen auffälligen Zusatz: Franz bettelte „gallice, quia libenter 
lingua gallica loquebatur, licet ea recte loqui nesciret“. Zwar 
wird schon in der Vita prima erwähnt, dafs Franz gern 
französisch sang (I, 7: lingua francigena), und ebenso in der 
Vita secunda (I, 8 und III, 67); aber nur aus dieser Stelle 
der Legenda trium Sociorum erfährt man, dafs er das Fran
zösische niemals ganz beherrschte. Warum ein späterer 
Kompilator diesen Zusatz aus freien Stücken beigefügt haben 
sollte, ist nicht erfindlich; hier mufs irgendein originales 
Wissen zugrunde liegen. Eine derartige Feststellung, die 
noch wiederholt zu machen sein wird, schliefst den kom- 
pilatorischen Charakter der Legenda trium Sociorum natür
lich nicht aus; aber sie erschwert die glatte Lösung der 
Frage unzweifelhaftl.

Ganz ungünstig für die Originalität der Legenda trium
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Sociorum fällt das Ergebnis aus, wenn man die Komposition 
der Kapitel 5 —7 (n. 7— erste Hälfte von 13) ins Auge fafst. 
Das Gerüst der ganzen Erzählung gibt die Vita prima I, 3 
ab; jedoch sind grofse Partien eingeschoben, die sich mit 
zweitem Celano I , 3—5 berühren, und zwar wird durch 
diese Einschiebsel, die also möglicherweise als selbständiges 
Wissen der drei Gefährten anzusehen wären, die eng zu
sammengehörende Erzählung der Vita prima aufgelöst. Diese 
beschreibt — von der Vita secunda darin ergänzt — einen ver
ständlichen, unter immer neuen Eindrücken sich vollziehenden 
Entwicklungsgang: wir hören von der schweren Krankheit, 
dann von dem Streben nach ernsthafter äufserer Betätigung, 
dem ein ständiges Grübeln (Visionen) gegenübersteht; alte 
und neue Ideale streiten sich in seinem Inneren; seit er den 
Zug nach Apulien aufgegeben hat, ist Franz in seinen Ge
dankengängen verändert; er zieht sich von dem weltlichen 
Treiben zurück und sucht die Einsamkeit auf; mit einem 
Freunde geht er zu einer Höhle, begibt sich aber allein ins 
Innere und in langem Gebete setzt er sich mit sich selber 
auseinander; zum Freunde zurückkehrend ist er „ita labore 
confectus, ut alius intrans, alius exiens videretur^; bei solchen 
Gebeten wird es in seiner Seele klarer; aber er verbirgt 
noch den neuen geistigen Besitz, er spricht in Bildern, die 
nicht verstanden werden, von seiner Zukunft; man fragt 
ihn, angesichts dieses auffälligen Wesens, ob er sich etwa ver
heiraten wolle; er antwortet bejahend mit einem Bilde, das 
Thomas von Celano dem Leser sogleich erläutert: die schönste 
und vornehmste Braut, die Franz heimführen zu wollen vor
gab, sei die vera religio. Das folgende Kapitel erzählt dann 
eine weitere Stufe der Entwickelung.

Ob Celanos Erzählung historisch wahr ist oder nicht, 
bleibt zunächst gleichgültig; sie ist jedenfalls einleuchtend 
als eine durchaus mögliche Entwicklung.

Man vergleiche damit die Legenda trium Sociorum. Bei 
ihr fallt die Krankheit weg und damit der stärkste Anstofs 
zur innern Wandlung. Auch sie lälst Franz — im wört
lichen Anschlufs an die Vita prima — mit dem Freunde 
zur Höhle gehen und ihn im Innern beten; da aber wird



eingeschoben, was die Vita secunda I, 5 in anderem Zusammen
hänge bringt: dafs der Teufel ihm ein buckliges Weib zeigt, 
um ihn abzuschrecken; dann geht es wieder mit den Worten 
der Vita prima weiter — mit Worten, deren ursprünglicher 
Zusammenhang freilich durch das Einschiebsel gestört ist: 
denn nun scheint es, als ob Franz infolge der teuflischen 
Vision ganz verändert zum Freunde zurückkehrt — wieder 
also eine Abschwächung der eigenen inneren Arbeit Franzens!

Nahm etwa Celano für seine zweite Vita die neue Nach
richt der drei Gefährten von der teuflischen Vision auf? 
Dann hätte er nicht nur auch hier wieder sorgfältig aus der 
Erzählung der drei Gefährten ausgeschieden, was diese aus 
der Vita prima übernommen hatten, sondern auch den neuen 
und offenbar von den Gefährten doch wohl besser ge
kannten Zusammenhang der Dinge wieder beseitigt. Aber 
dieser Zusammenhang ist kein besserer: der einfache Bericht 
der Vita prima wird durch die eingeschobene Vision um 
seine Natürlichkeit gebracht; in der Vita prima liegt ein 
begreiflicher innerer Vorgang vor, in der Legende der Ge
nossen mufs die Vision motivieren Dann hätte also die 
Vita secunda auf den natürlicheren Bericht der Vita prima 
zurückgegriffen. Aber wenn sie so gewissenhaft bringen 
wollte, was die Legenda trium Sociorum an Neuem gab, so 
ist auffallend, dafs sie die zuvor besprochenen, bisher unab
leitbaren Absätze der Legenda nicht auch brachte.

Die Lösung ist auf andere Weise überzeugender. Die 
Vita secunda bringt die Vision, nachdem sie vorher kurz 
erwähnt hatte, dafs Franz einsame Orte für seine Gebete 
aufsuchte. Der Kompilator der Legenda trium Sociorum 
suchte nun diese Angabe mit der Höhle der Vita prima zu 
vereinen und verlegte infolgedessen die Vision in die Höhle, 
ohne sich um die Zerstörung des Berichtes der Vita prima 
zu kümmern. Die Vita secunda fährt nach der Vision 
mit einer göttlichen Ermahnung für Franz fort; sie pafste

1) Man beachte, dafs die vertrauten Gefährten, wenn von ihnen 
diese Erzählung herrührte, natürliche "Vorgänge durch wunderbare Visionen 
ihrer Wahrheit beraubt hätten — ein Moment, das keineswegs zu der 
gerühmten Schlichtheit der Gefährten pafst!
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dem Kompilator nicht so gut, wie die Fortsetzung in der 
Vita prima; er liefe sie deshalb hier ausfallen, stellte sie 
aber an eine andere Stelle, an den Anfang des vierten Ka
pitels.

Die Vermutung, dafs die Vita secunda hier die originale 
Quelle ist und nicht die Ableitung, wird dadurch noch be
stärkt, dafs ihre Erzählungen — die Vita prima ergänzend —■ 
dieselben Entwickelungsstufen einhalten wie diese; die Le
genda trium Sociorum wirft dagegen vor der Zeit etwas 
hinein, was in den beiden Viten Celanos erst einem spätem 
Zeitpunkt angehört: die Leprosenpflege. Die oben angeführte 
Schilderung der Vita prima zeigt die zunehmende Verinner
lichung des Suchenden; die schliefslich erfolgende Hinwen
dung zu den Leprosen ist die erste Tat aus den neuen An
schauungen heraus und angesichts der darin liegenden Selbst
aufopferung sicherlich kein vor der inneren Wandlung 
liegendes Ereignis. Dieselbe Anordnung hält die Vita se
cunda inne. Die Legenda trium Sociorum wird dadurch 
unglaubwürdig, dafs sie die Hinwendung zu den Leprosen 
vor dem Aufsuchen der Einsamkeit, vor der inneren Wand
lung infolge langen Gebetes berichtet.

Wufsten es die drei Genossen wirklich besser, so hätte 
auch hier die Vita secunda ihnen folgen müssen. Es will 
statt dessen — wie oben bei der übergangenen Krankheit 
Franzens — scheinen, als ob der Kompilator für den lang
samen und folgerichtigen Entwickelungsgang Franzens keine 
Aufmerksamkeit und kein Verständnis besessen habe. Eben
so gravierend ist ferner, dafs in diesen Kapiteln bei dem 
Hineinschieben anderer Stücke in den Bericht der Vita prima 
eine zwecklose Wiederholung zustande gekommen ist. Am 
Anfang von Kapitel 3 (n. 7) ist die Frage der Freunde er
zählt, ob Franz sich verheiraten wolle; am Anfang des 
5. Kapitels wird sie wiederholt, weil der Verfasser gerade 
das in der Vita prima der Frage Vorangehende ausgeschrie
ben hatte. Der Kompilator ist sich der Wiederholung zwar 
bewufst und schiebt ein rursus ein — es macht seine Ver
legenheit nur um so deutlicher. Und der ganze letzte Teil 
des 5. Kapitels (n. 15) ist ein Vorwegnehmen von Dingen,



die in diesen Zusammenhang noch nicht gehören und jeden
falls gegen die Geschicklichkeit des Verfassers der Legenda 
trium Sociorum sprechen.

Auf die Frage der Freunde folgt die Vision in S. Damiano. 
Sie berührt sich mit der Vita secunda I, 6, aber mitten darin 
steht ein Satzteil aus der Vita prima („quae prae nimia vetustate 
casum proximum minabatur“). Es wäre ja denkbar, dafs die 
drei Gefährten in ihre neue Erzählung einige passende Worte 
aus der Vita prima eingeschoben hätten; aber dafs Celano 
bei der Abfassung der Vita secunda zwar die ganze Stelle 
aus der Legenda trium Sociorum übernahm, nur aber gerade 
diese Worte aus der Vita prima wegliefs, will nicht ein
leuchten. Auch hier scheint vielmehr Vita prima und Vita 
secunda von einem Späteren zusammengearbeitet. Um so 
mehr, als an dieser Stelle die Erzählung fortgebildet ist: in 
der Vita secunda spricht nur Christus zu Franz, in der Le
genda trium Sociorum gibt Franz auch noch eine Antwort. 
Und wieder entsteht durch die Hineinarbeitung anderer Er
zählungen in die Vita prima eine Wiederholung: der Priester 
von S. Damiano erhält nach dieser Vision Geld von Franz; 
am Anfang des 6. Kapitels beschenkt ihn Franz von neuem, 
und der Verfasser läfst, wie man deutlich merkt, die ihm 
unklare Frage offen, ob beide Male derselbe Priester gemeint 
sei. In der Vita prima und secunda sind es Erzählungen, 
die sich gewifs ergänzen sollen, aber Celano erzwingt keine 
Zusammenhänge, weil sie bei diesen losen Überlieferungen 
gar nicht ganz herzustellen waren; der spätere Kompilator 
verrät sich, indem er verschmelzen und in eine bestimmte 
Zeitfolge bringen will, was nicht völlig verschmelzbar war. 
Bonaventura verrichtete die Verschmelzung der Vita prima 
und secunda weit geschickter: er liefs, um keinen Wider
sprüchen und Unklarheiten Raum zu geben, die erste Be- 
schenkung des Priesters weg.

Die erste Hälfte des 6. Kapitels (n. 16— 18) schliefst 
sich vollkommen an die Vita prima I, 4 —6 an. Die zweite 
Hälfte (n. 19 und 20) ist zwar ebenfalls auf der Vita prima 
aufgebaut, aber neben zwei Stellen, die sich mit der Vita 
secunda berühren, stehen auch zwei selbständige Zusätze:
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da geht der Vater zuerst zu den Konsuln der Stadt und 
dann erst zum Bischof, und weiterhin erregt der Vater die 
Zuschauer, als er mit dem Geld und den Kleidern davon
geht und dem Sohne kein Stücklein läfst. Der zweite Zusatz 
braucht nicht mehr zu sein als die sich aufdrängende Erwei
terung der Vita prim a; die Legenda trium Sociorum spinnt 
den Bericht der Vita prima in diesem Kapitel überhaupt aus: 
bei der Szene vor dem Bischof werden die gewechselten 
Reden im W ortlaut gebracht und bei dem Ablegen der 
Kleider wird ausgemalt, wie es in der camera episcopi ge
schieht usw. Alle diese Fortbildungen fehlen in der Vita 
secunda und bei Bonaventura. Der erste Zusatz freilich hat 
keine Vorlage; wieder fragt man,  warum die Vita secunda 
und Bonaventura eine so gut beglaubigte Nachricht nicht 
brachten? Die Nachricht selber ist allerdings nicht ganz 
stichhaltig; die Konsuln sagen dem Vater, sie hätten keine 
Macht über den Sohn, da dieser nach seiner Aussage in das 
servitium Dei eingetreten sei; aber Franz war ja  noch gar 
nicht geistlich geworden, und die blofse unbestimmte E r
klärung, sich dem Dienste Gottes widmen zu wollen, hätte 
wohl kaum genügt, die Rechte der weltlichen Obrigkeit auf
zuheben. So ist dieser Zusatz nicht sehr glaubwürdig, sondern 
auch er sieht einer späteren Ausschmückung sehr ähnlich.

Das 7. Kapitel, bei dem sich dieselbe Verarbeitung 
der Vita prima und secunda behaupten läfst, enthält zwei 
mit diesem Hinweis noch nicht erledigte Stellen, für die van 
Ortroy keine Vorlage und keine Erklärung gewufst hat. 
Es heifst (am Anfang von n. 22): Franz hatte früher ein 
verwöhntes Leben geführt; „quippe, ut ipse vir Dei confessus 
postea est frequenter, electuariis et confectionibus utebatur 
et a cibis contrariis abstinebat“. Diese Berufung auf eigene 
Aussagen des Heiligen erweckt den Glauben, als ob der 
Verfasser sie selber gehört oder doch noch von Ohrenzeugen 
erfahren hätte. Es ist die einzige Stelle dieser Art in der 
Legenda trium Sociorum; sie zwingt zwar nicht zur A n
nahme frühzeitiger Abfassung, aber sie könnte, falls andere 
Gründe dafür vorhanden w ären, sie gewifs unterstützen. 
Vielleicht führt sie aber gemeinsam mit den bereits erwähn



ten; bisher unableitbaren Stellen auf eine Seitenlinie der 
Überlieferung, die in den Viten Celanos und Bonaventuras 
noch keinen Niederschlag gefunden hat. Anders steht es 
mit der zweiten Stelle, die eine Schwierigkeit zu bieten 
scheint. Die Worte, mit denen Franz zur Wiederherstellung 
von S. Damiano auffordert (n. 24: „Venite et adiuvate me in 
opere ecclesiae S. Damiani, quae futura est monasterium Do
minarum, quarum fama et vita in universali ecclesia glori- 
ficabitur Pater noster coelestis“) stehen wörtlich ebenso im Tes
tamente der hl. Klara. Und das ist für beide Dokumente 
nicht vorteilhaft. Das Testament der hl. Klara kann mit 
völliger Sicherheit weder für echt noch für unecht erklärt 
werden, aber es ist in hohem Mafse verdächtig1. Wäre

1) Sabatier nimmt es für echt (Speculum Perf. S. 182 Anm. und S. 320 
Anm. 1), P. Bonaventura und Lempp halten es für unecht; Lemmens 
hat es (Röm. Quartalschr. XVI ,  97) von neuem verteidigt. Aber das 
flüssige Latein des Testamentes, die starke Benutzung der Klarissenregel. 
die Erwähnung eines angeblich von Innocenz III. gegebenen Privilegs 
machen es doch stark verdächtig. Diejenigen, die sich für die Echtheit 
der beiden Dokumente ausgesprochen haben, mögen den Widerspruch 
des Testamentes zur Leg. tr. Soc. gerade an diesem Punkte vergleichen. 
Die Leg. tr. Soc. sagt am Schlüsse von c. 7: „Quarum vita mirifica et 
institutio gloriosa a sanctae memoriae domino Papa Gregorio IX. ,  tune 
temporis Hostiensi episcopo, auctoritate sedis apostolicae est plenius con- 
firmata.“ Diese Stelle ist aber entstanden aus den Worten der Vita 
prima: ipsarum vita mirifica et institutio gloriosa, quam a, domino
Papa Gregorio, tune temporis Hostiensi episcopo, susceperunt.1“ Man 
sieht, dafs die Leg. tr. Soc. eine päpstliche Konfirmation erst in die 
Worte der Vita prima hineingelegt hat. Wäre die Angabe des Testa
mentes der hl. Klara richtig, so wäre die Angabe der Leg. tr. Soc. zum 
mindesten ungenau. Denn da der Kardinal von Ostia erst nach dem 
Tode Innocenz’ III. zu Franz in Beziehung getreten ist, so fällt die von 
der Leg. tr. Soc. gemeinte Konfirmation oder Anerkennung irgendeiner 
Lebensregel erst in die Zeit Honorius’ III. W ie das Testament, so spricht 
auch die Vita S. Clarae von Innocenz III. Haben diese beiden Zeug
nisse recht, so haben die angeblichen drei Gefährten unrecht. Freilich 
liegt es mir trotzdem fern, damit dem Testament oder der Vita S. Clarae 
den Besitz einer unanfechtbaren Nachricht zuzusprechen. Der Verfasser 
der Vita S. Clarae konnte sich irren. Sollte Thomas von Celano der 
Verfasser se in , was ich auf Grund der unkontrollierbaren Notiz des 
Codex Magliab. (Mise. Franc. VII, 157) noch nicht für ausgemacht halte, 
so würde er der in der Vita prima gemachten Angabe widersprechen.
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das Testament echt, so würde es bei weitem wahrschein
licher sein, dafs es die Vorlage für eine spätere Legende 
wurde, als dafs die hl. Klara bei Aufsetzung ihres letzten 
Willens die Legenda trium Sociorum zu Rate zog. Ist das 
Testament unecht, so könnte natürlich die Legenda trium 
Sociorum sehr wohl echt und bei der Anfertigung des Testa
mentes benutzt sein. Aber nun ist die fragliche Stelle ja  
selber nichts anderes als Legende, die sich in der Zeit 
zwischen Abfassung der Vita prima und der Vita secunda 
(oder ev. der Legenda trium Sociorum) gebildet hat. Die 
Vita prima berichtet auch hier die annehmbare W ahrheit: 
da spricht Franz keine unmöglichen Prophezeiungen aus, 
sondern Celano sagt lediglich, dafs Franz das Kirchlein 
wiederherstellte, das später die Heimat der Klarissen wurde. 
Die Vita secunda bringt die Fortbildung der Überlieferung: 
ein Zusammenhang zwischen den beiden getrennten Nach
richten der Vita prima ist hergestellt, indem Franz bei der 
Wiederherstellung von S. Damiano prophezeit, dafs künftig 
dort das Kloster der sanctarum virginum Christi sein werde. 
Bonaventura übergeht die Prophezeiung ganz; die Legenda 
trium Sociorum aber bringt meines Erachtens die weitere 
Fortbildung über die Vita secunda hinaus, denn sie gibt 
einen langen W o r t l a u t  der Prophezeiung *. Hier wie im 
vorangehenden Falle wird der W ortlaut von Aufserungen 
eingefügt, die in der Vita secunda nur angedeutet waren. 
Das macht den Text der Legenda trium Sociorum verdächtig, 
besonders da, wo es sich um W orte des hl. Franz selber 
handelte: hätte die Vita secunda nicht solche Goldkörner, 
von den vertrauten Gefährten gewährleistet, sicherlich über
liefert? Dafs die Vita secunda angebliche Aufserungen des

1) Vita secunda I, 8: „Ferventissime ad opus illius ecclesiae animat 
omnes et monasterium esse ibidem sanctarum virginum Christi audientibus 
cunctis gallice loquens clara voce prophetat.“ —  Leg. tr. Soc. c. 7 
(n. 24): „Cum aliis autem laborantibus in opere praefato persistens 
clamabat alta voce in gaudio spiritus ad habitantes et transeuntes iuxta 
ecclesiam dicens gallice eis: Venite et adiuvate me in opere ecclesiae 
S. Damiani, quae futura est monasterium Dominarum, quarum fama et 
vita in universali ecclesia glorificabitur Pater noster coelestis. Ecce 
quomodo spiritu proplietiae repletus vere futura praedixit.“
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hl. Franz gerne im Wortlaut bringt, zeigt sich sowohl im 
vorangehenden wie im nachfolgenden Kapitel (I, 7 und I, 9) 
und sonst wiederholt. Der Anreiz aber, neue Aussprüche 
des hl. Franz zu formulieren, liegt im Wesen der fort
schreitenden Legendenbildung. In diese Entwicklung der 
Legende reiht sich das Testament der hl. Klara wie die 
Legenda trium Sociorum mit ihrem Wortlaute der Prophe
zeiung allzu sichtbar ein, als dafs die Wahrscheinlichkeit 
ihrer Echtheit bekräftigt würde.

Bei Kapitel 8 fällt es auf, dafs für die erste Hälfte (n. 25 — 27) 
anstatt der Vita prima die Legende Julians von Speier zu 
Grunde gelegt ist. Eingeschoben ist (n. 26) aber eine Stelle, 
die wiederum kaum anders denn als Fortbildung der Le
gende über alle Quellen einschliefslich Bonaventura hinaus 
aufgefafst werden mufs: nur in der Legende trium Sociorum 
findet sich, dafs Franz einen Vorläufer gehabt habe, der mit 
den Worten „Pax et bonum“ durch die Strafsen von Assisi 
gegangen sei und der „sicut Joannes Christum praenuncians 
Christo incipiente praedicare defecit, ita et ipse velut alter 
Joannes beatum Franciscum praecesserit in annunciatione 
pacis. Qui etiam post adventum ipsius non comparuit sicut 
prius“. Eine solche Nachricht hätte sich die Vita secunda 
sowohl wie Bonaventura entgehen lassen? Wieder zwingt 
sich die Annahme späteren Entstehens der Legenda trium 
Sociorum auf. Denn es war die zunehmende Tendenz der 
Überlieferung, Franz mit Christus zu vergleichen. Die Ein
schiebung eines Vorläufers, eines Johannes, entspricht so sehr 
dieser Tendenz, dafs man darin unmöglich eine authentische 
Nachricht sehen kann 1.

1) Für den zweiten Teil des 8. Kapitels vgl. Anal. Boll. XIX, 173.. 
Ich füge noch folgendes hinzu: Die Leg. tr. Soc. ist die einzige Quelle, 
die für den Anschlufs der ersten Jünger eine Zeitangabe bringt (post 
duos annos a sua conversione), während die beiden Viten Celanos und 
Bonaventura gar nichts darüber sagen, Julian von Speier nur einen un
bestimmten Ausdruck (post modicum) gibt. Der Verfasser der Leg. tr. 
Soc. schrieb hier Julian von Speier aus und machte aus post modicum 
ein post duos annos, weil spätere Überlieferung bestimmtere Zeitangaben 
verlangt. — Die Vita secunda sagt ferner nur, dafs Franz und Bernhard 
in eine Kirche gehen; Bonaventura fügt hinzu: in die Kirche S. Nicolai;
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Das 9. Kapitel enthält den stärksten Beleg gegen die 
Echtheit der Legenda trium Sociorum, denn es berichtet, 
dafs die Portiuncula die erste Heimstätte Franzens und seiner 
ältesten Jünger gewesen sei. Es ist oben bereits ausfühl lieh 
über diese Stelle gehandelt worden, so dafs ein Hinweis 
darauf genügt ’. Dafs die Legenda trium Sociorum später 
(c. 13) Rivotorto doch noch nennt, bedeutet Hinzufügung 
eines Wiederspruchs zum ersten Irrtum: hier, an dieser ersten 
Stelle mufste, wenn überhaupt, Rivotorto erwähnt werden 2.

die Leg. tr. Soc.: in die Kirche S. Nicolai inxta plateam civitatis Assisii. —  
Man vergleiche ferner für Bernhards von Quintavalle Anschlufs an Franz 
die Entwicklung der Legende, die sich, immer zunehmend, von der Vita 
prima I;, 10 über Vita sec. I ,  10 und Bonaventura c. III (n. 28) zur 
Leg. tr. Soc. vollzieht.

1) Vgl. oben S. 181 f. Auch die Vita Aegidii (Anal. Franc. III, 75) 
nennt in Übereinstimmung mit dem Speculuin Perf. Rivotorto. Die anders 
lautende Angabe in der von Lern m e n s ,  Documenta antiqua I heraus
gegebenen Vita Aegidii (S. 39) ist ohne Beweiskraft, denn es kann nicht 
zweifelhaft sein, dafs alles, was der von Lemmens aufgefundene Codex 
S. Isidori de Urbe enthält, späte Auszüge sind.

2) Wer sich nur auf die Legenden Celanos und auf Bonaventura 
stützt, könnte einwerfen, dafs diese für die Zeit des Anschlusses der 
ersten Jünger überhaupt keinen Aufenthaltsort nennen und erst nach der 
Rückkehr der ganzen Schar aus Rom von Rivotorto als dem Sammel
punkte sprechen. Schaltet man dann noch das Speculum Perfectionis 
als von unerwiesener Echtheit gerade mit c. 36, das sich in der Vita 
secunda nicht findet, aus und hält man den Text der Vita fr. Aegidii, 
wie er in der Chronica XXIV generalium vorliegt, für überarbeitet und 
deshalb nicht stichhaltig, so bliebe allerdings die Möglichkeit, auf Grund 
der Leg. tr. Soc. zu schliel’sen : als die ersten Jünger zu Franz kamen, 
weilten sie bei der Portiuncula, die Franz wiederhergestellt hatte; nach 
der Rückkehr aus Rom in Rivotorto, dann endgültig bei der Portiuncula. 
Nur würde mit einer solchen Kombination denjenigen nicht gedient sein, 
die sich, wie Sabatier, auf das Speculum Perf. und auf die Vita Aegidii 
gestützt haben. Indem ich selber hier Sabatiers Auffassung für richtig 
halte, mu f s  ich die Angabe der Leg. tr. Soc. verwerfen. Deshalb kann 
ich in dieser Angabe nichts anderes sehen als den falschen Ausweg eines 
Kompilators, der die Lücke der Legenden, an die er sich vorwiegend 
hielt, auf eigene Faust mit einem Irrtum ergänzte. Man beachte auch, 
dafs es bei der späteren Erwähnung von Rivotorto in c. 13 (n. 55) aus
drücklich heifst: „Conversabatur a d h u c  pater cum aliis in quodam loco . .  
qui dicitur Rivus tortus — Der Kompilator setzt also an dieser Stelle 
voraus, dafs Franz auch früher schon dort verweilt hatte. — Dafs diese

5 0 2  GOETZ,



Das 9. Kapitel gibt auch sonst noch zu Bedenken Anlafs: 
schon der Anfang (n. 3 0  und 3 1 : die Bekehrung des Sil
vester) gibt sich als ein ungeschicktes Einschiebsel in die 
Erzählungen der Vita prima zu erkennen. Die Vita prima 
nennt Silvester überhaupt nicht; von den ersten sechs Jüngern 
bezeichnet sie mit Namen nur die drei, die zu besonderem 
Ansehen im Minoritenorden kamen: Bernhard von Quinta- 
valle, Agidius und Philippus. Die Vita secunda fügt zu 
diesem Bericht der Vita prima nur eine ausführlichere Nach
richt über den Eintritt Bernhards hinzu. Bonaventura geht 
von der Vita prima aus, übergeht aber den unbekannten 
ersten Jünger, dessen Andenken begreiflicherweise bald ver
schwand, und setzte nun den erfolgreicheren Bernhard von 
Quintavalle an die erste Stelle. Diese kleine Fälschung, 
die schon die Vita secunda beging (III, 3 2 ) , trägt ihre Er
klärung in sich. Nun hatte aber die Vita secunda an ganz 
anderer Stelle (III, 5 2 )  vom Priester Silvester erzählt, dessen 
Habgier durch den Anschlufs des reichen Bernhard an Franz 
rege gemacht wurde, so dafs er nachträglich noch eine höhere 
Summe für die Steine forderte, die Franz zur Herstellung von 
S. Damiano oder einer ändern Kirche gekauft hatte. Franz gibt 
ihm sofort das Geld; Silvester gelangt durch dieses Beispiel 
der Grofsherzigkeit und Geldverachtung zur Einkehr und 
schliefst sich dann dem Jüngerkreise an. Aber die Vita 
secunda sagt gar nichts über den Zeitpunkt des Eintritts; 
Bonaventura, der alles Zusammengehörige zu verschmelzen 
strebt, schliefst diese Erzählung deshalb zwar an die Auf
nahme der ersten fünf Jünger an, aber doch so, dafs er sich 
zum Bericht der Vita prima in keinen offenen Widerspruch 
setzt: er macht Silvester zum sechsten Jünger, von dem die 
Vita prima erst an späterer Stelle ohne Namensnennung 
spricht (1, 1 2  =  n. 2 9 ) . Der Verfasser der Legenda trium 
Sociorum flocht den Bericht der Vita secunda da ein, wo
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Stelle der Leg. tr. Soc. sich mit der von Lemmens herausgegebenen Vita 
fr. Aegidii (s. vorangehende Anmerkung!) berührt, indem beide die Por- 
tiuncula nennen und sich ähnlich ausdrücken, deutet vielleicht auf Zu
gehörigkeit zu einer gemeinsamen Gruppe der späteren Überlieferung hin.
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von Bernhards Anschlufs die Rede ist; er erfindet Zeit
bestimmungen, die in der Vita secunda und bei Bonaventura 
fehlen J, und er erweckt beim Leser den Glauben, als ob 
Silvester der dritte Jünger gewesen sei. Dafs die Erzählung 
dann aber mit einer Beziehung nur auf die ersten beiden 
Jünger fortfährt, was man beim Lesen zunächst wie einen 
Widerspruch empfindet, zeigt, dafs es sich um ein wenig 
geschicktes Einschiebsel handelt.

Im Widerspruch zur Vita prima und zu Bonaventura 2 
läfst die Legenda trium Sociorum die kleine Schar auf die 
erste Missionsreise ausziehen, als sie mit Franz erst vier 
Köpfe zählte; die ändern Quellen lassen dies erst geschehen, 
als es ihrer acht waren. Es bleibt doch kein anderer Aus
weg, als der Legenda trium Sociorum den Irrtum  zuzuschieben, 
weil sonst Bonaventura die von den drei Gefährten über
holte Angabe der Vita prima verbessert haben müfste. — 
Ein weiteres Anzeichen der Kompilation ergibt sich aus dem 
folgenden Abschnitt. Franz erzählt auf der Reise dem Bruder 
Agidius den Vergleich mit dem Fischer, der das Netz mit 
vielen Fischen aus dem W asser zieht, aber nur die besten 
davon behält. Die Legenda trium Sociorum und die Vita 
Aegidii, wie sie uns überliefert ist, berühren sich dabei aufs 
engste. W er von beiden den ändern benutzte, bleibe ganz 
dahingestellt; unzweifelhaft erscheint aber, dafs der Vergleich 
in letzter Linie auf die Vita prima I ,  11 (n. 28) zurück
geht. Dort aber erzählt ihn Franz a l l e n  Jüngern, die er 
bis dahin hatte. Es liegt wohl weit näher anzunehmen, dafs 
die Vita Aegidii diese Erzählung für ihren Helden Agidius 
allein in Beschlag nahm, als dafs etwa der Verfasser einen

1) Die Einkehr Silvesters erfolgt „P ost paucos d ies“ ; ein Traum, 
der ihn vollends bekehrt, „sequenti nocte“. — Auch beim Eintritt des 
Aegidius in den Jüngerkreis (n. 32) bessert die Leg. tr. Soc. das „ Post 
non multum temporis“ der Vita prima (I, 10 =  n 25) in das bestimmtere 
und dadurch weniger glaubwürdige „ Post aliquot dies Bei der Auf
nahme dreier neuer Brüder heifst es dann ebenfalls „Paucis diebus 
elapsis“ (n. 35).

2) Julian von Speier folgt hier wie im vorangehenden Fall der Vita 
prima. Die Vita sec. berichtete in dieser Frage nichts, weil sie offen
bar nichts zu ergänzen wufste.



Irrtum  der Vita prima hätte verbessern wollen *. So steht 
auch hierbei die Legenda trium Sociorum auf der Linie 
einer spätern Überlieferung. — Gleich darauf folgt ein 
Widerspruch zu einer früheren Stelle: es heifst (n. 33), Franz 
habe (auf der ersten Wanderung) noch nicht gepredigt, sondern 
das Volk nur ermahnt. Aber vorher (Kap. 8 =  n. 25) ist 
erzählt worden, wie Franz zu predigen begann. Der W ider
spruch erklärt sich dadurch, dafs der Verfasser der Legenda 
in Kapitel 8 dem Julian von Speier (und dieser der Vita 
priina), in Kapitel 9 der Vita Aegidii folgte 2.

Dafs auch Bernhard von Bessa bei Abfassung der Leg. 
tr. Soc. benutzt wurde, tritt im letzten Teile des 9. Kapitels 
hervor. Drei neue Brüder aus Assisi seien beigetreten: 
Sabbatinus, Moricus und Johannes de Capella; dann fährt 
die Erzählung mit Worten fort, die sich ebenso bei Bern
hard von Bessa, aber in  a n d e r e m  Z u s a m m e n h a n g e ,  
linden. Diese drei Brüder sind in keiner der früheren 
Quellen einschliefslich Bernhard von Bessa als Mitglieder des 
ältesten Jüngerkreises genannt; ist es nun denkbar, dafs 
Bernhard eine solche von den vertrauten Gefährden stammende 
Nachricht überging und daran anschliefsende W orte in einen 
ändern Zusammenhang übernahm? Das Umgekehrte, dafs 
der Kompilator den Bernhard von Bessa ausplünderte und 
dessen allgemein gehaltene Bemerkung mit den drei neuen 
Jüngern zusammenbrachte, liegt bei weitem näher!

F ü r den ersten Teil des 10. Kapitels (n. 36) hat Ortroy 
schon darauf hingewiesen, dafs der Kompilator, weil er seine 
verschiednen Vorlagen anbringen wollte, sich wiederholt: 
was die Legenda trium Sociorum hier und vorher (n. 33) 
nach ihren Vorlagen bringt, geht alles auf dieselbe Urquelle, 
die Vita prima (I, 11 und 12 =  n. 27— 29) zurück. Nur 
infolge unüberlegter Aneinanderreihung der Vorlagen kommt 
die Legenda trium Sociorum zur Erzählung einer zweiten

1) Die von Lemmens herausgegebene Vita fr. Aegidii hat diese Er
zählung nicht.

2) Am Anfang des 13. Kapitels heifst es dann nochmals, dafs Franz  
mit der Predigt begonnen habe — ein Irrtum oder eine Nachlässigkeit, 
die sich in der Vorlage (Vita prima) nicht findet.
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Missionsreise und etwas später (n. 39) zur Wiederholung der 
Conversio Bernhards von Quintavalle. W as Ortroy sonst 
für das 10. und 11. Kapitel an verwandten Quellen neben 
die Legenda trium Sociorum gestellt hat, entscheidet zum 
gröfsten Teil die Streitfrage nicht klipp und klar, weil überall 
die Möglichkeit doch offen bleibt, dafs die Legenda trium 
Sociorum die Vorlage der übrigen gewesen ist. Alle diese 
Verwandtschaften gewinnen erst dann ihr bestimmtes An
sehen, wenn auf andere Weise die Abhängigkeit der Legenda 
trium Sociorum festgestellt worden ist — nur die Erzählung 
von dem Verschenken des Mantels (am Ende von n. 44) 
läfst, verglichen mit Speculum Perfectionis c. 36 und mit 
der Vita fr. Aegidii, kaum einen anderen Ausweg zu, als 
dafs die Legenda trium Sociorum die späteste Überlieferung 
darstellt. Dafür spricht die Erwähnung der Portiuncula an
statt Rivotorto und der Schlufssatz, der eine zum W under 
hinüberleitende rhetorische Erweiterung bedeutet *. — Das 
12. Kapitel bringt dann freilich wiederum ein Beispiel, bei 
dem ein Zweifel ausgeschlossen erscheint. Wieder kann 
man beobachten, wie die Vita prima die Grundlage abgab 
und anderes mit wenig Geschick eingeschoben wurde, so dafs 
eine Reihe von Wiederholungen entstanden. Die Erzählung 
behandelt die Reise Franzens und seiner Genossen nach Rom 
zur Erlangung einer päpstlichen Anerkennung für ihr Tun. 
Was bald nach dem Anfang des Kapitels in den Text 
der Vita prima eingeschoben ist (Wahl Bernhards zum 
Führer auf der Wanderung, Verhalten unterwegs, Beziehung 
des Bischofs von Assisi zum Kardinal von St. Paul und

1) Von Sabatiers Versuch, den Widerspruch zwischen Leg. tr. Soc. 
und Speculum Perf. zu heben, war oben S. 502 Anm. 2 schon die Rede. 
Diese Episode ist für alle in Frage kommenden Texte, also auch für die 
Vita Aegidii in der Chron. XXIV gen. und für die Lemmenssche Vita 
Aegidii wichtig: eine Urquelle liegt wohl höchstens im Speculum Perf. 
vor. Die beiden Vitae Aegidii erscheinen an dieser Stelle als Fort
bildungen der uns unbekannten originalen Viten — die Lemmenssche 
weniger weit entwickelt als die andere. W ie dem auch sei — dieses eine 
Beispiel, an allen Einzelheiten durcbgeprüft, lehrt zur Genüge, dafs die 
älteste franziskanische Überlieferung, abgesehen von Thomas von Celano, 
zweifelsfrei für uns kaum feststellbar ist.
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dessen Gespräche mit Franz) ist wohl lediglich als eine E r
weiterung der kürzer gefafsten Vita prima anzusehen; ihr 
folgt der Verfasser, soweit es auf die Tatsachen ankommt. 
Nachdem er aber die Antwort des Papstes berichtet hat, 
fügt er — wiederum in einer ganz äufserlichen Verbindung —  
an, was sich mit der Vita secunda berührt, also aus dieser 
entnommen scheint. W as die Vita secunda ( I , 11) bringt, 
ist eine Ergänzung der Vita prima: die in dieser nur kurz be
richtete Entscheidung des Papstes zugunsten der Bittsteller soll 
als eine Folge von göttlichen Eingebungen näher erklärt wer
den — solche übernatürliche Erklärungen hatte die Überlie
ferung seit dem Entstehen der Vita prima für nötig befunden. 
Ein geschickter Kompilator hätte den Bericht der Vita secunda 
einfügen müssen, ehe er die Entscheidung des Papstes gab; 
statt dessen ist in der Legenda trium Sociorum das Um
gekehrte geschehen, und es ist nicht einmal der Versuch ge
macht, die Stelle aus der Vita secunda als die nachträgliche 
Begründung der päpstlichen Entscheidung hinzustellen — 
sie folgt vielmehr als etwas Neues. Mitten hinein in die aus 
der Vita secunda übernommenen W orte ist dann nochmals 
ein Satz aus der Vita prima eingefügt 1 und die Bestätigung 
der Regel mit der stets verdächtigen Zeitangabe „Post paucos 
dies“ nochmals wiederholt. Bonaventura (c. III, n. 34—38) 
hat die beiden Schriften Celanos so verarbeitet, dafs seine 
Erzählung einen klaren Zusammenhang hat, wenn sie auch 
daneben ebenfalls manche sofort sichtbare Fortbildung der 
Überlieferung hinzugefügt hat. Selbst der Anonymus Peru
sinus, der sonst hier aufs stärkste mit der Legenda trium 
Sociorum übereinstimmt, war doch so geschickt, die E nt
lehnung aus der Vita secunda v o r  der endgültigen Ent
scheidung des Papstes einzuschieben und dadurch seine 
Zusammenstellung vor dem Vorwurf allzu lässiger Arbeit zu 
bewahren.

W as dann vor dem auf die Vita prima zurückgreifenden 
Schlufs des Kapitels an neuen Nachrichten noch eingeschoben

QUELLEN ZUR GESCHICHTE DES HL. FRANZ VON ASSISI. 5 0 7

1) Im letzten Absatz von n. 51 betr. die Regel, „quam scripserat 
verbis simplicibus“ usw.
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ist, erscheint alles in hohem Mafse verdächtig als eine E r
findung späterer Zeiten. Ortroy hat auf die Berührung mit 
der Ordensregel hingewiesen. Die Nachricht vom Empfang 
der Tonsur gehört wiederum zu denjenigen, die Thomas von 
Celano in der Vita secunda hätte verwenden müssen, wenn 
er sie bei den drei Gefährten fand; statt dessen ist Bona- 
ventura der erste, der sie bringt, und bei ihm ist nach seiner 
ganzen Anschauungsweise und bei seinem dunklen Wissen 
über die Anfänge der Bewegung das Auftreten einer solchen 
Notiz erklärlich. Nur das eine steht bei Ableitung dieser 
Stelle aus Bonaventura im W ege: der Empfang der Tonsur 
wird in der Legenda trium Sociorum auf die Vermittlung 
des Kardinals von San Paolo zurückgeführt. Es ist eine von 
jenen Bemerkungen, die sich nicht als blofse Erweiterungen 
der Legende ansehen lassen, sondern bei denen man die 
Schwierigkeit glatter Lösung der Streitfragen empfindet.

Noch eine nicht unwichtige Erinnerung ist hier zu machen. 
Sabatier hat die im 12. Kapitel sich findenden W ieder
holungen damit erklären wollen, dafs die drei Gefährten mit 
peinlicher Gewissenhaftigkeit alle Nachrichten, deren sie hab
haft werden konnten, gesammelt und verwendet hätten *. 
Ich kann diese Erklärung nicht teilen, weil eine solche Ab
sicht weder die Verarbeitung des Stoffes verhindert noch 
die Begehung sichtlicher Irrtüm er hervorgerufen zu haben 
brauchte. Das Weglassen wichtiger Stellen aus der Vita 
prim a zerstört aber vollends die Annahme solcher Absicht. 
Die Überlegung der kleinen Schar nach der Abreise aus 
Rom, „utrum  inter homines conversari deberent an ad loca 
solitaria se conferrent“ (Vita prima I, 14 =  n. 35), fehlt in 
der Legenda trium Sociorum, obwohl doch gerade diese 
Frage und ihre Entscheidung für die Entwicklung der ganzen 
Bewegung epochemachend war. Die W ichtigkeit dieser Frage 
sollten die drei Gefährten gar nicht empfunden haben ? 
W eder das ist möglich, noch dafs ein nach Vollständigkeit 
strebender Verfasser sie übergangen hätte.

Die Übereinstimmung dieses Kapitels mit dem Texte des
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Anonymus Perusinus (n. 31— 36) tritt hier stärker hervor 
als je  bisher. Der ganze Anfang — die Erweiterung der 
Vita prima — steht fast wörtlich ebenso bei diesem; erst 
bei Erzählung der Vision bringt der Anonymus eine etwas 
andere Lesart, während die Legenda trium Sociorum sich 
genau an die Vita secunda hält. Bei den auffallenden Nach
richten am Schlüsse des Kapitels wird die Berührung zwischen 
Legenda und Anonymus wieder stärker. W as später bei 
Kapitel 15 und 16 in weit deutlicherer Weise hervortritt, 
scheint doch auch hier schon wahrscheinlich: die Erzählung 
des Anonymus — oder dessen hier wenig überarbeitete, in 
letzter Linie auf die Vita prima zurückgehende Vorlage — 
erscheint als die Grundlage der Legenda trium Sociorum, 
zu der die Nachrichten der Vita secunda hinzugefügt 
wurden.

F ü r das 13. und 14. Kapitel verweise ich auf die Aus
führungen van Ortroys, denen ich nichts hinzuzufugen vermag. 
Aber freilich sind diese Ausführungen für Kapitel 14 doch 
nur dürftige Nachweise; die fast vollkommene Übereinstimmung 
mit dem Anonymus Perusinus sei einstweilen bereits hervor
gehoben. Bei Kapitel 15 und 16 verlohnt es sich jedoch, 
die Angabe der Legenda trium Sociorum genauer zu unter
suchen. Die beiden Kapitel handeln vom Tode des Kardinals 
von San Paolo, vom Einrücken des Kardinals von Ostia in 
die Stellung des Ordensprotektors und von der Aussendung 
der Missionen in das ganze Abendland. Der Kardinal von 
S. Paolo wird im ersten Absatz des 15. Kapitels wie der 
Protektor des Ordens geschildert; keine andre Nachricht, 
weder bei Celano noch bei Bonaventura noch sonst, läfst 
darauf schliefsen, dafs der Kardinal von Ostia als Ordens
protektor einen Vorgänger gehabt habe; vielmehr mufs aus 
Celano und aus Jordanus a Jano geschlossen werden, dafs 
ein derartiges Amt erst um 1220 aus der damaligen Lage 
des Ordens entstand !. Man könnte den Bericht der Legenda 
trium Sociorum dadurch zu halten streben, dafs man an kein 
förmliches Amt, sondern nur an das hilfreiche Interesse des
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Kardinals gegenüber den Minoriten dächte; aber mindestens 
so wahrscheinlich ist es, dafs die spätere Überlieferung aus 
dem Anteil, den der Kardinal nach dem Bericht der Vita 
prima Franz und seinen Jüngern bei ihrem ersten Besuche 
in Rom betätigt hatte, und aus der späteren Einsetzung eines 
Kardinalprotektors ein Protektorat des Kardinals von S. Paolo 
konstruierte. Die Legenda trium Sociorum berichtet weiter, 
dafs nach dem Tode des Kardinals von S. Paolo Franz mit 
seinen Brüdern den Kardinal von Ostia aufgesucht und um 
Übernahme des Protektorats ersucht habe, und zwar erweckt 
der Bericht den Eindruck, als ob Franz den Kardinal bei 
dieser Gelegenheit zum ersten Male kennen gelernt hätte l. 
Diese Nachricht kann deshalb nicht zutreffend sein, weil 
die für die Beziehungen des Kardinals zu Franz sicherlich 
zuverlässigere Vita prima die beiden Männer sich zuerst 
z u f ä l l i g  in Florenz begegnen läfst, als Franz nach F rank
reich gehen wollte (I, 2 7  =  n. 7 4  und 7 5 ) . Dafs dabei der 
Kardinal Franz seinen Schutz zugesagt habe, berichtet auch 
die Vita prima — aus ihrer Angabe scheint die auf das 
Protektorat zugespitzte Überlieferung der Legenda trium 
Sociorum entstanden zu sein, wonach der Tod des Kardinals 
von S. Paolo die Ursache gewesen wäre, dafs Franz mit den 
Brüdern den Kardinal von Ostia aufsuchte. Auch an dieser Stelle 
würde man nach einer Vereinigung der beiden Berichte streben 
(dafs Franz nämlich das zufällige Zusammentreffen benutzte, 
um sich nach dem Tode des Kardinals von S. Paolo 1 2 1 6  

einen neuen Fürsprecher an der Kurie zu sichern), wenn 
nicht die nachfolgende unzweifelhaft falsche Angabe, dafs 
der Kardinal von Ostia fortan an jedem Generalkapitel teil
genommen habe 2, auch gegen das vorangehende mifstrauisch 
machte und darin wiederum nur einen Ausbau der Vita 
prima vermuten liefse. Das folgende J6. Kapitel kehrt in 
seinem zweiten Teile zur Einsetzung des Ordensprotektors

1) „Cuius [des Kardinals von Ostia] famam gloriosum vir Dei audiena 
. . .  accessit ad eum cum fratribus suis. Ille autem cum gaudio susci- 
piens ipsos ait eis: offero me ipsum vobis auxilium et consilium atque 
protectionem paratus impendere“ . . .

2) Vgl. Anal. Boll. XIX, 192.



zurück , aber vorher ist die Mitteilung über die aufser- 
italienischen Missionen eingeschoben — eine Abschweifung, 
die man entschuldigen kann, da sie nach der Legenda trium 
Sociorum die Ursache für die offizielle Ernennung eines 
Ordensprotektors durch den Papst gewesen sein soll. F rei
lich ist schon das Itaque am Anfang des Kapitels bedenk
lich, da im vorangehenden kein Anlafs dafür gegeben ist. 
Ebenso die Zeitbestimmung für diese Missionen: „expletis 
itaque undecim annis ab incoeptione religionis“. W ann diese 
Missionen und die Einsetzung von Provinzialministern be
schlossen wurden — ob 1217 oder 1219 —, ist mit allem 
Scharfsinn nicht sicher zu entscheiden 1; aber das Datum 
der Legenda trium Sociorum pafst doch zu keinem der 
beiden J a h re 2. Und indem dann die Bestätigung einer 
neuen Regel durch Honorius III. als Folge des Mifserfolges 
der ersten Missionen hingestellt wird, kommt man für die 
erneute Aussendung der Brüder auf das Jahr 1224 — ein 
Schlufs, den die Bollandisten seinerzeit auch folgerichtig ge
zogen haben, um von den Angaben der Legenda trium So
ciorum nicht abzuweichen3. Aber für diese Chronologie 
hat sich doch keiner der neueren Forscher erklärt, und ich 
denke, dafs eine so starke Verschiebung der möglichen Daten 
bei den vertrauten Gefährten nicht vorausgesetzt werden 
darf: über die Regel von 1223 und über die Missionen 
mufsten sie doch so weit informiert sein, dafs sie beides 
nicht zusammenwerfen konnten. Selbst eifrige Anwälte der 
Legenda trium Sociorum haben*zugegeben, dafs die Erzählung
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1) Zu den Angaben bei S a b a t i e r ,  Speculum Perf“. S. 122, Anm. 2 
vgl. noch S a b a t i e r ,  Vie de S. Francois, S. 225 Anm. 1; L e m p p ,  
Fröre Elie, S. 39 Anm. 2; L e m m e n s ,  Documenta antiqua I, 22 ff.

2) Unter der incoeptio religionis die conversio und das Jahr 1206 zu 
verstehen, hat seine Bedenken, da die Leg. tr. Soc. anderwärts nach der 
conversio rechnet und diese eben doch nicht der Anfang der religio ist. 
Nimmt man aber 1209 als incoeptio, so kann man das e x p l e t i s  undecim 
annis nur auf 1220, nicht auf 1219 berechnen. Es ist gewifs richtig, 
dafs man diese chronologischen Angaben der Quellen nicht auf die Gold
wage legen darf, aber die Leg. tr. Soc. hat in diesem Kapitel doch mehr 
Unsicheres als irgendeine andere Quelle.

3) Acta SS. Oct. II, 645 f.
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an dieser Stelle „un po’ confuso ed intricato“ ist *. Sabatier 
hat neuerdings den Bericht dadurch zu retten versucht, dafs 
er unter der erwähnten Bulle das päpstliche Schreiben vom 
11. Juni 1219 verstanden wissen will, das ein Geleitsbrief 
für die missionierenden Brüder w a r 2. Es ist wahr, dafs 
sich dann viele Schwierigkeiten glätten würden, besonders 
wenn man sich damit gleich ganz auf den Standpunkt 
Sabatiers stellt und mit diesem Schreiben den Konflikt 
zwischen Franz und der Kurie zum erstenmal dokumentarisch 
hervortreten läfst; aber der W ortlaut der Legenda trium 
Sociorum stellt sich dem doch unerbittlich entgegen: dafs 
der Kardinal von Ostia „aliam regulam a beato Francisco 
compositam“ durch Papst Honorius III. „fecit cum bulla 
pendente solemniter confirmari“, kann nicht auf den ganz 
kurzen Geleitsbrief von 1219 bezogen werden, in dem die 
„via vitae a romana ecclesia merito approbata“ wohl er
wähnt, aber weder sollemniter noch überhaupt bestätigt 
w ird 3. Der Nachsatz der Legenda trium Sociorum be
kräftigt es noch ausdrücklich, dafs die 1223 bestätigte Regel 
gemeint ist: „in  qua regula prolongatus est terminus ca- 
pituli“ — eine Bestimmung, die zwar in dem Regelentwurf, 
den man gewöhnlich auf 1220 oder 1221 ansetzt, schon ent
halten, aber erst 1223 Tatsache geworden i s t 4.

Man kommt deshalb nicht darüber hinweg, dafs die Zeit-

1) Marc, de C i v e z z a  e Teof. D o m e n i c h e l l i ,  La Leggenda di 
S. Francesco scritta da tre suoi compagni, S. 174 Anm.

2) S a b a t i e r ,  De l’authenticite, S. 22 ff.
3) S a b a t i e r ,  De l’authenticite, S. 28 hält die Bulle vom 29. No

vember 1223 für weniger feierlich als diese von 1219; aber er wird 
damit kaum überzeugen können. Anderseits läfst sich das Schreiben 
von 1219 nicht als Breve, das von 1223 als Bulle bezeichnen, wie L ern -  
m e n s ,  Documenta antiqua I, 24, will. Die Unterschiede sind damals 
noch nicht so bestimmt ausgeprägt; die Bulle von 1223 hat keinen ändern 
Tenor als das Schreiiben von 1219.

4) Wir wissen über die Generalkapitel dieser Jahre zwar sehr w enig; 
wäre aber 1219 eine derartige Bestimmung bereits in Kraft gewesen, so 
hätte 1221 kein Generalkapitel stattfinden können. Ein solches ist aber 
durch Jordanus a Jano bezeugt. Ich kann auch hier die gegenteilige 
Beweisführung von S a b a t i e r ,  De l’authenticite, S. 29 nicht als über
zeugend anerkennen.



angaben der Legenda trium Sociorum hier verwirrte sind 
und dafs die in diesem Zusammenhang erzählte offizielle 
Bewilligung eines Kardinalprotektors diese Verwirrung noch 
vermehrt *. Aus der Erzählung selber hat man den Ein
druck, dafs sie aus einer Zusammenwerfung verschiedener 
Berichte entstanden ist. Denn sie beginnt zunächst so, dafs 
man Franzens Bitte um einen vom Papste bestätigten Kar
dinalprotektor an denselben Zeitpunkt wie die Bestätigung 
der Regel setzen mufs. Ob man nun dafür 1223 annimmt 
oder mit Sabatier 1219 — jeder der beiden Zeitpunkte 
dürfte unrichtig sein 2. Als Grund für die Bitte um einen 
Kardinalprotektor fügt die Legenda trium Sociorum eine 
Vision, die Franz gehabt hatte, a n : beim ersten Lesen glaubt 
man nicht anders, als dafs sie in dieselbe Zeit zu setzen ist. 
Nach der Erzählung der Vision geht es jedoch mit Worten 
weiter, die das vorher Berichtete ganz aufser Acht lassen: 
„Elapsis autem paucis annis post visionem praedictam venit 
Romam et visitavit dominum Hostiensem“ ; dieser wünscht, 
dafs Franz vor dem Papste predige, und nachdem es am 
nächsten Tage geschehen, bittet Franz den Papst um einen 
Ordensprotektor. Die Bitte wird bewilligt, und der Kardinal 
von Ostia schreibt darauf Geleitsbriefe für die missionieren
den Minoriten — hier ist die Beziehung auf das päpstliche 
Breve von 1219 auch im W ortlaut der Legenda trium So
ciorum sichtbar: die geistlichen Obrigkeiten sollen den
Minoriten nicht entgegensein, sondern ihnen helfen „tamquam 
bonis et sanctis religiosis, auctoritate sedis apostolicae appro- 
batis“ 3. Die Legenda trium Sociorum fährt dann fort: „In  
sequenti ergo capitulo, data licentia ministris a beato F ran 
cisco recipiendi fratres ad ordinem, misit eos ad supradictas 
provincias, portantes litteras cardinalium cum regula bulla 
apostolica confirmata.“ Man mag es anstellen, wie man

1) Vgl. die Kritik G. V o i g t s  an diesem Kapitel: Abh. d. sächs. 
Ges. der W iss. XII, 485 f.

2) Vgl. Hist. Vierteljahrsschr. 1903, S. 39.
3) Breve vom 11. Juni 1219: „Quum dilecti filii frater Franciscus 

et socii eius . . .  elegerint vitae viam a Romana ecclesia merito appro- 
batam . . . “ ( S b a r a l e a ,  Bullarium I, 2).
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will — diese Chronologie läfst sich nicht in Ordnung bringen. 
Denn selbst wenn man den W eg Sabatiers gehen wollte, 
kommt man nicht zum Ziele W enn nämlich 1219 der 
Kardinalprotektor vom Papste bewilligt worden wäre, so 
müfste dieses Ereignis v o r  dem Pfingstkapitel dieses Jahres 
angesetzt werden; dann hätte die Legenda trium Sociorum 
mit der Angabe unrecht, dafs mit der Ernennung des Pro
tektors auch dieser Geleitsbrief gegeben worden sei, denn 
das Breve vom 11. Juni erscheint als die Folge des Pfingst- 
kapitels vom 30. Mai 1219 1. Und ferner bliebe der stärkere 
Irrtum , dafs die Missionare 1219 „cum regula bulla apostolica 
confirmatau ausgezogen seien. Die Frage spitzt sich für diese 
gesamten Ereignisse dahin zu, ob man der Legenda trium 
Sociorum oder der Chronik des Jordanus a Jano mehr 
Glauben schenken soll. Aber in Anbetracht der unbestreit
baren Irrtüm er und Unklarheiten der Legenda trium So
ciorum hat man keine Ursache, ihr den Vorzug vor dem 
Berichte des Jordanus zu geben: dieser schreibt mit der Ab
sicht bestimmter D atierung, die Legenda trium Sociorum 
ohne eine solche, und die von Jordanus gegebene Begründung 
für die Bitte um einen Generalprotektor — die inneren 
W irren im Orden in Franzens Abwesenheit 1220 — leuchtet 
ein, während man in der Legenda trium Sociorum vergeb
lich nach einem deutlichen Anlafs zu dieser Bitte sucht 'i .

1) Der Papst befand sich damals in Rieti; die Zeit reichte also aus, 
ihn von dem Ansuchen des Generalkapitels zu verständigen, so dafs 
bereits am 11. Juni der Schutzbrief gegeben werden konnte. Vgl. 
L e m m e n s ,  Documenta antiqua I, 24, Anm. 1.

2) Gegen die vollständige Zuverlässigkeit des Jordanus spricht an 
dieser Stelle bekanntlich zweierlei: die Angabe, dafs 1219 im „anno  
conversionis eius [Franz] decimo“ gewesen sei, und zweitens das päpst
liche Schreiben vom 11. Juni 1219, das die Brüder schützen sollte, wäh
rend nach der gewöhnlichen Annahme erst das Scheitern der nach Jordanus 
mit Pfingsten 1219 beginnenden Missionen den Schutzbrief hervorgerufen 
hat. Dafs aber im ersten Falle statt decimo zu lesen ist tertio decimo, 
wird doch wohl dadurch aufser allen Zweifel gestellt, dafs Jordanus kurz 
nachher (n. 10) vom selben Jahr 1219 spricht als „anno conversionis XIII “. 
Der zweite Anstofs kann wohl ebenfalls gehoben werden: der Papst hat 
mehrfach derartige Schutzbriefe gegeben, und der am 29. Mai 1220 an 
die französische Geistlichkeit gerichtete bezeugt, dafs frühere päpstliche



Und soweit die Vita secunda auf diese Frage eingeht, be
stätigt sie andeutungsweise die Mitteilung des Jordanus K

Sabatier hat mit allem Nachdruck die Richtigkeit und 
organische Einheit dieser beiden Kapitel behauptet2; aber 
nach den vorangehenden Erörterungen möchte ich doch 
annehmen, dafs sie auf dieselbe Weise entstanden sind, wie 
die früher besprochenen Kapitel: durch ein Ineinanderschieben 
verschiedener Vorlagen. Zu dem Bericht der Vita prima 
(II, 5 und I, 27 =  n. 100 und n. 73 — 75) ist hinzugefügt, 
was die Vita secunda (I, 16 und 17) bringt; — dafs dabei 
Franzens Ansuchen beim Papst in der Legenda trium So
ciorum (n 65) in einer doppelt so langen direkten Rede 
wiedergegeben ist, als in der Vita secunda, erscheint — eben 
weil es sich um W orte des Heiligen selber handelt, die man 
später doch kaum verkürzt haben würde — als Zeichen der 
Posteriorität der Legenda gegenüber der Vita secunda3. 
Am Schlüsse von Kapitel 16 sind wieder Stellen aus den 
genannten beiden Kapiteln der Vita prima verwendet. Da-

Schutzbriefe nicht beachtet worden waren (Sbaralea I, S. 5); es ist des
halb auch nicht ausgemacht, ob der Geleitbrief von 1219 sich bereits 
gegen vorgefallene Verfolgungen richtete, denn er sagt davon nichts, 
während der von 1220 auf die den Brüdern bereiteten Schwierigkeiten 
hinweist. Da nun die Legenda tr. Soc. nur von einem Schreiben des 
neuen Kardinalprotektors und anderer Kardinale spricht, während uns 
nur Schreiben d es P a p s t e s  erhalten sind, so irrt die Leg. tr. Soc. in 
dieser Sache entweder ganz oder der Kardinal von Ostia hat, nachdem 
er Protektor geworden war —  nach Jordanus frühestens Ende 1220 — , 
neue Schreiben ausgehen lassen, von denen uns nichts bekannt ist. Man 
beachte übrigens, dafs das päpstliche Schreiben vom 29. Mai 1220 
wiederum zwölf Tage nach einem Pfingstkapitel (Jordanus n. 11) aus
gegangen ist.

1) Vita secunda I, 16 heifst es von Franz: „Videbat tune contra 
pusillum gregem luporum more sevire quamplures . . . Praevidebat 
quaedam inter ipsos filios accidere posse sanctae paci et unitati con- 
traria “ . . .  Deshalb bittet er den Papst um einen Protektor.

2) De l ’authenticite S. 22 ff., 36 f.
3) S a b a t i e r  a. a. 0 . S. 38 Anm. 2 glaubt beim Vergleiche dieser 

Stelle der Vita sec. mit der Leg. tr. Soc. gerade das Gegenteil aufs 
deutlichste zu sehen. Ich finde, dafs der Bericht der Vita sec. zwar 
gewifs nicht vollständig ist (das zeigt Jordanus!), wohl aber ohne irgend
einen der Widersprüche und Abschweifungen der Leg. tr. Soc.
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zwischen steht nun freilich Verschiedenes, was keine der 
beiden Schriften Celanos enthält, auch nicht Bonaventura. 
Darin liegt auch hier wiederum ein Beweis, dafs weder Ce
lano noch Bonaventura die Legenda trium Sociorum vor 
Augen hatten — die Nachrichten über den besseren Erfolg 
der Missionen, nachdem der Kardinal von Ostia Protektor 
geworden war und sich mit seinem Schreiben für die Brüder 
verwendet hatte, wären doch für solche Anhänger des K ar
dinals, wie Celano und Bonaventura es waren, Wasser auf 
ihre Mühle gewesen! Auch wirft es auf die Legenda trium 
Sociorum kein gutes Licht, dafs sie die Nachrichten der Vita 
prima abschwächt, indem sie wegläfst, dafs Franz bei der 
Predigt vor dem Papst „pedes quasi saliendo movebat“ ; hier 
trifft für die Legenda trium Sociorum zu, was man der 
Vita secunda und Bonaventura so oft vorgeworfen hat: dafs 
sie wegliefsen, was der Heiligkeit Eintrag tun konnte. Auch 
predigt Franz in der Vita prima auf seinen eigenen Wunsch, 
in der Legenda trium Sociorum auf Wunsch des Kardinals 
von Ostia. Die Furcht des Kardinals, wie das Unter
nehmen auslaufen werde, fällt deshalb in der Legenda trium 
Sociorum ebenfalls weg, und Franz wurde dadurch auch nicht 
dem Verdachte ausgesetzt, dafs seine Predigt mifslingen 
könne. Die Vita prima ist an dieser ganzen Stelle bei 
weitem die naivere Quelle 1. Solche Feststellung bewirkt, 
dafs man um so eher einen Teil der neuen Nachrichten der 
beiden Kapitel (z. B. über das Protektorat des Kardinals 
von S. Paolo) für blofse Erweiterungen der Vorlagen ansieht 
und auch das übrige in seinen Widersprüchen zu Jordanus 
mit Mifstrauen betrachtet.

Van Ortroy hat gemeint, die Angaben der Legenda trium 
Sociorum über den Fehlschlag der Missionen gingen auf 
Jordanus a Jano zurück. Das läfst sich schwer erweisen; 
der Kompilator hätte dann Jordanus nicht nur lückenhaft 
benutzt, sondern hinsichtlich der Ursachen, die zur Ernennung 
des Kardinalprotektors führten, völlig verändert. Aber da

5 1 6  GOETZ,

1) B o n a v e n t u r a  c. X II, 7 ( =  n. 178) weicht hierin von der 
Vita prima wie von der Leg. tr. Soc. ab.



von den Missionen und ihren Mifserfolgen bei Celano und 
Bonaventura nichts zu lesen ist, so weisen hier die Sonder
nachrichten der Legenda trium Sociorum wiederum auf 
einen Nebenzweig der Überlieferung hin, mit dem vielleicht 
auch Jordanus im Zusammenhang steht. D er Empfang des 
Kardinalprotektors bei den Generalkapiteln, die Einsetzung 
der Provinzialminister, die Aussendung und der Mifserfolg 
der ersten Missionen, sowie die Neuaussendung mit Geleit
briefen des Kardinalprotektors bleiben bis auf weiteres Nach
richten unbekannter Herkunft und zweifelhafter Sicherheit, 
in denen aber richtige Überlieferung stecken mag x. Das 
Vorhandensein solcher Nachrichten in der Legenda trium 
Sociorum rettet ihre Echtheit keineswegs; warum sollte der 
Kompilator nicht hinzugefügt haben, was ihm aufserhalb seiner 
Hauptvorlagen erreichbar w ar? Bonaventura hat es in letzter 
Linie nicht anders gemacht, nur dafs seine Kompilation eine 
wirkliche Verarbeitung des Stoffes und ein umfassendes Lebens
bild des Heiligen war.

Der schlagende Beweis für diese Annahme, dafs der Ver
fasser der Legenda trium Sociorum bei der Abfassung der 
Kapitel 15 und 16 in die Vita prima und secunda eine andere 
Vorlage hineinarbeitete, wird durch den Anonymus Perusinus 
geliefert. D i e s e r  e n t h ä l t  (n. 42 — 45) i n  g l a t t e r  E r 
z ä h l u n g  a l l e s  d a s  — u n d  n i c h t  m e h r  — , w a s  in 
d e r  L e g e n d a  t r i u m  S o c i o r u m  n i c h t  a u s  d e n  b e i d e n  
V i t e n  C e l a n o s  e n t n o m m e n  ist .  Es bleibt natürlich zu
nächst neben der Möglichkeit, dafs die Legenda trium So
ciorum diese drei Vorlagen verarbeitete, die andere, dafs der 
Anonymus Perusinus aus der Legenda trium Sociorum schöpfte 
und alles wegliefs, was aus Celano stammte. Aber diese zweite 
Möglichkeit erscheint ausgeschlossen. Denn die Erzählung des 
Anonymus Perusinus ist vollkommen geschlossen und folge
richtig ; sobald man sie liest, erkennt man, dafs alle Schwächen 
des Berichtes der Legenda trium Sociorum dadurch entstanden 
sind, dafs sie in den Anonymus Perusinus die scheinbar ver
wandten Partien aus der Vita prima und secunda einschob.
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Das ganze 15. Kapitel der Legenda triurn Sociorum und der 
Anfang des 16 . (n. 6 2 )  deckt sich inhaltlich ganz, dem W ort
laut nach sehr stark mit dem Anonymus Perusinus (n. 4 2 — 4 4 ) .  

Während dieser aber dann sogleich fortfährt, von dem besseren 
Erfolge der Missionen unter dem Eindruck der Schutzbriefe 
des Kardinalprotektors und anderer Kardinäle zu erzählen^ 
schiebt die Legenda trium Sociorum den Bericht der Vita 
secunda I, 1 6  und 17  mit den oben bezeichneten eigenmäch
tigen kleinen Änderungen ein. Dadurch entsteht die W ieder
holung, dafs die Legenda trium Sociorum sowohl in Kapitel 15 
wie in 1 6  Franz um den Kardinalprotektor bitten läfst, da
durch die ungeschickten Übergänge innerhalb der Erzählung 
(am Anfang von n. 6 3  und von n. 6 4  und innerhalb n. 6 4  

bei der Rückkehr zum Bericht des Anonymus).
Es ist natürlich eine andre F rage, ob der Bericht des 

Anonymus Perusinus für sich in jeder Hinsicht stichhaltig ist. 
Auf ihn mufs nach der Feststellung, dafs er in diesem Falle 
die Vorlage der Legenda trium Sociorum war (oder besser: sie 
ebenfalls enthält), die oben an dem Bericht über das Protek
torat des Kardinals von S. Paolo, über die Verbindung des 
neuen Protektorates mit dem Mifserfolge der Missionen ge
übte Kritik bezogen werden; aber er stellt sich wenigstens 
als ein achtungswerterer Faktor dem Berichte des Jordanus 
gegenüber. Die oben erörterten Gründe, die zu Gunsten des 
Jordanus sprechen, bleiben auch dem Anonymus gegenüber 
in Kraft. Eine eingehendere Untersuchung darüber gehört 
nicht in den Kreis dieser Betrachtungen. Hier genügt es, 
festgestellt zu haben, dafs die Kapitel 15  und 16 der Legenda 
trium Sociorum als Ganzes voller Mängel und ohne organische 
Einheit sind, und dafs ihr kompilatorischer Charakter durch 
das Vorhandensein des Berichtes im Anonymus Perusinus 
aufser Zweifel gestellt wird

F ü r die beiden letzten Kapitel der Legenda trium So
ciorum verweise ich wiederum lediglich auf van Ortroys 
Ausführungen. Diese Kapitel, die sich der Theorie Sabatiers 
in keiner Weise einfügen wollen, für interpoliert zu erklären, 
sei jedoch auf das nachdrücklichste abgelehnt; es ist reine 
W illkür, wenn Marcellino da Civezza und Teofilo Domeni-
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chelli in ihrer Ausgabe der Legenda trium Sociorum von 
Unterschieden des Stiles und der Auffassung sprechen, die 
zwischen diesen Kapiteln und der übrigen Legende bestän
den. Sie widersprechen freilich der angeblich zelantischen 
Tendenz der Legende aufs stärkste, wenn sie die Kirche 
S. Francesco als Ordensheiligtum feiern — aber können diese 
Kapitel dafür, wenn man heutzutage unhaltbare Behauptungen 
aufstellt ?

Es sei zum Schlüsse der Blick noch auf das hingelenkt, 
was in diesem „intimsten D enkm al“ der franziskanischen 
Literatur völlig fehlt. Es sagt uns kein W ort über Franzens 
Verhältnis zur Natur und zur Tierwelt, kein W ort über seine 
Freude an der Musik und über seine Dichtungen, nichts 
über seine Stellung zur Wissenschaft — lauter Dinge, die 
in den beiden Schriften Celanos mit dem Interesse, das sie 
verdienen, behandelt sind. Uber die Konflikte im Orden 
stehen bei Celano wenigstens mehrfache Andeutungen, in 
der Legenda trium Sociorum nichts; die Askese wird bei 
ihr nur ein einziges Mal erwähnt. Und wo steht in der 
Legenda etwas von dem Wunsche des Testamentes, dafs die 
Brüder betteln gehen sollten? Auch die Handarbeit, die 
andere Forderung des Testamentes, ist nur einmal flüchtig 
gestreift. Es fehlt in dieser Legende allzu viel, als dafs 
man in ihr das wahre Bild des Heiligen gezeichnet sehen 
dürfte!

(F o rtse tz u n g  fo lg t .)
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Die Summae confessorum1
(sive de casibus conscientiae)

— von ihren Anfängen an bis zu Silvester Prierias —
(unter besonderer Berücksichtigung ihrer Bestimmungen über

den Ablafs) 
untersucht von

Dr. Johannes Dietterle,
Pfarrer in Bnrkhardswalde.

2.
S u m m u la  fr a tr i s  Conradi .

Uber die Person dieses Summisten herrscht noch voll
ständiges Dunkel, v. Schulte, der zu e rs t2 auch auf diese 
Summa hingewiesen hat, wie auf die Roberts von Flames
bury, bezweifelt die Abfassung durch einen Mann namens 
Konrad und hält den Zusatz „fratris Conradi“ für eine E r
findung des Schreibers. Dagegen spricht nicht allein, dafs 
er in mehreren Handschriften genannt w ird, sondern vor 
allem die deutliche Notiz am Schlüsse der Münchener Hand
schrift fol. 106b: super operis perfedionem (mufs heifsen im- 
perfedionem) veniam postulo a ledore. E t ut oret pro me 
misero chunrado ad dominum ihesum christum. [Fast ebenso 
in der Prager Handschrift, die v. Schulte Vorgelegen hat, 
der aber dort das ut ord pro me misero fratre Cunrado 
übersehen hat.]

Dafs dieser Konrad aber Minorit gewesen sei, sagt blofs 
der Abschreiber in der Münchener Handschrift am Anfang

1) Vgl. S. 353 ff.
2) in seiner Abhandlung „ K a n o n is t .  H a n d s c h r i f t e n “. S. oben 

S. 361 Anm. 2.
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und am Schlüsse und nennt ihn zugleich dodor utriusque 
iuris tarn canonici quam civilis, eine Bezeichnung, die wohl 
auch beweist, dafs dieser Vermerk über den Autor nicht von 
diesem selbst herrühren kann , da die Bezeichnung doctor 
etc. zu der Zeit, da die Summula abgefafst ist, in Deutsch
land wenigstens, für Kanonisten noch nicht gebräuchlich war. 
Mit dem Zusatz „ fratrum minorum “ läfst sich unter solchen 
Umständen nichts beweisen, höchstens läfst er vermuten, dafs. 
der Abschreiber Minorit war. Die Fälle sind, noch z. B. 
bei Wadding *, häufig, dafs man möglichst viele Autoren un
besehen für seinen eigenen Orden in Anspruch nahm.

Doch ist kein Grund vorhanden, diesen Konrad, der ala 
Verfasser der Summa genannt w ird, als nicht existierend 
anzusehen. Aber welcher Konrad mag der Autor sein?

Von den drei Männern dieses Namens, die Trithemius 
nennt 75a. 95b. 119b, könnte es derZ eit nach der erste sein, 
Conradus de H alberstat, ord. fratr. praed., wenn des 
Trithemius Zeitangabe für ca 1240 richtig wäre 2. Dieser 
schrieb eine „Summa studentium“, die mit den W orten be
ginnt: hoc opuscultim in tres partes etc.

Schulte vermutet, dafs nach dem Anfänge dieser sehr 
verbreiteten Summe, der mit dem der unseren 3 übereinstimme, 
die beiden W erke miteinander verwechselt worden seien 
und auf diese Weise ein Konrad als Verfasser für die unsere 
bezeichnet worden sei. Sicher aber hätte man diesen weit
bekannten Konrad dann auch als frater ord. praed. näher 
bezeichnet und genannt.

Possewin erwähnt einen Conradus Germanus für die Zeit 
um 1220 als prior coenobii Schyrensis in Bavaria, congre-

1) Fr. Lucas W a d d in g , Scriptores Ordinis Minorum, Romae 1650.
2) Vgl. 2. Aufl. des kath. Kirchenlexikons xon W e t z e r  u. W e l t e  

Bd. V II, S. 944. Derselbe ist aber bei Tiithemius nicht richtig da
tiert. 1293 erwähnt ihn die Matrikel zu Bologna. Q u e t i f  I, 610 bringt 
die Nachricht aus dem Ordensarchiv, dafs er 1321 zu Florenz auf dem 
Generalkapitel der Dominikaner als Definitor der sächsischen Provinz 
anwesend war. Sein Tod fällt ins Jahr 1341.

3) Diese Stelle hoc opusculum in tres partes d ivid itur  findet sich 
in den Handschriften nach der einleitenden Kapitelübersicht. Sie be
deutet aber kein allzu auffälliges Zusammentreffen.
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gationis Cluniacensis, der der Zeit nach wohl der Verfasser 
sein könnte und auch der Nationalität nach. Von ihm ist 
absolut nichts weiter bekannt.

Die von W adding erwähnten: Conradus de Asculo Pi- 
cenus, Conr. Clingius Germanus, Conradus Ostereicher, 
Conr. de Saxonia können nicht als Verfasser der Summa in Be
tracht kommen, auch keiner der von Oudinus S. 81. 89. 128. 
203 genannten. Dieser nennt für 1215 Conradus a Lich- 
tenau, den Abbas Urspergensis, der 1240 starb (vgl. Cave). Es 
ist nicht wahrscheinlich, dafs dieser Historiker oder einer der 
um 1220 bezw. 1230 lebenden: Conradus Sereni M ontis1 prope 
Hallam Saxoniae presbyter, Conradus Eberbacensis (Zister
zienser), oder Conradus Episcopus 2, die ebenfalls Historiker 
waren, die Summa schrieben, wennschon nicht unmöglich. 
Auch der Beichtvater der heiligen Elisabeth (ca. 1230), 
Conradus Marpurgensis, kommt wohl nicht in Betracht. 
(Ihn erwähnt auch Cave II, 294)  3

In Anbetracht dessen, dafs das ganze 13. Jahrhundert
—  mit Ausnahme des einen Monaldus am Ende — aus- 
schliefslich Dominikaner als Verfasser der Summae con
fessorum aufweist, ist es ein naheliegender Gedanke, dafs 
dieser Konrad, durch den nachweislich Raymund von Penna
forte angeregt worden ist, und der von Raymund auch 
benutzt worden ist, auch ein D o m i n i k a n e r  war. Die 
Verbreitung der Handschriften und der Stil lassen auf einen 
Deutschen schliefsen, die geringe Kenntnis des römischen 
Rechtes darauf, dafs der Verfasser keinesfalls in Italien zu 
suchen ist.

Auf eine Annahme, die viel Wahrscheinlichkeit hat, wenn 
auch absolut keine Gewifsheit, bringt uns die Beschreibung 
des zweiten Ordenskapitels zu Bologna vom Jahre 1221 
(Quet. f. 21a). Da ist unter den neuernannten Ordens
provinzialen als solcher für Deutscland ein Konrad erwähnt

1) Er schrieb ein „Chronicon Sereni M ontis“.
2) Von ihm eine „Historia Rerum Moguntinarum“.
3) Bei da Cange findet sich aufser vier der oben schon erwähnten 

noch ein Conrad. Monach. Hirsaugiensis 1190 und ein Conradus de 
Saxonia, Minorit, ohne Datierung.
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(in Teutonia Conradus). Lag es nicht gerade für den Pro
vinzial eines Bettelordens nahe, ein solches Buch zu schrei
ben, noch dazu für einen Deutschen, in dessen Bezirk die 
Konfessoren einer Anleitung in den Fragen des jus canonicum 
wohl bedurften, zumal dieses bis dahin in Deutschland nicht 
allzusehr kultiviert wurde? Man kann wohl auch als sicher 
annehmen, dafs auf diesem Ordenskapitel Konrad und Ray- 
mund von Pennaforte, der damals in Bologna dozierte, zu
sammenwaren.

Zur Verfügung standen mir zwei der sehr seltenen Hand
schriften, beide Exem plare, die für den Handgebrauch be
rechnet gewesen sind, ohne jegliche äufsere Ausstattung, in 
kleinstem Formate. Zum Teil sind sie recht flüchtig ge
schrieben; sie weichen, wie die Zusammenstellung einiger 
Stücke zeigen wird, mehrfach voneinander ab, doch sind 
diese Abweichungen keine wesentlichen und sachlichen. 
Beide stammen wohl aus dem Anfang des 1 4 . Jahrhunderts.

1) M ü n c h e n ,  Königl. H of- u. Staatsbibi., C od . l a t .  ‘2 9 5  6
membr. in 8. 1 8 8  B l. Sammelband. fol. 7 5 — 1 0 6 b.

2) P r a g ,  H andschviftenbibliothek des M etropolitankapitels zu 
S t. V e i t ,  K. 2 8  membr. in 8.

Das Folgende wird nach der M ünchener H andschrift gegeben, 
die im allgem einen etw as sorgfältiger geschrieben ist.

In c ip it sum mula fr a tr is  chonradi de ordine fra tru m  minorum  
doctoris utriusque iu ris, [ ln  der Prager 1 nur die vier 
ersten W orte.] Dann folgen sofort die K apitelüberschriften, 
4 0  K apitel in 3 Büchern. [In  der Prager H andschrift nur 
3 9  K apitel gezählt. K apitel 8 n. 9 in einem  K apitel.]

Die K apitelüberschriften seien nachfolgend geg eb en , weil sie  
eine Übersicht über das ganze W erk geben nnd zeigen, dafs wir 
es hier m it einer Snmma zu tun haben , die doch schon in den  
w esentlichen Grundzügen m it der Raym unds übereinstim m t, 

lib . I . de decim is
de intrantibus religionem  
de conversione conjngatorum  
de conversione infidelium  
de voto et voti redem ptione  
quae negotia  licean t et quae non

1) Schulte hat dieselbe in seinen kanonistischen Handschriften nicht 
ganz genau beschrieben.

Zeitschr. f. K.-G. XXIV, 4. 35



lib . II . de sponsalibus et m airim oniis 
de sponsalibus impuberum  
de conditionibus appositis
de eo qui duxit in matrim. quam pollu it (per adulterium )
de coniugio leprosorum
de cognatione spirituali
de eo qui cognovit consanguineam  uxoris sue
de consanguinitate
de affinitate
de im potentia coeundi
qui sint filii legitim i
de diuorciis
de dote post diuorcium restituenda  
de ordine
de irregularitatibus 
de baptismo 
de confirmatione 
de consecratione ecclesie  
de eucharistia  
de celebratione m isse  
de penitentia  
de unctione  

lib . IIL  de sym onia  
de iudeis 
de hereticis  
de apostatis 
de homicidio 
de torneam entis 
de adulteris 
de raptoribus 
de inceudariis 
de usurariis 
de furtis
de excom m unicatione  

Danach erst: hoc opusculum in  tres p a r te s  d iv id itu r  | in  p r im a  
agit ( ag itu r) de decim is et uoto et uoti redem ptione et huius- 
m odi | In  secunda p a r te  ag itu r de septem sacram en tis cum  
su is a ttin en tiis  \ In  tertia  p a r te  ag itu r de sym onia et de 
usuris et ah is titu lis  in fra  positis  et p rim o  de decim is.

D iese W orte geben den Inhalt n icht gerade erschöpfend w ie
der, aber sie zeigen eine E inteilun g  nach einem  Schem a, das 
später besser durchgeführt wurde:

I . Sünden gegen  Gott.
II. V ergehen bezüglich E herecht und kirchliche Sakram ente.

III . Sünden gegen  M itm enschen.

5 2 4  DIETTEELE,
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[Raym und te ilt  später besser ein, indem er lib. II I  zu lib. II  
m acht, aus I  und III  dies herausnim m t, was hier n icht hingehört, 
uod m it dem zweiten T eile von II  zu einem  dritten Buche vereint. 
Das Eherecht nimmt er in ein abgesondertes IV . Buch auf.]

Darauf beginnt die e igentliche Summa fol. 7 5 b.

D ecim e u t a it  decretum sunt tribu ta  gentium  (mufs heifsen: 
egentium ) anim arum  . . .

Schlu fs: Super operis (im )perfectionem  veniam  postulo a lec- 
to re , et u t oret pro  me m isero chunrado ad  dominum  
ihesum ckristum . amen.

Darnach die M ünchener Handschrift: E x p lic it sum mula fr a tr is  
conradi de ordine fra tru m  m inorum  D octoris utriusque 
iu r is  tarn canonici quam civilis. Prager H andschrift: ex
p lic it sum m a m agistri Conradi.

Im ganzen W erke findet sich von den Indulgenzen keine 
Spur, die Worte remissio, relaxatio u. ä. kommen überhaupt 
nicht vor. W ir bringen als Probe 1 am Schlüsse den Artikel 
De penitentia (bei Konrad ist die Privatbeichte bereits ein 
Sakrament) und hier zunächst eine Stelle, aus der zu gleicher 
Zeit hervorgeht die Rücksichtnahme Konrads auf das P ar
tikularrecht, wie auf das mosaische 2 Gesetz unter Zurück
stellung des jus canonicum. Es ist die Stelle aus tit: de 
dote post diuorcium restituenda.

Nach der Prager Handschrift:
Si autem  s e c u n d u m  c o n s u e tu d in e m  a l i c u i u s  r e g i o n i s  3 

res m ulieris et v ir i s in t communes sim iliter  4 uxor non potest 
sine consensu u ir i a l ic u i5 tare licet u ir  p oss it cum ipse s it  
caput m ulieris et onus m atrim oniale  * sustineat ergo v idetu r  7 
quod m ulier non p o ss it dare elemosinas inscio uiro n is i p u ta re t 
s i u ir  8 etiam  quod carum  ei esset vel s i res tarn modica esset

1) Schulte hat als Proben in „Kanonistischen Handschriften“ nach 
der Prager Handschrift die Titel De decimis, De usura, D e dote post 
diuortium restituenda abgedruckt, die für ihn als Juristen besonderes 
Interesse haben.

2) Auch das Zivilrecht wird zur Begründung eines Satzes für das 
forum intcrnum von Konrad herbeigezogen.

3) N ic h t reg im in is, w ie  S c h u lte  lie st.
4) Münchener Hdschr.: Sequitur.
5) Münchener Hdschr.: aliquid.
6) Münchener Hdschr.: matrimonii.
7) Münchener Hdschr.: notatur.
8) Münchener Hdschr.: si vir s c i r e t  carum ei esset.

35*
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quod non posset g rau ari u ir  onus m atrim onii ostentando  1 posset 
etiam  d ic i quod peraffernalia  2 sua inscio uiro et invito  posset 
dare pro deo quod 3 u t  a i t  le x  in  potesta te  u ir i et 4 in cu
stodia  non sun t licet custodia dotis a d  u irum  pertin ea t nec 
m ulier exigendo alia  ornam enta uirum  velit grauare . . .

Der Zweck des Werkes ist ein rein praktischer und 
klar. Konrad will dem Beichtvater die nötige Rechtskenntnis 
vermitteln, soweit dieselbe für ihn im Beichtstühle nötig ist. 
W ir sehen also eine regelrechte Summa confessorum vor uns. 
Die Summula ist geringen Umfanges, aber hat eine verhält- 
nismäfsig reiche Kasuistik (vgl. z. B. de irregularitatibus). 
Sie ist recht eigentlich ein Handbuch für den praktischen 
Gebrauch, wie es nachmals Monaldus aufs neue zu geben 
versucht. Die Quellen der Summa Konrads sind die Dekre- 
talen und das Dekret. Auch findet sich Bezugnahme auf 
das römische Recht und einzelne Schrittsteller, und zwar 
nicht blofs auf die Glosse des Johannes Teutonicus, auf den 
T raktat Tankreds de matrimonio, Wilhelm von Auxerres 
und Gilbert 5 (diese nennt Schulte), sondern auch auf den 
Magister in Sentenciis und Magister in abbreviato und auf 
den beatus Bernhardus, also auf Petrus Lombardus und die 
Summula Bernhards.

Im tit. de celebratione missae heifst es: . . .  ut in nova 
decretali Honorii de filiis presb. legitur. Demnach waren 
die Dekretalen dieses Papstes noch nicht in die Compilatio 
aufgenommen. Demgemäfs ist die Zeit des Papstes Ho- 
norius III ., 1216— 1227, die Z e i t  d e r  A b f a s s u n g  der 
Summula gewesen. Dafs sie unbedingt vor 1234, vor die 
Publikation der Gregorianischen Sammlung zu setzen ist, hat 
Schulte überzeugend nachgewiesen. Sollte der Verfasser, wie 
ich vermute, der Ordensprovinzial (s. o.) sein, so könnte man 
die Zeit zwischen 1221 und 1227 als Abfassungszeit ansehen.

1) Münchener Hdschr.: vir matrimonium sustinendo.
2) peraffernalia (vgl. du Cange) =  parafernalia seil, bona; bieux 

parafernaux =  res quas uxor in usu habet in domo mariti neque in 
dotem dat.

3) Münchener Hdschr.: quod fehlt.
4) Münchener Hdschr.: vel.
5) Entweder Porretanus oder de Hollandia.
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Das W erk ist zweifelsohne von Raymund von Penna
forte benutzt. Den Nachweis bringt Schulte durch Ver
gleichung zweier Titel in seiner oben S. 520 erwähnten A b
handlung. Die Vorzüge des W erkes beruhen in seiner Kürze 
und Verständlichkeit. Es ist recht eigentlich der „Anfang 
einer Rechtswissenschaft für das forum internum “.

Die beiden bisher behandelten, Robert von Flamesbury 
und Konrad, sind die Grundlage für Raymund und als seine 
Vorgänger zu bezeichnen. Raymund, der bolognesische Doktor 
und römische Kapellan, mag wohl beide — den Robert 
auf dem Laterankonzil und Konrad auf dem zweiten Ordens
kapitel in Bologna, auch persönlich kennen gelernt haben.

W ir geben als Probe für das Ganze, da das W erk gar 
nichts über die Indulgenzen enthält, was immerhin auch be
zeichnend ist, den Artikel „ d e  p o e n i t e n t i a “ nach der 
Münchener Handschrift [die Anmerkungen bringen die Ab
weichungen der Prager Handschrift] l.

P eniten tia  est p ra e ter ita  p e c c a ta 2 plangere et p lan gen ta  
iterum  non com ittere: | (|| Species pen iten tie sunt tres una est 
publica  | alia p r iv a ta  | alia solempnis | p r i v a t a  i m p o n i t u r  
a b  i l l o  q u i  e s t  p a r o c h i a n u s  v e l  c o n s e n s u  3 i l l i u s  a b  
a l i o  4 i n  o c u l t o  6 | si tarnen parochianus p ro p riu s negatur  6 
et m alitiose recusat tare Ucentiam eundi ad  alium  po test sub- 
ditu s p ro p r ia  auctoritate  7 querere a alium  de pen iten tia  d i. V I. 
p lacu it. | Item  si sacerdos  9 insufficiens possum  ire  ad  alium  
p e tita  licentia sed tarnen p riu s debeo confiteri10 proprio  sacer- 
doti u t in  illo canone p lacu it. | Item  si sacerdos p a rticep s est 
crim in is p e rd it ius quod habet in  su b d itis11 non potest eo s12 
sölvere nec ligare ä lii solidum  te legare13 tum  auctoritatem  in

1) B eid e  H an d sch r iften  w e isen  gro fse  F lü c h tig k e its feh le r  a u f  und  
h a b en  s te lle n w e ise  s in n lo sen  T ex t.

2) praeteritorum mala.
3) cum consensu.
4) ab aliquo alio.
5) inocculta.
ft) proprius ingratus est illi et . . .
7) voluntate vel auctoritate.
8) querere sibi alium.
9) sacerdos sibi insufficiens est proprius potest ire.
10) sed tarnen debet primo confiteri.
11) in  illo subdito. 12) eum.
13) nec alium solvendum delegare.



5 2 8 DIETTERLE,

ipso non habeat l . | N am  u t a it poeta  la tinus quos inquinat 
e q u a t2. I Item  si 3 pro d ito r  est peccati po test 4 ire  a d  alium . 
(|| Item  si sacerdos publice excomm unicatus est vel hereticus tune 
enim  5 non po lest solvere vel ligare sed ad  superiorem  recur- 
rendum  est i. qu. 1. H em issionem  ( | publica pen iten tia  est 
q u a n d o 6 peccato publico in iungitur quod qui publice peccat 
publice pen itere  debet. et hanc im ponere po test quilibet qui 
ius 7 habet super alium. \ solempnis pen iten tia  est quae im poni- 
tu r  ab episcopo tan tum  1. di. in  capite  8 | R egu lariter im ponitur 
p en iten tia  p ro  m orta li peccato V I I  annorum  in  quibus num - 
quam cometat carnes nec bibat vinum  n is i in  pascha et penthe- 
coste 9 X X X I I I .  qu. I I .  M ou ere10 S i s it grave delictum  \ s i 
autem  m ediocre11 tr ium  annorum . hodie tarnen sunt pen iten tie  
arb itrie  u t secundum qualitatum  persone c o n f te r it is 12 et quan- 
tita tem  contricionis discretus confessor pen iten tiam  in iu n g a t13 
X X V I  q. V I. Conserva \ C ircum stantie autem  confitentis no- 
tan tu r his v e rb isu  \ Quis quid ubi quibus auxiliis cur quom(odo) 
quando | Quilibet öbservat anim e m edicam ina dando  i Quis. quae 
person a homo sine uxore U teratus vel in fra  ordines sacros 
can on icu s15 secularis vel regu laris m on achus16 | Q uid  n  quäle 
factum  adulterium  prodicionem  homicidium combustionem sacri-  
legium desperacio et his s im ilia 18 | U bi. qu o1>J loco in  domo 
deo dedicata  vel loco cim iterio vel ecclesia vel in f r a 20 gradu s  
san ctu arii. \ Quibus a u x iliis21 quibus person is clericis vel laicis 
vel m ulieribus vel cuiuscunque conditionis qua intentione amore 
timore hodio ioco usus delectatione societate ebrietate impetuo- 
sita te  vel huius (m o d i)22 | Quando. quo tem pore die dom inica

1) cum auctoritatem in  se ipso non habet.
2) coequat. 3) si sacerdos.
4) potest subditus. 5) enim fehlt.
6) quae pro publico imponitur peccato quia qui . . .
7) ius spirituale habet super alium unde Calixius papa Manifesta 

peccata non sunt occulta correctione purganda. S i quis alienus voluerit
sacerdoti iusta debita sua confiteri peccata licentiam prius postulet
et obtenta licentia a proprio sacerdote cum taliter ipse illum non 
possit solvere nec ligare. Solempnis etc.

8) capite ieiunii. 9) u t in  X X X I I I .
10) Movere. 11) imponitur penitentia tr. a.
12) confitentis. 13) ut in X X V I. q. VI. Tempora.
14) hoc notantur verbo. Lücke bis quae persona.
15) constitutus canonicus. 16) vel monachus. 17) fehlt.
18) adulterium combustionem sacrilegium proditionem homicidium

desperationem et huiusmodi.
19) vel in  quo.
20) in  quo loco in  cimiterio vel in ecclesia vel in  domo deo de

dicata infra . . .
21) quibus auxiliis am Rande nachgetragen.
22) melioribus alterius conditionis amore odio ioco vel delectatione

(Hand: qua intentione) lucro ebrietate impetuose.
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quarta  vel sexta  fer ia  vel aliis sacris horis et tem poribus. 1 | 
p o n e 2 confessor insufficientem in iungat pen itenciam  num quid  
suf'ficit pen iten ti s i eam fa c it au t subplebit in  purgatorio . D ic it 
M agister in  sententiis quod s i 3 contritio ta n ta  est quod sup- 
p lea t pen iten tiam  sufficit p en iten ti alioquin supplebit in  hac v ita  
bonis operibus vel in  purgatorio  M agister autem in  verbo ab- 
breviato d is tin gu it utrurn penitens credat propriu m  sacerdotem  
idonewm vel non si enim credit eum ydoneum  et insufficientem  
ei in iu n g it4 p en iten tiam  q u o d 5 tu tius est p ra e s u m itu r 6 d is-  
pen sare  nam  sacerdos v is is  circum stan tiis po test pen iten tiam  
p o tes t decur . . .  7 vel aggravare u t in  c. tem pora. \ S i autem  
eum non credit ydoneum  quod 8 negligens fu it po test querere 
m agis ydoneum S i insufficiens ei in iun gitu r pen iten tia  et con
tr itio  9 non supplet supplebit a u te m 10 eam in  p u rg a to r io 11 et 
hec distinctio  p ro b a b ilis12 ! Sed quid s i sacerdos q u iri p u ta tu r  
idoneus solvit in  c a sa u  ubi solvere non potest utpote in  ex- 
communicatione cuius absolucio spectat tarnen ad  p a p a m  16 puto  
quod si pen itens in  is to 16 animo est qu od17 sciret absolutionem 18 
tan tum  ad  p a p a m  spectare vellet Ubenter ab eo absolvi sufficit 
ei absolucio sacerdotis m axim e si laicus s it pen itens qui in s  
ignorat cum n o n 19 contem ptus excom m unicationis sed ignorantia  
iu r is  absolutionem exc lu ta t20 | S i t 21 aliquis qui se p u ta t esse 
baptiza tum  et non est s i sciret se non esse baptizatum  ve lle t22 
bap tiza ri. | Si m oritu r in  vera  fide salvus e r i t 23. extra , c. de 
presbitero  non baptiza to  c. ult. S ic et iste qui non f u i t2i ab- 
so lu tu s20 sed p u ta v it se absolutum si m oritur in fide salvus est. 
n a m ‘M’ esset tam  crassa negligentia quod praesum eretur contra  
eum quod sententiam  excom m unicationis la tam  esse sc iv it vel 
affectavit ignorare. d ic it enim  decretum  quod non oportet con- 
stitu tiones singulorum  aurium  conculcare21 [ Quid autem  erit 
sacerdo ti28 qui p e r  ignoran tiam  ligat solvendum et solvit ligan- 
dum  certe u t a it beatus B h . ( lie s:  Bernhardns) v e 29 ei qui se 
in gerit in  tan tam  cur am n o n 30 vocatus u t aaron  j U li autem

1) temporibus Quomodo Furtive riu i faciendo apostatica et veto (?) 
heretice sicut inimica Deum m l que dei contempnendo . . .  operando 
unde verbo confessio liberat emendat crescit devotio. virtus augetur 
vires tribuit tibi ne recidives. cautius instrueris suffragia plura mereris.

2) pone quod. 3) si non. 4) imponit. 5) fehlt.
6) quia praesumitur. 7) decurtare. 8) quia.
9) et si contritio. 10) fehlt. 11) hic vel in purg.
12) prob. est. 13) fehlt. 14) casu.
15) absolucio tantum ad  papam spectat.
16) tali. 17) quod si. 18) abs. suam.
19) non sit eont. 20) exeludit. 21) Sicut.
22) et vellet. 23) est. 24) novit. 25) absolucionem.
26) nisi. 27) auribus inculeari. 28) fehlt: sacerdoti qui.
29) vae. 30) qui non est.



qui se non ingerunt sed po tiu s qui 1 coacti vel ex carita te  se 
in trom ittu n t a it  beaius B . quod pericidum  est eis sed forte ca ri
ta s  is tu d  pecatum  2 excusat. (|| Item  illi qui in  articlo m ortis  
est non est pen iten tia  in iungenda sed in tim an da  u t s i euatat 
eam p e r s o lv a t3.

3.

D i e S u m m a  c a s u u m  des ß a y m u n d  von P e n n a f o r t e .
Zahlreiche Biographen Raymunds werden in dem ersten 

Drucke seiner Summa [in dem einleitenden Abschnitte „de 
vita Beati viri“] aufgezählt, ferner bei Possewin: Petrus 
Marsilius, Leander Albertus, Ferdinand del Castillo, Salvator 
Pons, Michael Ilot, Franciscus Diagus, Franciscus Penia 
Rotae Auditor, Antoninus Vincentius Domenec. Auch seine 
Zeitgenossen Humbertus de Romans und Stephanus Salan- 
hacus werden uns als seine Biographen genannt. Ferner 
findet sich eine ausführliche Biographie im Diploma Pontif. 
Canonicationis. Dieses ist in die gedruckte Ausgabe der 
Summa mit aufgenommen, weil es alles, was die genannten 
Biographen sagen, „elegantius continetur“.

Es erwähnen ihn mit mehr oder weniger Ausführlichkeit: 
Diplovataccius 4 [fol. 17 2 b] , Trithemius, Possewin, Panziro- 
l u s 5, Quetif et Echard, Oudinus, Cave, Taisand 6. Ferner 
vgl. Potthast7 S. 1 5 4 2 ,  Philipps8 IV , 2 5 2 ,  den Artikel 
im katholischen Kirchenlexikon und bei v. Schulte und 
Stintzing.

1) quasi. 2) periculum.
3) evatat mortem persolvat eodem fideliter.
4) Thomae D i p l o v a t a t i i  Opus de praestantia doctorum. (Ende 

XV. oder Anfang XVI. Jahrb. geschrieben.) Nur handschriftlich vor
handen in Bologna und „ab ipso Originali accuratissime rescriptum a
Carolo Fabri J. U. D. Anno MDCCLXX in der Königl. Bibi, zu Berlin. 
Vgl. dazu Beiträge zur Mittelalterlichen Rechtsgeschichte, Heft 3.

5) P a n z ir o lu s ,  De Claris legura interpretibus libri IV. Lipsiae 1721.
6) P i e r r e  T a i s a n d ,  Les vies des plus celebres Iurisconsultes. 

Paris 1737.
7) A u g . P o t t h a s t ,  Wegweiser durch die Geschichtswerke des 

Europäischen M ittelalters bis 1500, 2 Bde., 2. Aufl., Berlin 1896 und 
Bibi. hist, medii aevi, Berlin 1862, Suppl.

8) G. P h i l i p p s ,  Kirchen recht, 7 Bde., Regensburg 1845—52.

5 3 0  DIETTERLE,
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Stücke und Stellen aus seiner Summa kamen zum 
Abdruck bei Amort 1 Pars II, sect. III, No. 8 [auch die 
Ablafsbestimmungen der beiden Anonymi bei Amort Pars II, 
sect. III, No. X X X V  und X X X V III 2 sind keine anderen als 
die RaymundsJ und bei Lea III, 2 1 . 4 4 . 6 0 . 9 1 . 1 6 5 . 1 7 7 .  

3 3 4 . 3 3 6 . Diplovataccius macht aus Raymund zwei Per
sonen: einen Raynerius, der die Summa geschrieben haben 
soll, und einen Raymundus, der die Dekretalen sammelte 3. 
Fol. 1 7 2 b gibt er an, dafs er bei Baldus in dessen tract. 
de comment. famosissimorum doctorum in utroque iure Notizen 
über Raymund gefunden habe.

Raymund ist in Barcelona geboren (in vernaculo Pennaforte 
oder JRupe- Forti, wie es Cave auch nennt) um das Jahr 
1 1 8 0 . Seine Familie war die daselbst angesessene, grund
herrliche (Diagus), die aus dem alten arragonischen Königs
hause stammte (Cave). Bereits mit *20 Jahren soll er Dozent 
in Barcelona gewesen sein. Darauf wirkte er, vom August 
1 2 1 1  ab, alsDoctor decretalium in Bologna (s. PanzirolusS. 3 9 6 )  

und kehrte, gerufen durch den Bischof Berengar von Bar
celona (Oudin), 1 2 1 9  nach Barcelona zurück, woselbst er 
Kanonikus wurde. Als solcher trat er 1 2 2 2  (nicht 1 2 1 8 ,  

so Oudinus) schon 4 0  Jahre alt, in den Dominikanerorden ein. 
Mit Petrus Nolascus und dem König Jakob von Aragonien 
gründete er 1 2 2 8  den Orden der Merzedarier — de mercede 
Redemptionis Captivorum — und schrieb die Regeln dieses 
Ordens (Oudin). 1 2 3 0  wurde er nach Rom berufen und daselbst 
zum Kapellan und Pönitentiar 4 ernannt. Als solcher machte er

1) E n s . A m o r t ,  De origine, progressu, valore ac fructu indulgen- 
tiarum. August. Vindelicorum 1735.

2) Excerptum ex Manuscripto Bibliothecae Pollinganae exarato circa 
annum 1450 und Excerptum ex Manuscripto Bibliothecae Pollinganae 
Saeculi XV.

3) Vgl. auch Fr. K a r l v. S a v i g n y ,  Geschichte des römischen 
Rechts im M ittelalter, 2. Ausg. (Heidelberg 1834— 51), Bd. V I, S. 494 
Anm. 3.

4) Gregor IX. nennt ihn in der Bulle Rex pacificus, mit der er seine 
Decret. Compil. einführte, ausdrücklich als seinen Kapellan und Pöni
tentiar. Das Wort capellanus erklärt uns Panzirolus S. 326: cum enim 
causas ex toto orbe ad Urbem conüuentes Pontifex in Sacello, quod
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sich an die ihm vom Papste übertragene Aufgabe, die päpst
lichen Dekretalen zu sammeln und zusammenzustellen; diese 
Aufgabe gewifs ein Zeichen besonderer Hochachtung, die er 
seitens Gregor IX. genofs.

Als einfacher Ordensmann kehrte er (wie Oudin berichtet: 
auf ärztliches Anraten) in seine Heimat zurück und wurde, 
nachdem er die ihm angebotene Ernennung zum Erzbischof 
von Tarragona ausgeschlagen hatte, 1 2 3 8  Ordensgeneral und 
Nachfolger des Jordanus. Als solcher mufste er wiederum 
seinen Wohnsitz in Rom nehmen. Er hielt es dort nicht 
lange aus, resignierte vielmehr schon 1 2 4 0  und kehrte nach 
Spanien zurück. Dort hat er in ziemlicher Zurückgezogen
heit, seine ganze Kraft in den Dienst der tätigen Nächsten
liebe stellend, noch 3 5  Jahre gelebt und ist, bald hundert
jährig, am 6. Januar 1 2 7 5  (so berichtet sein Zeitgenosse 
Salanhacus) gestorben. Bei seinem Begräbnisse waren Alfons 
von Kastilien und Jakob von Arragonien zugegen. Bereits 
vier Jahre nach seinem Tode wurde seine Kanonisation 
durch den Erzbischof von Tarragona beantragt; doch er
folgte dieselbe erst durch Klemens VIII. im Jahre 1 6 0 1 .  

Sein Tag ist der 2 3 . Januar.
Die Art und Weise, wie Philipps den Raymund und seine 

Arbeiten lobt (vgl. Kirchenrecht, Bd. IV, S. 2 5 2  ff.), ist bei seiner 
Stellung dem „Heiligen“ gegenüber wohl begreiflich, aber nicht 
ganz richtig. Dafs wir es bei Raymund mit einem nach den 
Begriffen seinerZeit äufserst frommen, in Werken der Nächsten
liebe höchst erprobten Manne zu tun haben, soll auch hier 
anerkannt werden. Er hat wohl den Namen „Vater der 
Armen “, den ihm Gregor gab, voll verdient. Eine andere 
Frage aber ist die nach seiner wissenschaftlichen Bedeutung. 
Von produktiver Kraft und Tiefe der Spekulation ist bei 
ihm nicht die Spur zu finden. Vergebens suchen wir nach 
Proben eigenen, selbständigen Nachdenkens und einsichts
voller Kritik gegenüber dem zu verarbeitenden Stoffe. Er 
ist gerade in seiner vollständigen Abhängigkeit von päpst
licher Autorität und in seiner Unselbständigkeit als Ge

Capellam nominant, adhibitis iurisconsultis audiret, illi a loco „Ca- 
pellani“ sunt appellati.
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lehrter so recht eigentlich das Vorbild der überwiegenden 
Mehrzahl seiner Nachfolger unter den Kasuisten geworden. 
Philipps sagt von ihm: man müsse staunen „über den heroischen 
Mut, den Raymund zu einer so ungeheueren Arbeit mitbrachte“. 
Dies W ort gilt aber weder, wenn man dabei, wie Philipps, 
an die Compilatio Raymunds denkt, noch wenn man seine 
Summa im Auge hat. Gar so ungeheuer waren diese Ar
beiten denn doch nicht, wennschon sie grofsen Fleifs erfor
derten. Sie gingen beide hervor „ aus dem Mittelpunkte der 
damals leitenden K räfte“ (Stintzing, S. 494). Raymund war 
in gleicher Weise dem lebenden Papste wie den Quellen in 
Bologna nahe. E r mag auch bei seinem W erke manche- 
Unterstützung durch Hilfskräfte gefunden haben. (Man greift 
wohl nicht fehl, wenn man annimmt, dafs nicht blofs zur 
Compilatio die direkte Anregung, sondern auch zu der Ab
fassung der Summa wenigstens die indirekte Anregung vom 
Papste selbst mit ausgegangen ist.)

Kann man so nicht in den Lobeshymnus derer einstimmen, 
die Raymunds Summa als ein ganz hervorragendes Werk zu 
preisen gewöhnt sind, und müssen wir ihm sogar definitiv 
den Ruhm nehmen, dafs er als der erste dieses Gebiet an
gebaut habe, das recht eigentlich die Domäne aller Schriftsteller 
pro foro interno wurde, so soll doch nicht verkannt werden, 
dafs die Summe Raymunds überaus praktisch, vollständig und 
für alle späteren Summen grundlegend ist. Sie ist kurz, sach
lich, erschöpfend. Raymund wird demgemäfs fast überall zitiert; 
so zitiert ihn auch z. B. der Minorit Astesanus des öfteren 
vor Thomas und Bonaventura — und auch Angelus de Cla- 
vassio und Silvester Prierias weisen noch auf ihn zurück.

Aber seine Vorgänger Konrad und Robert von Flamesbury 
hat man bald ganz vergessen, ja , da Raymund, undankbar 
genug, ihrer gar nicht gedenkt, Jahrhunderte hindurch nicht 
einmal mehr dem Namen nach gekannt. Schon der Bio
graph Raymunds Antonius nennt die Summa: opus plane 
novum, nulli antea tentatum und fügt hinzu: hanc cum aliis 
libris semper securn vehebat Benedictus X I I I .  papa.

Dem geschickten Kompilator, den auch Stintzing zu 
überschätzen scheint und dem Schulte die Bezeichnung eines



„P lagiators“ nicht erspart, gelang es durch seine Summa, 
für deren Abfassung das „comportavit“ bei Trithemius der 
eigentlich bezeichnende Ausdruck ist, auf dem Gebiete, wo 
das Recht die Theologie berührt, auf dem der Moral, ein 
System zu schaffen, welches eine unbestrittene Herrschaft be
hauptete. Das W erk Raymunds war bald aufserordentlich ver
breitet, und wennschon es in seiner ursprünglichen Fassung 
nachmals seinen Einflufs verlor, wie sich aus dem Umstande 
ergibt, dafs es im ganzen 15. Jahrhundert nicht ein einziges 
Mal gedruckt worden ist, —  seine Tendenz und seine An
lage blieb mafsgebend für die späteren Summisten. Die 
Methode der Darstellung bei Raymund in der Auseinander
legung der materia, an die quaestiones und casus anknüpfen, 
hat keiner von ihnen verlassen.

Zu Raymunds Verfahren sei im speziellen noch bemerkt, dafs 
schon Wunderlich (Prolog p. XIV sqq. 1) nachgewiesen hat, 
wie Raymund in seinem lib. IV wörtlich die Summa Tancreds 
abgeschrieben hat. Etwas Eigenes, Neues findet sich bei ihm 
nicht. Seine angebliche Neuerung bezüglich der Auffassung 
der bona fides (Stintzing 498 ff.) ist von Schulte als nicht 
vorhanden nachgewiesen. Übrigens ist Raymund nach un
seren Begriffen nicht ganz ehrlich in seiner Methode. Robert 
von Flamesbury überträgt noch nicht juristische Unterschei
dungen auf das Gebiet der Moral, er zieht auch noch nicht 
Dinge aus dem Gebiete des Zivilrechtes in das kanonische 
Recht. Dies tut Raymund ohne weiteres und mufs sich doch 
dabei wohl des Unrechtmäfsigen bewufst sein. Er läfst das 
kanonische Recht auch in rein weltlichen Materien entschei
den und bei solchen Entscheidungen die Sätze des Zivil
rechtes zurücktreten. (Zum Nachweis vgl. die betreffenden 
Sätze bei Schulte S. 524, Anm. 23, auch Stintzing S. 497, 
der es allerdings für „ selbstverständlich “ hält, dafs bei allen 
Rechtsfragen das kanonische Recht die letzte Entscheidung 
habe.) Haben es andere nach ihm gleichfalls im reichlich
sten Mafse getan, ja wurde das nachgerade das ausschliefs- 
liche Verfahren, so geschah es doch zum Teil auch aus
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1) Zitiert nach v. S c h u l t e  a. a. 0 .
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Mangel an genügender Kenntnis des römischen Rechtes, die 
bei Raymund im vollsten Mafse vorhanden war. Aber auch 
hier war sein Verfahren im letzten Grunde eben nur das der 
Päpste und seine Unehrlichkeit die ihre. Hinfort geht die 
ganze Entwickelung des kanonischen Rechtes — voran auf 
dem Gebiete des forum internum — darauf hinaus, alles 
andere Recht sich unterzuordnen und zu absorbieren. Ray
mund und seine ganze Zeit sind tatsächlich der Wendepunkt 
in dieser Beziehung.

Die übrigen Werke Raymunds — er soll auch einige kleinere 
Arbeiten verfafst haben, so de bello, de duello (Possewin), 
ferner die Constitutiones ord. praed. 1 — interessieren uns 
hier nicht. Doch möge seine Sammlung derjenigen Kapitel 
der Gregorianischen Sammlung erwähnt werden, welche für 
das Gebiet des forum internum in Betracht kommen. Sie 
findet sich z. B. in der Prager2 Handschrift K. 12, als ein Hilfs
mittel für den Konfessor, für den die Anschaffung der ganzen 
Compilatio zu teuer war. Sie wird wohl vor der Summa 
casuum angefertigt worden sein, als eine Vorarbeit zu ihr. 
N a c h  dem Erscheinen derselben hätte sie wenig Zweck 
gehabt.

Die A b f a s s u n g  der  S u m m a  wird in die Jahre 1234 
bis 1245 fallen 3. Franciscus Penia Rotae Auditor sagt: Ray
mund habe das Werk zu Barcelona angefangen, aber zu Rom 
fertiggestellt n a ch  der Compilatio decretalium. Nach Diagus 
ist die Summa in Barcelona geschrieben priusquam a car- 
dinali Joanne de Äbbatisvilla in familiam ascisceretur (?). 
Castillus und Marieta halten die Zeit des Aufenthaltes bei 
Gregor IX. für die Abfassungszeit.

Zweifelsohne fällt die endgültige Fertigstellung, wenn
schon die Vorarbeiten früher begonnen sein können, nach 1234, 
denn Raymund zitiert die offiziellen Bestimmungen aus dem 
Gregorianischen Dekret nie anders als „Extra“. Da er

1) Vgl. T r i t h e m iu s .
2) Bibliothek des Metropolitankapitels.
3) Nach Diplovataccius a. a. 0 .  fol. 176b schrieb er sie „Rogatu  

fratrum  suorum“.



aber anderseits keine der Novellen Innozenz’ IV. zitiert, 
kann die Summa nicht nach 1245 geschrieben sein Die
zitierten Schriftsteller weisen ebenfalls nicht über die Zeit 
der Kompilation der Dekretalen als terminus a quo hinaus.
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Wie schon bemerkt, findet sich im ganzen 15. Jahrhundert 
kein Druck der Summa Raymunds. Die von Quetif er
wähnten: Lovanii 1480 und Parisiis 1500, scheinen gar 
nicht zu existieren, wennschon aus der Bemerkung zur 
letzteren „quae editio est apud nostros Insulenses“ man 
schliefsen könnte, dals Quetif seiner Sache sicher ist 2.

Die erste Ausgabe wird also wohl die uns vorliegende 
und sich selbst als erste bezeichnende sein, die Rom 1603 
bei Joan. Tallini erschien. Quötif kennt noch eine Rom 161 9 
bei Andreae Phaei, Philipps redet von „sehr vielen“ Aus
gaben, kennt aber aufser der genannten nur noch die Veroner 
1744. Uns lag aufser den ersten noch vor: Avenione 1715. 
Aufserordentlich zahlreich aber sind die Handschriften, die 
meistens aus der Zeit von 1250— 1400 stammen. Quetif 
nennt eine gröfsere Anzahl, dazu neue Schulte II, 410, Anm. 6. 
In den Prager Bibliotheken sind allein acht vollständige 
Handschriften. Eine sehr schöne, sonst nicht erwähnte Hand
schrift der Raymundina mit der Glosse befindet sich in 
Dresden (Kgl. Bibi. cod. A 73)3. Sie stimmt wörtlich mit dem 
ersten Drucke überein. Das vierte Buch ist hier als solches 
gerechnet (vgl. u.). Der von uns zu behandelnde Artikel 
„remissiones“ daselbst von Zeile 13 des Bl. 243 an.

Uber die Stellung des vierten Buches zur ganzen Summa

1) Die Bemerkung in der gedruckten Ausgabe, dafs R. den lib. VI noch 
nicht gekannt und benutzt habe, konnten die Herausgeber sich schenken.

2) Liegt hier etwa eine Verwechselung mit der im XV. Jahrhundert 
wiederholt gedruckten „Sum m ula“ vor? Auch Paris 1500 (hier auch 
„Sum m ula“ genannt) und Köln 1500? Vgl. meinen späteren Artikel 
„Sumrnula de Summa

3) XIV. saec. 290 Bl. Perg. Mbd. fol. Diese Handschrift läfst 
sich genau datieren, da sie Bl. 29 0 1* sagt: ,,haec summa est domini 
Dithmari propositi ecclesie sancte Maria Erfordn. (Ein Propst Dithmar 
wird für 1358 erwähnt, vgl. v. F a l c k e n s t e i n ,  Thüring. Chronik II, 2 
Erfurt 1738.)
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hat sich eine Kontroverse entsponnen. Savigny nimmt an 
(a. a. O. Bd. VI, 4 9 4 ,  vgl. dazu auch Philipps a. a. O. IV,
S. 3 2 4 , No. 2 9  und Stintzing S. 4 9 6 ) ,  dafs das vierte Buch
ursprünglich zu lib. III  gehört habe und erst später ab
getrennt sei. Das wird wohl nicht richtig sein, aber auch
nicht die Annahme Schultes, dafs lib. IV  als Summa de
matrimonio ein ursprünglich ganz selbständiges W erk sei. 
Entscheidend ist doch wohl für diese Frage der Umstand, 
dafs bereits Robert von Flamesbury und Konrad das Eherecht 
einbezogen haben. Raymund konnte eine für Konfessoren be
stimmte Summa gar nicht planen, ohne von allem Anfang an die 
eherechtlichen Bestimmungen als einzuschliefsende zu denken. 
Mag er sie auch in einem vierten Buche mit besonderer 
kleiner Einleitung 1 und besonderem Titel als einen in sich 
abgeschlossenen Traktat zusammengefafst haben — jedenfalls 
ist es ein gleichzeitiges und von Anfang an mit geplantes W erk. 
Dafs das vierte Buch in e i n e r  der vielen Handschriften
— und zwar erst einer aus dem 14 . Jahrhundert — fehlt (vgl. 
die in Schultes „Kanon. Handschr.“ sub CVI beschriebene) 
und da als lib. IV  die Summa Tancreds de matrimonio an
geführt ist, die Raymund wörtlich ausgeschrieben hat, beweist 
nichts 2 als dies, dafs der Abschreiber kritisch zu W erke 
gegangen ist und Tancred seine Ehre gelassen hat. Schliefs- 
lich ist die ganze Frage höchst nebensächlicher Art.

Bei der Beschreibung des W erkes können wir uns kurz 
fassen und es genügt, die erste Ausgabe mit dem Titel: 
„ Sa- S cii- Raym undi de Peniafort Barcinonem is ord. Praedic. 
de Poenitentia et Matrimonio . . . .  nunc primurn in lucem 
edita. Pom, 1603. Sumptibus Joannis T a llin i“ zugrunde 
zu legen, da sie mit den besseren Handschriften überein
stimmt. Die zweite Ausgabe: „Avenione, sumptibus Frang. 
Mallard, Joann. Delorme, Jos. Cas. Chastanier 1715“ nennt 
sich zwar „ auctior et correctior“, ist aber keines von beiden.

1) Quoniam in foro poenitentiali frequenter dubitationes circa 
matrimonium . . .  post summam de poenitentia specialem de M atrimonio 
subieci tractatum.

2) Denn andere gleichzeitige Handschriften, z. 13. Dresden cod. A 73 
haben lib. IV.



Neu ist darin nur die Widmung an Klemens XI. durch 
Eustachius Bullionus Presbyter vom 15 . August 1 7 1 5 . Es 
sind darin aber weggelassen die in der ersten Ausgabe dem 
Proömium vorhergehenden Stücke, ebenso am Schlüsse der 
Index titulorum

Der Inhalt der ersten Ausgabe ist folgender:
I. W idm ungsschreiben (2 Seiten) des ordo Praed. an Klem ens V III. 

Darin wird die A bfassung der Summa durch Raymund auf eine  
A nregung seines O rdensprovinzials 1 zurückgeführt. H ier  
h eifst es von der Summa: E a m  in  hoc genere p rim a m  
fuisse conscrip tam , was freilich , wie wir bereits wissen, 
nicht ganz stim m t, ac frequenti usu receptam , was r ichtig  
ist, ebenso wie die Bem erkung, dafs die Raymundina durch 
andere Arbeiten in den H intergrund gedrängt worden sei, 
die zum grofsen T eil sie doch nur ausgeschrieben hätten. 
Darum habe sie der Orden der V ergessenheit entrissen und 
zum ersten Male drucken lassen  und zwar aus Anlafs der 
K anonisation Raymunds.

II . W idm ungsschreiben (2 Seiten) an P hilipp III . von Spanien, 
das die V erdienste desselben um den ordo praed. und die 
K anonisation Raymunds betont.

III. Ein orientierender Überblick (2  Seiten) de ord in e , glossis 
et exemplaribus der Summe ad  pium  Lectorem . H ier wird
u. a. der Nam e „R aym undina“ als der für die Summa üblich  
gewordene genannt und die A nsich t einzelner über die A b
fassungszeit der Summa w iedergegeben. Dann heifst e s: I n  
ea m  l o a n n e s  d e  F r i b u r g o  . . .  i n d i c e m  a c  a p p a r a t u m  
s e u  g l o s s a s  e d i d i t 2, also h i e r  z u e r s t  d ie  v e r k e h r t e  
N o t i z ,  die dann Possew in, Panzirolus, Cave u. a. ruhig nach
geschrieben haben. Es folgt die Aufzählung der Q uellen R ay
munds. Aufser den offiziellen Sam m lungen hat er benutzt V in- 
centius, H uguccio, loann es (?), Bernard, Laurentius, Roifredus, 
Tancred. Endlich die Bem erkung, dafs dem Drucke eine H and
schrift aus der B ibliothek R. R. Patrum Rotae Auditorum  
F rancisci P en iae (die die Summa ohne G losse enthält) und die 
H oratii L ancellotti (Summa m it G losse) zugrunde g e leg t sei.

IV . De autoritate Summae B eati R. H ier wird die Summa ge
lobt w egen ihres modus docendi facilis ubique, apertus et 
tu tus  und ihr zum Ruhme n a ch g esa g t, der leider nur allzu  
begründet ist: raro  autem au t numquam p ro p r ia  autori-

1) Als solcher wird uns später in der orientierenden Beschreibung 
der Summa der Frater Sugerius genannt.

2) Vgl. zu dieser verkehrten Bemerkung den folgenden Artikel über 
Guilelmus Redoncnsis.
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tä te au t sensu n ititu r :  novitates enim et singuläres opi- 
niones t a m q u  a m  p e s t e m  perpetuo v itan das p u ta v it.  
(W elcher G egensatz zur lebendigen P ersön lichkeit, w issen
schaftlichen B ew eglichkeit und O riginalität des Eobert von  
Flam esbury!) Es findet sich  tatsächlich  bei Raymund keine  
Spur von U nabhängigkeit und Selbständigkeit des Denkens.

V. Raymunds v ita , dabei seine Biographen genannt und das 
päpstliche ICanonisationsschreiben abgedruckt (1 5  Seiten). 

VI. Das päpstliche P riv ileg  für den Druck.
V II. Ein ganz kurzes Proöm ium , das nur für lib . I — III  g ilt. 

Es spricht sich über den Zweck des B uches und die E in
teilun g  aus:

pars 1. handle de crim inibus, quae principaliter directe co- 
m ittuntur in Deum.

II. de his, quae in proximum.
III. de m inistris irregularibus et irregularitatibus e t im - 

pedim entis ordinum , disputationibus, purgationibus, 
sustentiis, poenitentiis et rem issionibus.

Am Schlüsse der ganzen Summa ein Index Titulorum (2  Seiten) 
und ein Index Summae Raym undi (2 1  Seiten).

Bei Raymund sind d ie  r e m i s s i o n e s 1 i n  f o l g e n d e m  
Z u s a m m e n h a n g e  behandelt:

[Im lib. III, p. 332, § 1 ist unter den besonderen Macht
befugnissen des Papstes nichts gesagt über dessen Rechte 
bezüglich des Ablasses.]

Lib. III, p. 491: Wenn contritio vorhanden ist, braucht 
Gott zur Tilgung des peccatum und zur Reinigung der Seele 
keine priesterliche Vermittelung.

Raymund erklärt auch in diesem Zusammenhange, dafs 
er nicht dafür ist, zwei claves der Kirche anzunehmen, seil. 
potestas und scientia. Es ist nur eine clavis — die iuris- 
dictio. Von mehreren claves redet man nur, insofern die 
iurisdictio in verschiedener Weise sich geltend machen kann 
(ligare, solvere, claudere).

p. 492. Nur der erläfst die peccata, qui solus pro peccatis 
nostris mortuus est. Raymund begreift2 diejenigen nicht, 
welche die Unterscheidung machen, dafs Gott die Seele reinige

1) Bei R. nur das Wort remissio zu finden.
2) hos non intelligo.

Zeitschr. f. K.-G. XXIV, 3. 36



a  m acu la  p e c c a ti,  der Priester aber sie nachher löse e v in - 

culo ae tern ae  poenae. Das Recht der Priester zu binden und 
zu lösen, trete in drei verschiedenenen Fällen in Kraft:

1 ) Ihr Lösen ist analog dem der Priester bei der Heilung 
der Aussätzigen 1 oder dem Lösen der Jünger, die den La
zarus, nachdem der H err ihn auferweckt, aus seinen Grab
tüchern lösen. 2) Ih r Recht zu binden und zu lösen besteht 
in der Befugnis, den Beichtenden eine satisfactio aufzuerlegen, 
resp. von solcher satisfactio etwas nachzulassen oder nach 
geschehener satisfactio sie wieder a d  com m unionem  san ctoru m  
zuzulassen. 3) Binde- und Lösegewalt bezüglich der ex- 
communicatio.

In  § 63 dieses über I I I  nun kommt Raymund auf die 
g e n e r a l e s  r  e m i s s i o n e s  p o n tiu m  et s im ile s  zu sprechen. 
Ihr Nutzen wird verschiedentlich beschrieben. Einige be
ziehen ihre W irkung: 1) auf die delic ta  ig n o ra n tia e , andere auf
2) die ven ia lia ,  3) auf di e p o e n ite n tia  negligen ter p e r  acta , 4) auf 
die d im in u tio  p o en a e  in  p u rg a to r io . Raymund kann sich diesen 
Ansichten nicht anschliefsen. Ihm ist fa v o ra b ilis  die Ansicht, 
die auch m a g is  com m u n is  ist: 5) va len t s icu t sonant. Der 
Papst hat die p len itu do  p o te s ta tis . D u ru m  esset con tra  ta n ta m  
po testa tem  c la v iu m  d ispu ta re . Hier fügt Raymund die Belehrung 
über die zweifache A rt der p o en a e  ein. Die aetern ae  werden 
durch die con tr itio  cord is  aufgehoben, die tem p o ra lis  p o en a , die 
die Kirche aufzuerlegen berechtigt ist, bleibt. — Raymund läfst 
uns hier tatsächlich darüber im unklaren, ob er die Ansicht 
akzeptiert hat, die im Anfang des 13. Jahrhunderts die erste 
Umbildung in der Ablafstheorie 2 bedeutet, indem sie den 
Ablafs als Nachlafs der zeitlichen Strafen überhaupt ansieht, 
inklusive die Fegefeuerstrafen. — Der vere  co n tr itu s  et 
con fessu s, der auch äufserlich die in der g en era lis  rem issio  
gestellten Bedingungen erfüllt mit der nötigen p i a  et catho- 
lica  devotio  und dem W ort Matth. 16, 18 glaubt, ist das

1) Dominus leprosos prius restitu it sanitati, deinde ad sacerdotes 
misit, quorum iudicio ostenderentur mundati.

2) Vgl. T h . B r ie g e r ,  Artikel „lndulgenzen“ in Herzogs Real- 
Encyklopädie, 2. Aufl. und „D as Wesen des Ablasses am Ausgange 
des Mittelalters Rektoratsprogramm Leipzig 1897.
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onus p o en iten tia e  los und zwar aus zwei Gründen: l )  p ro p te r  
devotam  erogationem  und 2) weil der Papst und die ganze 
Barche ihm gegenüber zum su ffra g iu m  verpflichtet sind K

Die Frage, ob einer z. B., der eine sep ten n is po en iten tia  
zu tragen hat und der am ersten Tage sieben Geldleistungen 
vollbringt, deren jede succesive  eine rem iss io  von einem Jahr 
bedeutet, e r i t  con tinuo to ta lite r  libera tu s an  in  p a r te  et in  
q u a  p a rte ,  wagt Raymund nicht zu entscheiden 2.

§ 64. Den eigentlichen Umfang der ihm zuteil gewor
denen remissio kann einer aber doch nicht kennen, denn 
diese hängt ab von dreierlei: l )  von der Gröfse der devotio 
des Ablafs Erwerbenden; 2) desgl. derer, die das suffragium 
leisten; 3) von der Zahl der sub 2) Genannten 3. E r schliefst 
diesen Abschnitt mit dem nach dem vorigen Paragraphen 
befremdlichen Resultat, dafs die remissiones wie zur d im in u tio  
poenae, so auch a d  v e n i a l i u m  d e l e t i o n e m  gelten.

Dafs aber diese W irkung der remissiones einzig und 
allein den Gebeten und suffragia der Kirche zu danken seien, 
durch die auch dem Sünder die p r im a  g r a t ia  erworben 
wird, der sie nicht verdienen konnte, erhellt aus vielen be
kannten Beispielen (von denen Raymund einige nennt), durch 
die die Macht der Fürbitte und des Gebetes erwiesen wird. 
Dafs die r e m i s s i o n e s ,  falls ihre äufseren Bedingungen von 
den Lebenden fü r  d ie  T o t e n  erfüllt werden, diesen letz
teren im Fegefeuer zugute kommen, ist ihm gewifs, voraus
gesetzt, dafs in den litteris remissionis diese Möglichkeit an
gedeutet ist.

§ 65. Der Ablafs, den die Bischöfe spenden, gilt nur 
deren Diözesanen, denen einer anderen Diözese nur, falls

1) Quia obligat eum, qui facit remissionem immo et totam Eccle- 
siam u t suffragetur ei.

2) H o c  omnino n ec  s c i o  n e c  c r e d o ,  a l i q u e m  m o r t a l e m  
s c i r e ,  nisi esset alicui divinitus inspiratum.

3) Sciendum tarnen quod maioritas et minoritas remissionis poeni
tentiae attenditur secundum tria , scilicet secundum maiorem et mino- 
rem devotionem ipsius poenitentis, et ipsorum qui suffragantur, et 
secundum maiorem et minorem numerum eorundem suffragantium: 
cum igitur nullus possit scire mensuram, vel numerum talium , nec 
per consequzns potest scire remissionis mensuram.

36*



ihnen dazu von ihren proprii iudices die Genehmigung er
teilt ist. — Von der Erfüllung der satisfactio, die die Kirche 
auferlegt hat, sich befreit zu halten, weil man eine remissio 
erlangt hat, ist nicht richtig. Zunächst kennt man doch 
(vgl. § 64) den Umfang der remissio nicht ganz genau, und 
es bleibt auf alle Fälle Pflicht des kirchlichen Anstandes, 
den Anstofs, den man durch ein offenkundiges peccatum der 
Kirche erregt hat, öffentlich gut zu machen, was auch bei 
einem solchen peccatum, das geheim blieb, die Ehrlichkeit 
eines jeden gegen sich selbst erfordert *, mit der man sich 
eingesteht, dafs man unwürdig ist.

E r schliefst daran die F rage, ob denn dann, wenn alie 
die derici, qui suffragantur pro isto offerente, in  peccato 
mortali sind, ihre suffragia gelten. Obgleich es scheint, als 
könne dies nicht der Fall sein, so mufs man doch nach 
dem oben Gesagten entscheiden, dafs sie gelten und wenn 
die ganze Ecclesia militans in mortali peccato wäre.

Zum Schlüsse eine Frage und Klage, die fast regelmäfsig 
in den Summen wiederkehrt und den tatsächlich in der 
Praxis eingerissenen Unfug als einen allseitig verbreiteten 
bew eist2.

4.
D e r  A p p a r a t u s  d e s  G u i l e l m u s  R e d o n e n s i s  z u r  

S u m m a  R a y m u n d i n a .
W ie es zu dem Irrtum  kommen konnte, dafs Johann 

von Freiburg lange Zeit als der Glossator der Raymundina 
angesehen wurde und dies gar in dem ersten wohl vorberei
teten Drucke der Summa Raymunds ist ein Rätsel und mir 
nur daher erklärlich, dafs man Johann von Freiburg zumeist
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1) Saliern ex honestate debet per ieiunia, et alia bona opera satis- 
facere Ecclesiae, quam laesit scandalizando eam, si fu it peccatum  
manifestum, et etiam si fu it occultum, subtrahendo se ipsum, eum 
propter peccatum reddiderit vel crediderit se inutilem.

2) Quid de istis quaestoribus, qui discurrunt per ecclesias eum 
litteris remissionum, praedicant abusiones, vacant comessationibus et 
ebrietatibus, numquid recipiendi sunt tales? de istis si vis scire qua- 
liter sit procedendum, Mesp. in const. Iwnoc. extr. eod. cum ex eo.
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mit dem Glossator des Dekrets, Job. Teutonicus, verwech
selte und diesem dann als einem bekannten Glossator die 
Arbeit zuschrieb, die Wilhelm von Rennes getan hat (so 
noch Panzirolus a. a. O.).

Darüber, dafs Guilelmus Redonensis der Glossator des 
Raymund ist, kann gar kein Zweifel sein. Als solchen nennen 
ihn die meisten Handschriften dieser Summa, ferner nach 
Qu^tifs Angaben Lusitanus, Tostatus, Henricus de Gandavo; 
weiter die Astesana, die Angelica u. a., insbesondere aber 
Joh. von Freiburg selbst.

Dem Bericht bei Quetif gebührt das Verdienst, wieder
um den klaren Nachweis erbracht zu haben für Wilhelm 
von Rennes x.

Der Beiname Redonensis hat sich manche Verstümme
lungen gefallen lassen müssen: Lusitanus liest „ C eldon en sis“, 
dann in der Fehlerberichtigung „ C erdonensis “ ; de la Haye 
macht daraus in seiner Bibi. Belgo. Dom. „ G eld o n en sis“ und 
hält Wilhelm für einen Landsmann aus Geldenacum in B ra
bant gebürtig.

Bandellus bezeichnet ihn in seinem tract. de concept. B. V. 
fälschlich als M eten sis  episcopus, woraus Alva in seinem Sol 
verit. Rad. 1 6 2 ,  col. 1 3 5 5  M im a te n s is  episcopus  macht, 
unseren Guilelmus verwechselnd mit Guil. Durantis, dem be
kannte n „ Speculator

Es ist aber klar, dafs er Franzose ist und seine Heimat 
Rennes in der Bretagne. E r ist Zeitgenosse Raymunds und 
ein schon um die Mitte des 13 . Jahrhunderts bekannter 
Theolog. Zu Dinan wurde er Alumnus der Dominikaner 
und tat auch dort seinen Profefs.

Als Verfasser der Glosse wird er schon in Handschriften 
bezeichnet, die älter sind als 1 2 6 0 . Die eine in der Sor
bonne befindlich, von Robert Sorbon selbst legiert, also um 
1 2 7 4 ,  hat schon für ihn die Sigle W  =  Wilhelmus, die 
später fast durchgehends von den Kasuisten angewendet wird. 
Vinzenz von Beauvais zitiert ihn in seinem Speculum, in

1) Dieser Nachweis ist dann weiter ausgeführt in der Histoire lit- 
teraire de la France, tom. XVIII (Paris 1835), S. 403 ff.



dem er tit. IX  und X  Auszüge aus der Raymundina bringt, 
sowohl als W., Guilh., wie auch als Redonensis.

Der beste Beweis aber gegen die angenommene Autor
schaft des Joh. von Freiburg ist dieser selbst, denn er 
sagt in seinem Prolog: Cum nm iinatur hic Glossa semper 
inteUigendum est de Glossa Wilhelmi super Summam Hay- 
mundi nisi alia glossa signifcatur, ut Glossa Inno- 
centii etc.

Uber die sonstigen Lebensverhältnisse Wilhelms v. Rennes 
läfst sich nichts sagen, auch nicht, ob er mehr geschrieben 
hat. Valleoleti sagt zwar von ihm: multa in utroque iure 
scripsit, doch ist absolut nichts mehr von ihm erhalten.

Die von Sander in der Bibi. mss. Belg. tom. I, p. 107 
(cf. Hist, litt.) erwähnte Handschrift mit dem Titel „Summa 
F. Wilhelmi Redensis de Articulis“ wird wohl nichts anderes 
als die Glosse zu der in demselben Sammelband stehenden 
Summa Raymundi sein.

Der o f f i z i e l l e  T i t e l  der Summa ist: A p p a r a t u s  in 
S u m m a m  R a y m u n d i .

Die Handschriften sind aufgezählt bei Schulte II, 413, 
Anm. 2, gedruckt ist sie nur mit der Summa Raymunds vor
handen.

Der Apparatus ist eine ausführliche Marginalglosse. E r 
weist eine ziemliche Selbständigkeit auf, ein gewisses Nach
denken, Überlegen und Abwägen des Autors, der mit seiner 
Kritik nicht zurückhält 1. Dafs er vor allem das Landes
recht nicht ohne weiteres beiseite setzen läfst, wird uns bei 
ihm als einem Franzosen nicht wundernehmen 2. E r ergänzt 
den Text der Summa durch neue Zitate und casus. Schulte 
ist es wahrscheinlich, dafs die Ausgaben der Summa Ray- 
die Glosse nicht rein, sondern mit Zusätzen versehen ent
halten. Das ist mir nicht wahrscheinlich. Oder mindestens: 
Wenn Zusätze erfolgt sind, so müssen sie sehr frühen Da
tums und schon in den frühesten Handschriften gemacht

1) Das ist um so achtenswerter, als Spätere die Autorität Raymunds 
ohne jegliche Einschränkung gelten lassen.

2) Vgl. hierzu z. B. die quaestio: ob ein Vater über seine Hinter
lassenschaft disponieren darf.
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sein. Die Dresdener Handschrift (vgl. S. 536 Anm. 3) z. B. 
lautet in der Glosse genau so, wie die Glosse in dem ca. 
260 Jahre jüngeren Druck.

B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  I n d u l g e n z e n :
Zu dem scheinbaren Widerspruch bei Raymund, der darin 

besteht, dafs dieser einerseits sagt: so lus D e u s  d im it t i t  p ecca ta  
und anderseits den Priestern die p o tes ta s  d im itte n d i e t re -  
tin c n d i p ecca ta  zuschreibt, sagt Wilhelm in gl. a : quomodo  
d im ittu n t, s i  solus D e u s  d im it t i t?  I te sp o n d eo : p e c c a ta  d i
m ittu n t i. e. po en a m  tem pora lem  ab E cc les ia  in flic ta m  re la x a n t, 
et e tia m  ex  c a u sa , clave non  e rra n te , po en a m  tem poralem , 
in  qu am  co m m u ta v it D e u s  aetern am  c la v iu m  po testa te  re 
la x a n t.  Hier ist das klar, was bei Raymund (vgl. ob. S. 540) 
sich noch nicht deutlich ausgedrückt findet, dafs die poen ae  
tem pora les  auch als Fegefeuerstrafen zu verstehen sind.

Aus § 63 erklärt Wilhelm durch gl. d. zunächst das W ort 
„ generalem  “ rem issionem . Diese remissio heifst so, im Gegen
satz zur particularis, weil sie allen gilt quoad p o en iten tia m  
pecca to ru m  (soviel wie p o e n ite n tia  in iu n c ta  p r o  p ecca tis): die 
„ indulgentia“ gilt allen, die die Bedingungen derselben er
füllen *.

Wie steht es aber nun mit der „ r e m i s s i o  g e n e r a l i s  
o m n i u m  p e c c a t o r u m “ , die für Kreuzzüge und Kämpfe 
gegen Ketzer und Ungläubige oder Unterstützung dieser 
Unternehmungen gewährt wird: hat man gleich nach An
nahme des Kreuzes und Antritt des Weges Indulgenz in dem 
Sinne, dafs man im Fegefeuer gar keine Strafe erleidet? Seine 
Entscheidung geht dahin, dafs der blofse gute Wille diese 
Leistungen zu vollbringen, n i c h t  die Indulgenz im Gefolge 
hat, aufser wenn ein derartiges Mafs von contritio und 
devotio vorhanden ist, dafs dasselbe schon an und für sich 
die Indulgenz verdient. E r lenkt aber sofort wieder ein,

1) generalem — quoad omnes secus particularem, quoad poeni
tentiam peccatorum: ut cum Papa facit indulgentiam de aliqua parte 
poenitentiae iniunctae pro peccatis, omnibus conferentibus eleemosynam 
ad aliquod pium opus.



indem er sagt, dafs die forma indulgentiae und die intentio 
Papae den eigentlichen Ausschlag geben *.

Der Papst, welcher die Machtfülle der gesamten Kirche 
repräsentiert, der K irche, w e l c h e  v o n  a l t e r s h e r  d e r 
a r t i g e n  A b l a f s  g e b i l l i g t  h a t 2, vermag in dieser Be
ziehung Aufserordentliches. Man darf darum bei der indulgentia 
generalis nicht zu engherzig in der Auslegung verfahren s, 
zumal da es schon Beweis genug ist, dafs, wenn einer eine 
solche gefahrvolle Expedition unternimmt, er auch ein be
deutendes Mafs von Glauben und Liebe besitzt. Das Be
gehen einer Todsünde während oder nach der Expedition 
kann dem betreffenden selbstverständlich nicht ohne weiteres 
vergeben werden; er ist von einer Spezialpönitenz ebenso
wenig frei, wie der, welcher nach seinem E intritt in einen 
Orden eine Todsünde begangen hat. Doch sind in beiden 
Fällen die Pönitenzen geringer zu bemessen wegen der 
übrigen verdienstvollen Leistungen, als welche sich die E x 
pedition und die Ordensangehörigkeit erweisen 4.

Die Glosse g. zu den Worten Raymunds „nec scio nec 
credo “ 5 fragt zunächst:

W enn die Remissiones gelten sicut sonant, wie kann da 
Raymund dieses nec scio nec credo schreiben. E r scheint 
sich zu widersprechen. Die Lösung aber ist in d. extra de 
poen. et rem. quod autem gegeben, wo Cancellarius dieses 
gemeint zu haben scheint: die remissiones particulares, päpst
liche und bischöfliche, gelten quantum ad liberationem et 
exonerationem poenitentiae ab JEccl. inflictae vel infligendae 
in dem Sinne, dafs die, welche solche Indulgenz erworben 
haben, nicht mehr zur exterior poenitentia für d e n  Teil ver

1) Respondeo: credo quod ex sola crucis susceptione et proposito 
proficiscendi non consequitur quis illam plenam indulgentiam, nisi quan- 
titas contritionis et devotionis, quam habet ad negotium, qui suscipiat 
crucem illam, mereatur indulgentiam: recurrendum tarnen est ad formam 
indulgentiae et intentionem Papae, ut secundum hoc iudicetur . . .

2) quae ab antiquo huiusmodo indulgentiam approbavit.
3) latissime interpretanda est huiusmodi indulgentia.
4) Diese ganze Stelle von recurrendum tarnen . . .  ab hat M o n a l-  

d u s  wörtlich abgeschrieben.
5) Vgl. oben S. 541 Anm. 2.
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pflichtet sind, der ihnen erlassen is t7 oder auch pro toto- 
wenn die Indulgenz dieser A rt war x. Dazu lehren etliche 
(und diese Ansicht bezeichnet Wilhelm als probabel): die 
Partikularablässe gelten denen, welche e n t s p r e c h e n d  
i h r e m  V e r m ö g e n  (secundum suas facultates) Almosen 
geben, wie sie die Ablässe verlangen; denn sonst würde ein 
König für einen Groschen denselben Ablafs haben, wie ein 
armer Mann. D a entsteht nun aber die F rage: hat einer 
secundum suas facultates gegeben? Es kann da leicht einer 
unsicher sein, ob er Ablafs erhalten ha t, und mufs dann 
immer noch die auferlegten Pönitenzen erfüllen. Wilhelm 
hebt dieses Bedenken, indem er sagt: Wenn einer mit dem 
nötigen Glauben, im speziellen dem Glauben an die W irkung 
des Ablasses, und mit der nötigen Devotion sein Almosen 
gibt, so macht er sich keines Vergehens schuldig, wenn er 
dann die auferlegte Pönitenz nicht t u t 2.

Zu dem bei Raymund in § 64 gegen Ende Gesagten, wo 
dieser die Geltung des A b l a s s e s  f ü r  V e r s t o r b e n e  be
jah t, falls die litterae remissionis entsprechend lauten, be
m erkt W. in glo. n, dafs er anderer Meinung sei. Der Papst 
habe keine Macht über die Seelen sub terra; diese seien dem 
ausschliefslichen göttlichen Machtspruch verfallen und nicht 
eher aus dem Fegefeuer befreit, als bis sie selbst oder andere 
für sie die verdienten Strafen verbüfst hätten. Der Papst könne 
aber die ganze Kirche, die Bischöfe könnten ihre Diözesen 
zur Fürbitte für diese Seelen verpflichten 3. Aber in dem

1) huiusmodi tarnen remissiones non praeiudicant divinae iusti- 
tiae, quia cuiuslibet peccatum sufficienter pu n ia tu r, vel hie, vel in  
purgatorio, aut poena eius sufficienter redim atur per elemosynas 
au t orationes et caetera suffragia, vel amicorum vel Ecclesiae facta  
pro satisfactione huiusmodi peccati.

2) Auch diesen Abschnitt hat M o n a ld u s  wörtlich aufgenommen 
und schliefst sich der von Wilhelm als probabel bezeichneten Meinung 
an. si bona fide et p ia  devotione dederit huiusmodi elemosinas pie  
intendens et credens huiusmodi remissionem . . .  non erit transgressor, 
si poenitentiam iniunctam non fecerit.

3) Gum ecclesia ligare habeat, et solvere super terram , non sub 
terra, extr. D e sent. exeomm. a nobis. et cum tales divino iudicio 
relicti sine, non videntur huiusmodi indulgentiae ad eos extendendae,



selben Atemzuge fahrt er fort: Wenn der Papst aber dennoch 
solchen Ablafs spendet, so gilt es die Zweifel zu unter
drücken: s i  ta rn e n  P a p a  t a l i b u s  f a c i a t  i n d u l g e n -  
t i a m ,  nolo  p o n e r e  os i n  c o e l u m  de p l e n i t u d i n e  
p o t e s t a t i s  e i u s  t e m e r e  d u b i t a n d o .  Vielleicht hat dieser 
Satz den ähnlichen Ausspruch Bonaventuras in seiner 
quaestio V. hervorgerufen. Guilelmus Redonensis ebenso wie 
Bonaventura bezweifeln allerdings die iudiciaria potestas des 
Papstes in dieser Beziehung, aber zum offenen Widerspruch 
wollen sie es beide nicht kommen lassen. Diese Stelle bei 
Redonensis ist übrigens ein Beweis dafür, dafs in der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts die Theorie des Ablasses für die 
Verstorbenen einerseits durch die Päpste bereits ausgeprägt 
war und anderseits die noch einigermafsen selbständig den
kenden Gelehrten stark beschäftigte.

vel quod possint evolare de purgatorio, donec aut per ipsos, aut per 
alios poenae, quarum sunt debitores, fuerint persolutae. P apa tarnen 
generalem Ecclesiam; ceteri vero Episcopi particulares Ecclesias suas 
obligare possunt ad  orandum pro talibus.
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Theophilus Neuberger
Lebensbild eines Seelsorgers und Superintendenten aus den 

Zeiten des Dreifsigjährigen Krieges (1593— 1656).

Von

Dr. Hugo Brunner in Kassel.

V. Der Superintendent der Diözese Kassel.
a) D ie  k i r c h l i c h e  L a g e  i m a l l g e m e i n e n .

Es waren dunkle Jahre, in denen Neuberger seine Amts
tätigkeit begann, die drei Unglücksjahre 1635, 36 und 37.

Landgraf Wilhelm war aufgefordert worden, dem am 
30. Mai 1635 zwischen dem Kaiser und Kursachsen in Prag 
abgeschlossenen Separatfrieden beizutreten; Erklärung wurde 
binnen zehn Tagen nach geschehener Aufforderung verlang t2. 
Wohl war die Friedenssehnsucht grofs auch im Hessenland. 
F ü r dieses aber fiel seit der Mauritianischen Epoche die 
Frage nach der Stellung der reformierten Kirche im Reich 
und ob ihre Bekenner auch als Augsburgische Konfessions
verwandte würden anerkannt werden, schwer ins G ew icht3.

Das dem Landgrafen übersandte gedruckte Exemplar 
des Prager Friedensschlusses liefs diese Frage offen; der die 
Kasseler Linie betreffende geheime Artikel des Nebenrezesses, 
welcher die Aufnahme Wilhelms V. in die allgemeine Am
nestie von seinem demnächstigen Verhalten dem Kaiser 
gegenüber und von dem Rat und Gutbefinden des Kurfürsten
kollegiums abhängig machte, fehlte darin.

1) Vgl. S. 375 ff.
2) R o m m e l,  Bd. VIII, S. 36 6 ff. 373.
3) Ebd. S. 372.



Auf Anordnung der Geheimen Räte des Landgrafen kamen 
daher die Mitglieder des Kasseler geistlichen Ministeriums 
nebst den Professoren der Theologie dortiger Universität am
2. Juli 1635 frühmorgens in der Wohnung des Superinten
denten zusammen, um über die Frage, ob der Friede in der 
vorliegenden Gestalt annehmbar sei, zu beraten l. Unter 
Neubergers Vorsitz vereinigten sich die Professoren C r o c i u s ,  
C r u c i g e r und C o m b a c h und die Prediger W  e t z e 1, 
M a t t h a e u s ,  S o l d a n ,  M a j u s ,  W i l n e r  und U l r i c i .  
Alle waren sie sich des Ernstes der Lage und der hohen 
Verantwortung bewufst, die auf ihnen ruhte, als der Landes
herr jetzt ihres Gutachtens begehrte. Sie baten sich Be
denkzeit bis zum nächsten Tage aus. Dann kamen sie zu 
dem einhelligen Schlafs, dafs der Friede, so wie er vor
geschlagen, mit gutem Gewissen nicht angenommen werden 
könne. Es sei besser, Gott die Ehre geben und ritterlich 
kämpfen und sterben, lautete die Abstimmung des ersten 
und jüngsten der Votanten, als schändlich leben, —  und 
alle anderen waren der gleichen Meinung, der sich der L and
graf um so lieber anschlofs, als bald nachher ein ihm ver
traulich mitgeteiltes Schreiben des Kaisers an den P a p s t2 

den Beweis lieferte, wie sehr begründet das Mifstrauen gegen 
die kaiserliche Politik gewesen war.

Weit weniger ablehnend verhielten sich die Kasseler 
Theologen dagegen den bald darauf (im Aug. 1635) durch 
den kurmainzischen Oberamtmann auf dem Eichsfelde Christof 
Heinrich von G r i e s h e i m  angeknüpften Friedensverhand- 
lungen gegenüber3. Ja  sie rieten dringend, wenn keine 
auswärtige Hülfe mehr zu erwarten, die vom Sohne des 
Kaisers, dem Könige von U ngarn, verheifsene Interzession 
anzunehmen 4. Da kam dem Landgrafen der für Hessen so 
unselige Entschlufs, die Geburtsstadt seiner Gemahlin, das 
vom kaiserlichen General L a m b o y  belagerte und schwer

1) Akten des Konsistorialarchivs in Kassel. Die betr. Protokolle 
von Neubergers Hand.

2) Bei R o m m e l a. a. 0 ., S. 374 Anm. 471.
3) Über diese s. R o m m e l a. a. 0 ., S. 3 7 9 ff.
4) Akten des Konsistorialarchivs.
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bedrängte Hanau zu entsetzen, und nun folgte mit der Achts
erklärung über ihn und sein Haus Schlag auf Schlag das 
Verderben für sein Land.

b) N e u b e r g e r  u n d  d i e  G e i s t l i c h e n  s e i n e r  D i ö z e s e .
Mit dem Antritt seines neuen Amtes begann Neuberger, 

die Schicksale des Krieges, soweit er insbesondere Hessen 
berührte, kurz aufzuzeichnen J. Drei Jahre lang, erzählt 
e r da, war es ihm wegen der allgemeinen Unsicherheit im 
Lande und der Gefahr der feindlichen Streifkorps unmög
lich, Kassel zu verlassen und die vorgeschriebenen amtlichen 
Visitationsreisen zu machen. E r begnügte sich, von allen 
Klassen Verzeichnisse der Pfarrer, Schuldiener und Opfer
männer, der Kollatoren der Stellen, der Filiale usw. ein
zufordern und den Metropolitanen in Erinnerung zu bringen, 
dafs er nicht gewillt sei, seine Person und Autorität über
sehen zu lassen, wie es vielleicht in den letzten Jahren seines 
Amtsvorgängers eingerissen war 2.

Erst 1638, als sich’s, wie er schreibt, mit der Pest und 
anderem Unwesen ein wenig gestillet, ist er ausgezogen, die 
Pfarreien zu visitieren und die Rechnungen abzuhören. Was 
er auf diesen Visitationsreisen sah und hörte, und was überdem 
noch die ihm zu Hause vorliegenden Beschwerden der Ritter
schaft wider die Landgeistlichkeit in schonungsloser Weise 
zu Tage förderten, war wohl geeignet, ihm das Leben zu 
verbittern. Es war nicht blofs die Abgeneigtheit dieser 
Körperschaft gegen die Mauritianischen Neuerungen, die sie 
eine der herrschenden Kirche feindliche Stellung einnehmen 
liefs. Die Beschwerden waren weniger von den jagdliebenden 
Landjunkern als von deren Justitiaren formuliert, und nicht

1) Mss. Hass. 8° 1 der Landesbibliothek zu Kassel. Die Aufzeich
nungen gehen bis 1648 und sind dann von einem Unbekannten fortgesetzt.

2) So schreibt er (den 8. Sept. 1635) an die Klassenvorstände, dafs 
bei eintretenden Vakanzen u. dergl. der Landgraf bereits angelaufen 
werde, ehe er — der Superintendent —  überhaupt um die erledigte 
Stelle wisse und dann dastehe als einer, der von den Vorgängen in 
seinem Sprengel gar keine Kenntnis habe, weshalb er über alles sofort 
benachrichtigt sein wolle. (Marb. Staatsarchiv.)



ohne Grund beweist Neuberger den „Politicis“ , d. h. den 
Rechtsgelehrten, tiefes Mifstrauen als denen, die den Geist
lichen unausgesetzt am Zeuge flicken und aus ihrer un
freundlichen Stellung ihnen gegenüber kein Hehl machen.

Die gemütlose Schultheologie erntete, was sie gesäet 
hatte. Es geht ein eisiger Hauch des Unglaubens über die 
Menschheit jener Tage dahin, trotzdem sie um des Glaubens 
willen so Unsägliches duldete.

In  seinen  „Soliloquia  vom göttlichen  L eb en “ k lagt N eu 
b e r g e r 1 , dafs der A th eism u s, sonderlich bei diesen greulichen  
Z eiten , bei allen  Ständen am gem einsten  und leider die a ller
grö ß te  Sekte sei. Da se ie n , sagt e r ,  die offenbaren A theisten  
und Epikuräer und die heim lichen. Jene  leugnen offen Gott und 
die Vorsehung; sagen, dafs es m it E elig ions- und G laubenssachen  
eitel n ichts und nur ein Gedicht se i kluger L eu te , das gem eine  
Volk dadurch im Zaum zu halten ; dafs aber das höchste und 
beste Gut des M enschen sei die W ollust des F le isc h e s , sintem al 
nach diesem  Leben nichts mehr zu gew arten sei. „K om m t her, 
lafst uns W ein  holen und vollsaufen, rufen sie, und so ll m orgen  
sein wie heute und noch viel mehr.“ —  Die andere A rt bekennen  
zwar m it dem Munde Gott, führen aber ein ruchlos und verzw eifelt 
böses L e b e n ; daher ob sie schon sich äufserlich zum Christentum  
bekennen, tun sie doch frommen Christen, sonderlich den Dienern  
G ottes, L eid und Schimpf, wo sie nur können, und schäm en sich  
auch sonst keiner U ngerechtigkeit.

Dem Atheismus gegenüber schofs das Sektenwesen mächtig 
ins Kraut. Weigelianer, Rosenkreuzer, Wiedertäufer, — alle 
gewannen in Hessen an Boden. Natürlicherweise, da das 
Volk, soweit es nicht dem Unglauben verfiel, Befriedigung 
seines religiösen Bedürfnisses suchte und in der herrschenden 
Kirche (zunächst wenigstens) nicht fand. „D en sektiererischen 
Erscheinungen und Bestrebungen gegenüber“, sagt Heppe in 
seiner Kirchengeschichte a, „w ar aber die Lage der Kirche 
in Hessen um so schlimmer, als während des Krieges den 
Pfarrern jede wissenschaftliche Beschäftigung abhanden ge
kommen, der theologische Bildungsstand der Geistlichen mit 
jedem Jahrzehnt tiefer gesunken und die Kirche daher gar 
nicht in der Lage w ar, durch ihre Diener jenen Aus

1) S. 157 ff.
2) Kirchengeschichte beider Hessen, Bd. II, S. 143.
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schreitungen und Verirrungen in der nötigen Weise entgegen
treten zu können.“

Wie man sieht, waren die Aufgaben, die einem geist
lichen Oberhirten aus solchen Verhältnissen erwuchsen, die 
denkbar höchsten. Dazu dürften in der Diözese Kassel 
speziell die Verhältnisse damals noch ungünstiger gelegen 
haben als anderswo. Denn der Amtsvorgänger Neubergers, 
der Superintendent Paul S t e i n ,  war acht Jahre lang durch 
Siechtum ans Haus gefesselt und aufserstande gewesen, seinen 
Sprengel zu bereisen und durch den Augenschein sich von 
den Verhältnissen darin zu unterrichten 1. Dieser Zustand 
mufste eine Lockerung der Disziplin notwendig im Gefolge 
haben; aber Neuberger wufste, wie schon bemerkt, die Zügel 
bald straffer zu ziehen. Bis zu Anfang der vierziger Jahre 
war freilich wenig zu bessern, wegen der ewig drohenden 
feindlichen Einfalle. E rst mit der Eröffnung der Friedens
verhandlungen 1643 beginnt auch Neubergers eigentliche 
reformatorische Tätigkeit.

Die Diözese Kassel umfafste damals 17 Klassen oder 
Metropolitanate 2. Die Stellung des Superintendenten den 
Pfarrern gegenüber w ar noch eine durchaus selbständige, 
eine direkte Einwirkung daher leichter als später, wo er 
nach Erlafs der neuen Konsistorialordnung vom 12. Juli 1657 
im Konsistorium aufging 3. Das erste grofse Ausschreiben, 
das Neuberger erliefs, ist vom 7. März 1643 4. Es führt 
die Aufschrift: „Vermahnungsschreiben an alle Pastores zu 
Verhütung ärgerlichen Lebens“, und ist nach Form wie In 
halt gleich bedeutend. Man ist erstaunt, wie der Mann die 
Sprache handhabt! Der Hauptwert des Ausschreibens aber 
liegt natürlich in den kräftigen Schlaglichtern, die es auf die 
Zustände innerhalb der Kasseler Diözese wirft. „So was 
für Fälle hierin angezogen werden, die seind alle aus den 
vorhandenen Actis genommen“, wird ausdrücklich dazu be

1) Ausschreiben Neubergers an die Metropolitane vom 11. Juli 1643. 
(Marb. Staatsarchiv.)

2) L e d d e r h o s e ,  Kirchenstaat, S. 16.
3) H e p p e , Kirchengesch. II, 120. — R o m m e l IX, 147.
4) Gudensberger Pfarreirepositur.



5 5 4 BllUNNER,

merkt. Nachdem der Verfasser die Geistlichen an die 
Schriftworte: „ Ih r seid das Salz der E rde“ erinnert hat, 
fahrt er fort:

„D iese  nutzige V erm ahnung, anderer sehr viel jetzo zu g e -  
schw eigen, habe ich darum anfangs, lieben B rüder, kürzlich vor
legen  w ollen, weil mir dazu Ursache geben die v ielfä ltigen , leid igen  
und betrübten F älle  und Exem pel, so n icht allein  bishero unter
sch ied lich , sondern eben je tz t bei diesen doch küm m erlichen Z eiten  
überhäuft an den Pfarreru zu grofsem  Despekt des M inistern g e 
funden werden. Denn jetzo in beiden K reisen 1 acht Pfarrer se in , 
so wegen Hurerei und E hebruchs, auch anderer E x cessen , als 
Schlägereien , Zaukhändel, Ü bellebens m it ihren E hegatten , Saufens, 
Tanzens und schäd licher, unziem licher N arrenpossen halber in  
grofsen Labyrinth gerathen , der sieben albereit der w eltlichen  
Obrigkeit auf der K anzlei kund worden; des achten grob e , un
züchtige H ändel werden v ielleich t auch bald vor die Schm iede 
gelangen . W ie gänzlich und schm erzlich wehe mir solches thut  
und was es m ir für Gram m ache, kann ich m it W orten nicht 
beschreiben, es ist Gott bekannt. Und könnt Ihr le ich t gedenken, 
was bei den W eltlichen dies für Gedanken, U rteil und Reden ver
ursache. Ob sie nicht sagen : tliun das die Pfarrer e tc . ,  was 
sollen  andere thun? . . . Item  die Pfarrer werden noch m ut
w illig, der schweren Z eit halben ungeachtet . . . Und um solcher  
Schandflecken w illen  wird Gott und das hl. P redigtam t gelästert  
und vollends gar verachtet unter den W eltleu ten . Es k lagen  
viele  über etlicher w eltlicher Leute H ochm ut und Verachtung  
gegen  die Pfarrer, aber es m achens fürwahr in ihrem Leben e t
liche a lso , dafs wir fast a lle  stinkend w erd en , wie man dann 
dessen  genugsam  beim Consistorio innen wird.

Gleichwie ich m ich nun noch dessen  freue und trö ste , dafs 
dennoch G ottlob! n icht a lle  Pfarrer so b öse, sondern noch v iel 
se in , die G ott für A ugen haben und christlich  leb en , . . . also  
habe nicht nur ich, sondern auch andere unsere M itbrüder, denen  
die ärgerlichen Exem pel gleich also sehr wehe th u n , für hoch
nötig erachtet, nur eine allgem eine Erinnerung an alle P astores, 
weil die d isciplina c lerica lis bei uns sow ohl als a llen  E vangelischen  
m a n gelt, zu th u n , dam it die so sich  bishero w oh lgehalten , ge-  
stärket, . . .  die aber so ihren geistlichen  Stand w enig beobachten, 
gew arnet werden, dafs das Ä rgernis n icht durch sie  gehäufet und 
das M inisterium  in m ehrern Spott und Verachtung gesetzet werde.“

Nach allgemeiner Erm ahnung, des Amtes und Gottes
dienstes gehörig zu warten und in jeder Hinsicht der Ge

1) Den Diözesen Kassel und Eschwege.
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meinde mit einem guten Beispiel voranzugehen, heilst es 
w eiter:

„H ü te t Euch doch um G ottes und Euer se lbst w illen  für dem  
L aster des Saufens, daraus ein unordentlich Leben erfolget; und 
is t  zu beklagen, dafs etliche G eistliche dem Trunk so sehr nach- 
geben, n icht a llein  es für keine Sünde achten, sondern sich auch  
wohl rühmen, dafs sie  hier oder da einen guten Kausch erlangt, —  
o ein verflucht Lob von G eistlichen! Ob es einem  wider seine  
Gedanken begegnete, dafs er etwas zu v iel zu sich  genom m en, 
so ll mans doch nicht rühm en, sondern bereuen und sich aufs 
m öglichste hü ten , sonderlich auch die Krüge und W irtshäuser, 
es sei denn auf R e isen , wie auch die B au erngelage, allda bald  
alle A utorität verscherzet wird, meiden. Auch is t  ärgerlich, wenn  
ein G eistlicher um Trinkens oder Zecherei w illen  sein Am t und  
G ottesdienst versäum et oder wohl gar unterläfst. Ä rgerlich  is t  
e s , wann Pfarrer öffentlich m it Soldaten oder ändern B urschen  
Tabak trinken und sich dem Volk prostituiren. In  Ehrensachen  
und ändern geistlichen  G astgeboten auf B itte sich einzustellen, 
is t  n icht verboten, aber es mufs kein Pfarrer ihm einbilden, dafs 
ihm gebüh re, die Gäste lu stig  zu m achen , N arrenteidung, grobe  
Scherze und Stokereien , zumal m it W eibspersonen , zu treiben, 
sondern sich ehrbar und eingezogen zu halten. Und fürnehm lich  
stehet G eistlichen wohl a n , dafs sie  die ersten oder m it den 
ersten davon gehen und nicht bis in die tiefe N a c h t, ja  wohl 
bis an den Morgen sitzen . Pfarrherrn m üssen sich  h a lten , dafs 
sie  gut Exem pel geben und auch noch den Abend mit G ott g e 
bührlich red en , das is t  andächtig b eten , w elches von einem B e
rauschten nicht geschehen kann. Es g ib t grofses Ä rgernis, dafs 
m anche so tr in ken , dafs sie  taum eln oder wohl g a r , wie man 
Exem pel hat, auf der G asse darnieder fallen, den M antel und was 
sie  etw a darunter tr a g en , fallen lassen  und von ändern wieder  
aufgerichtet werden m üssen. 0  der Schande, o des gräulichen  
Ä rgernisses!

Bei G esellschaften w olle doch auch ein jeg lich er  sich  wehren  
und aufs äufserste a ls m öglich m it Reden und Geberden an sich  
halten , angesehen dafs der w enigste Teil vor gu t hä lt und wohl 
aufnimmt und d eu te t, was die G eistlichen thun: quot oculi et  
a u res, to t observatores, worunter v iel se in , die mehr links und  
rechts sehen und hören , und wir haben als breiter F üfse dann  
andere.

W as auch etliche Pfarrer für einen Ruhm halten und sich  
gu t dünken, w enn man von ihnen sa g t , sie  se ien  so ziem liche  
P o litic i darbei, das is t  der Politicorum  lauterer Spott und halten  
se lb st n icht viel davon , m afsen ich  es auch von einem  Pfarrer

Z eitschr. f. K.-G. XXIV, 4. 37



nicht gerne höre x. Sich freundlich, bescheidenlich  und auch g e 
bührender M aafsen fröhlich bei ehrlichen Leuten zu erzeigen  
w issen , is t  fein. Aber das W ort ,ein  P oliticus sein* hat was 
anderes auf s ic h , und ich habe schon ziem lich Exem pel erlebet, 
dafs es übel ausgesch lagen. Am allerschöDsten und löblichsten 
is t  e s ,  wenn eine geistliche  P erson sich auch in W orten , Ge
berden und W erken geistlich  erzeiget, und das erbauet mehr, als  
wann man halb le in e n , halb w öllin , halb geistlich  und halb po
litisch  ist.

W enn ich nun komme auf das garstige Laster der H urerei 
und Ehebruchs, dessen wir nun soviel Exem pel haben, möchte ich  
bitterlich weinen! W ir predigen von der papistischen Pfaffen Un
zucht, die doch keine W eiber haben dürfen; diese aber, die Weib 
und K inder h ab en , besudeln sich  m it dem verfluchten Laster, 
und zwar te ils  m it ihren M ägden, te ils  m it ändern losen Huren. 
Gott erbarms! Aber das kom m t, wenn man selten  oder n icht 
m it A ndacht b e te t ,  der Sauferei n a ch g eh et, bei a llerle i G esell
schaft und G elag sich finden la sse t und unzüchtige P ossen tr e ib e t . .  . 
M it ändern Schw achheiten und Gebrechen hat man etwa M itleiden, 
aber dieser Schandthaten, d ieses garstigen und unflätigen W esens  
kann sich ja  ein M ensch, sonderlich der im Ehestand is t ,  wohl 
enthalten . Ich b itte durch Gott, la sse t doch solche Gräuel n icht 
mehr gehöret werden . . . Und damit der Teufel keinen Raum  
finden könne, so llen  sonderlich Pfarrer m it ihren E hegatten  friedlich  
leben , m it deren Gebrechen Geduld haben und ändern gut Exem pel 
g eb en , in m ehrer E rw ägung, dafs s ie , weil sie  doch nicht g e 
schieden werden können, n ichts m it Zanken und Schlägen bessern, 
sondern es immer ärger und ihnen das Leben sauer machen, wie
wohl so lches etliche H irnschellige n icht erkennen können.

E in  Pfarrer so ll sich auch alles Tanzens, desgleichen Haderns, 
Zankens, Scheltens, Schm ähens, F luchens und Schwörens durchaus 
enthalten, und ist ein Gräuel, dafs etlich e, wenn sie  nur das Ge
ringste Vorbringen, bei ihrer Seele, bei Gott, Gott so ll sie strafen  
usw. schwören . . .

Und nachdem  ich wahrgenom m en, dafs etliche B rüder, wenn  
sie zusammen kom m en, m einen , sie  se ien  nicht lu s t ig , wenn sie

1) Unter einem „P oliticus“ verstand die Zeit einen Rechtsgelehrten. 
Im Jahre 1649 (Ausschr. vom 24. Aug.) hat Neuberger den Pastoren 
das „Schreibenstellen in politicis“, d. h. die Anfertigung von Kauf
verträgen, W ährschaften, Testamenten u. dergl., geradezu untersagt. 
,,W ie wir im Ministerio nicht gern sehen, dafs Politici uns Eingriff 
thun, dafs es also uns auch nicht gebühre, in ihre Sache uns zu mi
schen.“ (Gudensberger Pfarreiarchiv) Vielleicht hat die bittere Not 
manchen Pfarrer zu dem Nebenerwetb getrieben; allein seine Stellung 
mufste, zumal wenn die Schriftsätze falsch waren, darunter leiden.
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nicht a llerle i Stökereien, N arrenpossen und A ctiones, Gezänk und 
Schlägereien anfangen und, w ie etliche A cta  ausw eisen , sich wie 
Bäckerbüben untereinander gebärden, als wolle auch ein jeder  
dafür gew arnet sein . . .“

Neuberger gibt u. a. zu bedenken, wie viele Wohltaten 
und reiche Almosen der hessischen Kirche und ihren Dienern 
in den Jahren der Kriegsnot von auswärts zugeflossen seien.

„W enn nun so viele gutherzige Leute erfahren so llten “, fährt 
er fort, „dafs in unserm M inisterio so viele ärgerliche D inge vor
gingen, —  wie die Sachen dann gem einlich anderwärts exaggeriret 
werden — , was würden sie  denken und sagen ?  Und auch um 
desw illen is t  diese W arnung für nötig erachtet worden.“

„W elche nun ohne das ihr Am t thun, die stärke der höchste  
Gott und behüte sie vor Unfall. Die sind auch m it angezogenen  
F ällen  n icht gem einet. . . . E ins [aber] mufs ich vor dem Schlufs 
noch erw ähnen, dafs ich näm lich sa g e , es dürfte wer se in , der 
diese Verm ahnung n icht a llein  übel aufnehm en, sondern dargegen  
regeriren m öchte, man ermahne zum F le ifs und G ottes Furcht, 
aber man solle  ihnen auch Besoldung und zu leben  schaffen. 
Denen antworte ich ers tlich , dafs bei dieser G ottesgew alt und 
Landstrafen mir solches unm öglich, und ich kann mir se lbst nicht 
schaffen. Zum ändern so hab ich ja  m einen F leifs g e th a n , wie  
sonst, also auch m it den Collecten, dam it icu Mühe und M olestien  
genug gehabt, ob ich schon, wie ichs auch nicht begehret, keines  
H ellers genossen. 3 )  welche die B esoldung vorschützen, die ver
raten sic h , dafs sie nicht anders als um [der] B esoldung w illen  
fromm und gottesfürchtig  sein und unärgerlich leben w ollen, und 
solche halte ich n icht vor C h risten , v iel weniger vor rechte  
Pfarrer . . . Ich sorge auch , die in der grofsen N o t noch so 
m utw illig se in , die würden sich wenig bessern , wenn sie völlige  
Einkommen hätten, sondern noch m utw illiger w erden.“

Mit der Weisung an die Metropolitane, auf den Klassen
konventen fleifsig zu forschen, wo etwas von Ärgernis sich 
anspinnen wollen, und dann ungesäumt Bericht zu erstatten, 
schliefst das Vermahnungsschreiben, das doch nicht ohne 
Eindruck geblieben zu sein scheint. Wenigstens haben die 
besseren Elemente unter der Geistlichkeit dem Superinten
denten, wie er später anerkennt, dafür gedankt.

Unter allen Lastern derZeit war derZechlust am schwersten 
beizukommen. Schon 1 6 3 5  hatte Neuberger, wenig erbaut 
von den schwankenden Gestalten der Pastoren, die ihm in 
den Strafsen der Landeshauptstadt zum öfteren begegneten,

37*



gedroht, dafs er Anlafs nehmen werde, den alten, auf der 
M arburger Synode vom Jahre 1 5 6 8  aufgerichteten Abschied 
hervorzuholen und zur Anwendung zu bringen, der ihm ge
stattete , einem dem Trunke ergebenen Geistlichen einen 
Monat Hausarrest zu erteilen, eventuell ihn auf zwei Monate 
vom Amte zu suspendieren Die Unmöglichkeit der Über
wachung einer solchen Mafsregel bezw. der Mangel an Geist
lichen behufs Vertretung liefsen natürlich davon abstehen. 
Die von Neuberger ausgearbeitete und 1 6 4 4  erlassene Dienst
anweisung für die Geistlichen, auf welche diese vereidigt 
werden, sollte einem jeden die Norm abgeben, nach der er 
seinen Wandel einzurichten habe.

Als das beste Mittel aber, auf die Hebung und Besserung 
der Sitten sowohl, wie des Studiums und geistigen Lebens 
überhaupt in seiner Diözese hinzuarbeiten, erkannte Neu
berger die halbjährlich von den Metropolitanen abzuhaltenden 
Klassenkonvente, die vielfach ganz aufser Übung gekommen 
waren 2.

Eine Konventsordnung hatte bereits Landgraf Moritz im 
Jahre 1 6 2 1  aufgestellt3. Im Jahre 1 6 4 7  nun erliefs Neu
berger, nachdem er, wie er einleitend bemerkt, in Erfahrung 
gekommen, „dafs bei den Klassenkonventen verschiedentlich 
durch unruhige Köpfe Händel erregt worden und einer oder 
der andere vtopvTog tvcplo&tlg sich zuviel wollen merken 
lassen, wozu denn auch Trunkenheit gekommen und das 
Übel vermehret worden“ , seine Leges conventuales, die in 
den Grundzügen bereits das enthalten, was später die Re
formationsordnung von 1656 im 13. Kapitel in dieser Hin
sicht vorschreibt 4.

5 5 8  BRUNNER,

1) Marburger Staatsarchiv.
2) Im Jahre 1639 schreibt er an die Metropolitane, „er komme in 

Erfahrung, das die Konvente an etlichen Orten teils selten , teils gar 
nicht gehalten würden, woraus dann nichts anderes als ein dissolut 
Wesen entstehen könne, zumal wo die gehörige Konferenz de articulis 
fidei und die censura morum unterlassen werde “.

3) H e p p e ,  Kirchengeschichte II, 121.
4) Hessische Landesordnungen, Bd. II, S. 4 2 3 ff. Wenn H e p p e  

a. a. 0 .  sagt, dafs der von Landgraf Moritz aufgestellten Konvents-
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B ei, besagten > unter dem Vorsitz der Metropolitane ab
zuhaltenden Zusammenkünften hat nach der vom Super
intendenten aufgestellten Ordnung zunächst ein Gottesdienst 
mit Predigt und Katechisation stattzufinden. Die Predigt 
behandelt bemerkenswerterweise jedesmal einen Artikel der 
Augsburgischen Konfession, dessen Richtigkeit aus der hl. 
Schrift zu bewähren ist. Nach geendigtem Gottesdienst findet 
im Pfarrhaus eine Erkundigung nach dem Leben und der 
Lehre des Ortspfarrers und der Aufführung seiner Haus
genossen, des Schulmeisters und Küsters bei dem Greben 
des Dorfes und den Kirchenältesten statt, wie dies die 
hessische Kirchenagende bereits vorschrieb und es noch heute 
gehandhabt wird. Dann aber folgt unter Ausschlufs aller 
Laien die eigentliche Censura morum der Klassenbrüder der 
Reihe nach, wobei der jedesmal dieser Zensur Unterworfene 
abzutreten hat. Bei dem Urteil des Konvents hat es, wo 
ein solches gefällt wird, sein Bewenden, und wer sich dabei 
nicht beruhigt, soll vom Superintendenten nach Befund noch 
besonders gestraft werden.

Alsdann wird die gehaltene Predigt einer eingehenden 
Kritik unterzogen, indem der Vorsitzende der Reihe nach 
von einem jeden ein Urteil abgeben läfst. Diese Kritik wird 
bei dem später folgenden gemeinsamen Mahl in der Weise 
fortgesetzt, dafs ebenfalls ein jeder der Teilnehmer dem, der 
die Predigt gehalten, aus dessen Thema mit irgendeinem 
Einwand zu begegnen hat, dessen Widerlegung der Concio- 
nator, und wenn er aufserstande dazu, der Vorsitzende sich 
angelegen sein läfst. Bezeichnend hierbei ist, dafs die Ge
setze unzeitiges Lachen und Kichern der anderen mit Geld
strafe, ja  mit Einsperrung bedrohen, wie überhaupt unaus
gesetzt ruhiges und gesittetes Benehmen anempfohlen und 
im 17. Paragraph noch bezüglich des gemeinsamen Mahles 
ausdrücklich eingeschärft wird:

Ordnung die Reformations- (n ic h t  Kirchen-)Ordnung von 1656 feste, 
gesetzliche Grundlage gegeben habe, so ist hier Neubergers Vorgehen 
einzuschalten. Dessen Konventsgesetze entnahm ich einer im Gudens- 
berger Pfarrarchiv und zwar im dortigen Konventsprotokoll befindlichen 
Abschrift.



Convivium conventuale frugaliter in stituatu r, et tem perauter  
ac placide, ut viros sanctos decet, peragatur: ebrietas, rixae, con- 
v ic ia , obscoen itates, scu rr ilita tes, stu ltiloquia  quam maxime ev i-  
te n tu r , et sem per fratres suae vocation is, ordinis ac status su i 
s in t memores.

Eine häufige Klage war die, dafs die Pastoren ohne U r
laub ihre Gemeinden verliefsen, die vorgeschriebenen Bet
stunden und Wochengottesdienste, ja  wohl gar die Sonn
tagskirche versäumten und angehende Studenten für sich 
predigen liefsen, bei denen nicht selten häretische und 
sektiererische Anschauungen zum Vorschein kamen. Von 
solchen Anfängerti soll keiner zur Kanzel zugelassen wer
den, er sei denn zuvor vom Superintendenten geprüft und 
qualifiziert befunden worden. Allein die Vorschrift wurde, 
wie aus ihrer öfteren Wiederholung hervorgeht, wenig be
achtet.

Sonst war Neuberger nicht gemeint, etwas hingehen zu 
lassen, selbst auf die Gefahr hin, Aufsehen zu erregen. So 
mufste einer der tüchtigsten Prediger in der Landeshaupt
stadt selbst, der Pfarrer Soldan an der Unterneustädter 
Kirche, im Jahre 1640 öffentlich mit seiner Ehefrau propter 
concubinatum antecipatum Kirchenbufse tun. In  seiner An
sprache an die Gemeinde hob Neuberger hervor, dafs beide 
wiewohl sie vor Gott Eheleute gewesen, doch der Gemeinde 
Ärgernis gegeben und deshalb straffällig geworden seien; 
dann absolvierte er sie 1. Die Mafsregel, deren Zweckmäfsig- 
keit aus den heutigen Anschauungen heraus beurteilen zu 
wollen verkehrt wäre, war ihrer Zeit gewifs geeignet, auf 
weite Kreise Eindruck zu machen.

Naturgemäfs jedoch ging die W andlung zum Besseren 
langsam und kaum merklich vor sich, wenn auch bei den 
Geistlichen schneller als bei dem übrigen durch den Krieg 
demoralisierten Volke. Noch im Jahre 1655 ist es kein er
freuliches B ild, das ein Ausschreiben Neubergers, von ihm 
„Paraenesis ad pastores de officio et probitate“ betitelt, von

1) Der W ortlaut der gehaltenen Ansprache von Neubergers Hand 
bei den Akten (Marb. Staatsarchiv). — S. auch H e p p e ,  Kirchen
geschichte II, 144 Anm.
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der amtlichen und aufseramtlichen Führung eines guten 
Teiles seines Diözesanklerus entwirft *.

Es ist wieder die leidige Trunksucht, die ihm den nächsten 
Anlafs dazu gibt,

„desw egen  w ir “ , wie er schreib t, „jederw eil bei dem Con- 
sistorio zu thun haben; sch e in et, dafs solche Leute selbst nicht 
glauben noch a ch ten , was sie ändern predigen oder je  predigen  
so llen , und habens nur se lb st ihren Spott, was G ottes W ort sagt. 
W ie denn viel seind, die, wenn sie  in eine Stadt und auch hierher  
kom m en, nicht leich tlich  wieder hinaus g eh en , sie  se ien  denn 
wohl berauscht, w elches ich oft mit grofsem  Verdrufs von den 
P oliticis und ändern hören mufs. Ein jeder wahre sein  Gewissen, 
seine Ehr und G lim pf, sein A m t, und studire dafür, damit das 
M inisterium  doch nicht so gar verachtet werde. —  Und weil 
unter den jungen Angehenden etlich e s in d , die sonderlich dem  
Zechen und Saufen, wie sie studentenw eis gew öhnet, nachhängen, 
so w ollen die M etropolitani auf solche nasse Brüder gute A chtung  
geben . . .

Demnach auch die B ettagspredigten  von vielen  selten  oder 
doch n icht ordentlich noch zu gew isser ständiger Zeit gehalten  
[w erden], m anche Pfarrer auch ihnen die K ühnheit nehm en, zur 
K irche läuten zu lassen, wenn sie wollen, nachdem sie etwa des 
Tags zuvor gezecht oder spazieret haben , so wird solche U n
ordnung hierm it allerdings verboten . . .

Sonderlich wird v ielfä ltig  gek lagt, dafs v iel Pfarrer in der 
K inderlehre (so doch so hoch anbefohlen is t) , über a lle  Maafsen 
fahrlässig sein und ihrer gethanen Pflicht vergessen , indem sie  
nicht a lle in  gar se lten , in den F ilia len  wohl nim m erm ehr, se lbst 
K inderlehre halten , sondern auch gar schlech te Sachen bringen, 
dafs gezw eifelt w ird , ob etlich e se lbst den Catechismum recht 
v ersteh en , als die nicht daraus m editiren , sondern quicquid in 
buccam ven it Vorbringen, auch n icht einmal darauf achten, ob die 
Jugend die M orgen-, A bend- und T ischgebete recht gelern et 
habe, w elches sehr beklagt wird . . .

Ein jeder w olle nun in den Punkten allen  sein  Gewissen in 
acht nehm en, seine P flich t, so er bei seiner Ordination und In- 
troduction g e le is te t ,  bedenken und sich in allem  seinem  Thun 
christlich halten und niem and Ä rgernis geben.

Die M etropolitani werden g leichfalls ihres A m ts n icht ver
gessen  und nicht a lles gehen lassen  wie es g e h e t, sondern acht 
haben auf ihre anbefohlenen F ra tres , den Ä rgernissen  wehren,

1) Ausschreiben vom 2. Aug. 1655 (Gudensberger Pfarrarchiv). Ich 
gebe dasselbe auszugsweise.



sie entweder selbst auf den Conventibus strafen oder ungesäum t 
berichten, . . . zumalen weil im W erk, dafs eiue G eneral-V isitation  
an g este lle t werden so ll;  versehe mich solches und thue Euch  
göttlichem  Gnadenschutz treulich anem pfehlen.“

Fünfzehn Jahre war Neuberger treulich bemüht gewesen, 
auf die ihm unterstellte Geistlichkeit hebend und bessernd 
einzuwirken, als — kaum zwei Jahre nach geendigtem 
Kriege —  auf dem Landtage des Jahres 1650 ein Angriff 
geschah, der in seiner Heftigkeit die anderen bis dahin mehr
fach erfolgten weit übertraf.

Der Angriff ging von der Ritterschaft aus, die unter 
Führung des Obervorstehers der ritterschaftlichen Stifter 
O t t o  v o n  d e r  M a l s b u r g  die Rückkehr geordneter Zu
stände in Staat und Kirche benutzte, um ihre in den wilden 
Kriegszeiten vielfach aufser Beachtung gekommenen Vorrechte 
wieder in den alten Stand zu setzen. Der beregte Landtag 
gestaltete sich daher zu einem der stürmischsten, die Hessen 
je  gesehen J.

Neuberger war gewifs der letzte zu leugnen, dafs der 
geistliche Stand, besonders der der Landgeistlichen, zahl
reiche Angriffspunkte bot, wenn auch im Vergleich zu anderen 
Ständen wohl nicht zahlreichere, sondern nur bemerkbarere. 
Allein gegen den Wandel richtete sich der Angriff weniger 
als gegen rein materielle Vorteile, die sich nach Ansicht der 
Ritter der Stand angemafst hatte.

Es hatte den Landgeistlichen in den Kriegszeiten kümmer
lich genug gegangen. Wie in dem oberhirtlichen Ausschreiben 
v. J. 1643 auch anerkannt wurde, stockten die Bezüge, die 
meist in Naturallieferungen bestanden, fast vollständig. Auch 
nach dem Kriege wurde das nicht anders, da die Produktion 
auf ein Minimum heruntergegangen war und weite Strecken 
Landes aus Mangel an Arbeitskräften unbebaut lagen. Wo 
sollten also die Geistlichen ihre auf dem Grund und Boden 
ruhenden Zinsgefälle hernehmen 2!

1) R o m m e l VIII, 785. — V i l m a r ,  Hessische Chronik zum Jahre 
1650, S. 75 u. 77.

2) Dieser Mangel an Arbeitskräften und die bittere Not waren es 
auch, die — wie die Pfarrer der Klasse Gudensberg dem Superinten-
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Werm nun auch Neuberger das Stocken der Einkünfte 
als Grund für Unterlassung der Amtspflichten nicht gelten 
lassen konnte, so hatte er doch schon frühzeitig versucht, 
der materiellen Not der Landpfarrer in etwas wenigstens 
abzuhelfen. Auf seinen Antrag hatte i. J . 1639 das Konsi
storium bewilligt, dafs dieselben für ihre „ extraordinarios 
labores“, als Kindtaufen, Trauungen und Begräbnisse, zu 
Akzidenzien befugt sein sollten, zumal ja  auch viel fremdes 
Volk ihre Hülfe in Anspruch nehme x.

Aber sofort erhoben die Junker Protest gegen diese uner
hörte Neuerung. „W as ich deswegen, schreibt Neuberger 2, 
anno 1639, 1640 und 1641 leiden müssen und wie deswegen 
auf öffentlichem Landtag von den Junkern geklagt worden, 
auch wie ich geantwortet, dafs es gleichwohl dabei geblieben, 
ist zwar wenig Pastoribus aber doch den Herren Räten 
wohl bekannt.“

Jetzt, nachdem der Krieg geendet und die Pastoren, wie 
die Junker behaupteten, „ihre alten Salaria meistenteils 
wieder völlig genommen wurde aufs neue Abschaffung der 
Gebühren begehrt, indem „ darüber viel Unordnung vorgangen 
und der arme Mann über Gebühr beschwert werde, so dafs 
m a n c h  K i n d  u n g e t a u f t  h i n s t e r b e  u n d  m a n c h e r  
M e n s c h  ohne  S i n g e n  u n d  P r e d i g e n  b e g r a b e n  
w e r d e n  m ü s s e . “

Der letztere Vorwurf war vielleicht nicht unbegründet 
gewesen. Hatte doch Neuberger selbst bald nach Erlafs der 
Gebührenordnung verweisen müssen, dafs etliche Geistliche 
allzu rigide die Verrichtung der Akte weigerten, wenn sie 
nicht bezahlt würden, mit der Vermahnung, nicht so un
geschliffen mit den Leuten umzugehen, den Armen aber gar 
nichts abzunehmen, wie ja  auch im Begleitschreiben zu 
jener Ordnung gesagt s e ia.

denten vorstellen — ihnen den Pflug und Spaten selbst in die Hände 
zwangen, so dafs es zu entschuldigen ist, wenn ihnen zum Studieren 
Zeit und Freudigkeit mangelten. (Gudensberger Pfarreiarchiv.)

1) Erlafs vom 9. Aug. 1639.
2) Den 11. Jan. 1650. (Gudensb. Pfarreiarchiv.)
3) Undatiertes Schreiben im Marburger Staatsarchiv.
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Man ist heute wieder dahin gekommen, jene Akzidenzien 
abzuschaffen, wofür aber wohl andere Gründe als die damals 
angezogenen mafsgebend gewesen sind. Den Superintendenten 
traf damals die Beschwerde sehr, um so m ehr, als die Be
hauptung der Ritterschaft der angestellten Enquete nach 
offenbar sehr übertrieben war. Schon auf dem 1 6 4 0 e r  Landtag 
hatte er sich bezüglich des gestellten Antrages dahin geäufsert ’, 
dafs er eher sich des Himmels Einsturz als so etwas ver
mutet habe, und dafs die patroni ecclesiarum sich ins Herz 
hinein schämen sollten, den armen Geistlichen solche geringe 
Einnahmen nicht zu gönnen.

Zwischen ihm und dem Stande der adeligen Ritter scheint 
eine tiefe Verstimmung bestanden zu haben, deren Gründe 
wir später noch erörtern werden. Sie geht auch jetzt aus 
seinen Worten hervor, wenn er bezüglich der Akzidenzien an 
seine Pfarrer schreibt 2:

„Euch aber, g e lieb te  Brüder in Christo, habe ich diese Sache 
comrauniciren so lle n , damit Ihr erk en net, mit was für Leuten  
wir es zu thun hab en , was die armen G eistlichen vor patronos 
haben und was sie  ihnen gönnen; dafs Ihr auch w isse t , was ich  
nicht nur insgem ein m eines A m ts halb en , sondern auch vor
nehm lich um der verordneten arm seligen T a u f-, H o ch ze it- und 
anderer Praesonz w ille n , deren ich doch n ichts g en ie fse , leiden  
m üsse. Dann diese A nklage nunmehr zum anderen Mal g esch ieh et.“

Der Beschwerde wurde mit der Forderung des Nach
weises begegnet, dafs die Pastoren ihre alten Salaria, insbe
sondere auch in den Junkerdörfern, wieder völlig ausgefolgt 
erhielten 3.

In einem weiteren Beschwerdepunkt behauptete die Ritter
schaft, dafs die Pfarrer auf dem Lande zum Verkauf 
Branntwein brennen, Bier brauen, und in ihren Häusern 
Gelage abhalten lassen, — eine Behauptung, die in ihrer 
allgemeinen Fassung ganz aus der Luft gegriffen war.

1) Replik auf die von der Ritterschaft übergebenen Gravamina. 
(Marb. Staatsarchiv.)

2) Ausschreiben vom 11. Jan. 1650. (Gudensb. Pfarreiarchiv.)
3) In Verfolg dieser Verhandlungen wurde 1652 den Pfarrern auf

gegeben, eine genaue Spezifikation ihres gesamten Einkommens dem K on
sistorium einzuschicken. (Gudensb. Pfarreiarchiv.)
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Gegen Neuberger und seinen Kollegen speziell richtete 
sich der Vorwurf, dafs die Abhörung der Kasten- und 
Kirchenrechnungen, die Bestellung der Schuldiener, Opfer
männer und Kastenmeister, die sie neben dem jure patronatus 
von alters her gehabt, ihnen (den Kirchenpatronen) durch 
die Superintendenten seit dem Kriege streitig gemacht werde, 
auch dafs etwaige Ausschreiben an ihre Pfarrer diesen durch 
die Metropolitane mit Umgehung ihrer eigenen wichtigen 
Person zugesandt würden, was alles ihre Rechte und Privi
legien ex fundamento erschüttern müsse. W ie man sieht, 
war Neuberger auf kirchenpolitischem Gebiet ebenso bemüht, 
die landesherrliche Souveränität langsam auszudehnen, wie 
dies auf dem Wege zur Ausbildung voller Territorialhoheit 
der Reichsfürsten im übrigen auch von den weltlichen Be
amten angestrebt wurde.

Und diese seine Eigenschaft als erster Vertreter des 
summus Episcopus liefs ihm, der doch, wie wir oben sahen, 
den geistlichen Zank in tiefinnerster Seele hafste und gern 
auch bei Andersgläubigen das gottselige Wesen als die 
Hauptsache und als einigendes Band der Christgläubigen 
anerkannte, im eigenen Lande dem Luthertum gegenüber 
eine Stellung einnehmen, die von Duldsamkeit weit ablag.

Die Forderung der lutherischen Edelleute, dafs ihnen 
auf ihren Häusern wenigstens das privatum exercitium ihrer 
Konfession, insbesondere die Kommunion nach lutherischem 
Ritus gestattet werde, war schon auf dem Landtage des 
Jahres 1640 erhoben worden und wurde 1650 wiederholt.

Aber die Antwort, die Neuberger und mit ihm die 
Prediger der drei Kasseler Kirchen erteilten, lautete schroff 
und abweisend l. Man schützt den klaren W ortlaut der 
zwischen beiden fürstlichen Häusern aufgerichteten Abschiede 
sowie der Beschlüsse der Synoden vor und leugnet jegliches 
Herkommen. Beschwerung und Zwang der Gewissen sei 
nicht vorhanden, denn die Edelleute können ja  zur Kommunion 
hingehen, wo es ihnen beliebt. Die landesherrliche Jurisdictio 
episcopalis würde, da die lutherischen Geistlichen einem

1) Antwort der fünf Kasseler Geistlichen auf die ihnen überschickten 
Gravamina des Landtags vom 24. April 1640. (Marb. Staatsarchiv.)
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reformierten Landesherrn nicht gehorchen, illusorisch werden. 
Hauptgrund aber ist der, dafs die Duldung lutherischer 
Geistlicher im Lande dem Volk Veranlassung geben würde, 
die eigentlichen Kirchendiener zu verachten; und vor allen 
Dingen: „ D i e  L u t h e r a n e r  g e s t a t t e n  d i e  f r e i e  R e l i 
g i o n s ü b u n g  d e n  U n s r i g e n  a u c h  n i c h t  a n  i h r e n  
O r t e n ! “ Die Forderung der Gewissensfreiheit ist also eine 
blofs einseitige.

Es genügt uns, diesen Standpunkt Neubergers und des 
niederhessischen Klerus überhaupt zu verzeichnen, den man 
nach Lage der Dinge im Reich als logische Folge des 
Grundsatzes „cujus regio, ejus religio“ einfach anzuerkennen 
hat. Der Bruch mit dem Luthertum ist innerlich wie 
äufserlich vollzogen. Daneben sehen wir, wie auf geistlichem 
Gebiet der Superintendent ebenso zum Absolutismus hindrängt, 
wie die weltlichen Räte in der Verwaltung.

So steht es auch ganz im Einklang mit dieser Politik, 
wenn bei dem Versuch eines Kirchenpatrons, der Gemeinde 
einen ihr nicht genehmen Prediger aufzudrängen, Neuberger 
der Gemeinde bei tritt und erklärt, dafs ihr gegen ihren Willen 
kein Pfarrer zugemutet werden könne *. Das Wahlrecht 
der Gemeinden war damit wenigstens den adeligen Patronen 
gegenüber an erk an n t2, wenn es auch nicht zur rechtlichen 
Durchführung gekommen ist.

1) H e p p e ,  Kirchengeschichte II, 122 nach B a c h ,  Kurze Geschichte 
der kurhessischen Kirchen-Verfassung, S. 45.

2) Ob während der e i g e n t l i c h  reformierten Periode der hessi
schen Landeskirche, d. h. von Landgraf Moritz an bis zum Erlafs der 
Kirchenordnung vou 1657, noch anderen Gemeinden des Landes die freie 
Wahl ihrer Prediger zugestanden worden ist, weifs ich nicht. Aus der 
Stadt Kassel sind mir drei Fälle bekannt: 1618 verfügt Landgraf Moritz, 
die Pfarrbestellung zu den Brüdern betreffend, es sei nicht genug, dafs 
der Bürgermeister allein hierüber es gehört werde. Er befiehlt dem Su
perindenten, dafs er die Gemeinde, nämlich die Senioren und andere 
vornehme Pfarrkinder, ungefähr 100 oder 150, versammele und ihre 
Meinung vernehme. — 1620, den 25. Juni wird ebenfalls auf Befehl des 
Landgrafen die Altstädter Gemeinde zusammengefordert, einen Kaplan zu 
wählen. Dieselbe gibt durch die Gemeindebürgermeister ihre W illens
erklärung ab. — Endlich 1655 wird die Bürgerschaft derselben Gemeinde 
aufs Rathaus berufen und gefragt, ob sie einverstanden, dafs der bis-
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Nicht immer freilich ging es glatt ab bei dem Bestreben, 
die lutherischen Geistlichen aus dem Bereiche des reformierten 
Bekenntnisses auszusperren. Folgendes Vorkommnis beleuchtet 
die Situation und die allgemeine Stimmung besser als weit
läufige Kommentare.

Es war ums Jah r 1640, als eine Anzahl Soldaten in 
Kassel hingerichtet werden sollten. Einige davon waren 
lutherisch, waren aber „durch fleifsige Unterrichtung des 
Regimentspfarrers so weit gebracht worden, dafs sie in sich 
gegangen, die W ahrheit zu bekennen und zu kommunizieren 
willens gewesen“ x.

Dagegen liefs der damals in Kassel kommandierende 
Generalmajor G r a f  v o n E b e r s t e i n  2, ohne hierauf Rücksicht 
zu nehmen, den lutherischen Pfarrer von Spiekershausen, 
einem hannoverschen Dorfe an der Fulda unterhalb Kassels, 
bestellen, die Delinquenten zur Richtstätte zu begleiten.

Neuberger liefs nun dem Grafen durch den Regimentspfarrer 
andeuten, dafs solches wider das Herkommen und der 
hessischen Kirchenordnung nicht gemäfs sei; auch schicke 
es sich zumal nicht, dafs einer aus anderer Herrschaft ohne 
rechtmäfsigen Beruf in des Landgrafen Lande und noch 
dazu in der Residenzstadt, dazu einer, der der wahren Religion 
zuwider sei, das öffentliche Exerzitium seiner Religion ver
walte. So sei auch der lutherische Pfarrer zu Spiekershausen 
eben derjenige, der vielmals gegen des Landgrafen Hoheit 
und Gerechtigkeit verfahren und es so grob gemacht, dafs 
schon vor etlichen Wochen dem Schultheifsen zu Kassel 
befohlen worden, ihn beim Kopf zu nehmen und beizu
stecken.

Der Graf erwiderte darauf nur, er könne nicht glauben, dafs 
man die Soldaten in einer Stunde hätte calvinisch machen können. 
Der Landgraf habe zugesagt, dafs man deren Gewissen nicht 
zwingen solle, weshalb es bei dem Befehl sein Bewenden habe.

herige Pfarrer an der Neustädter Kirche, Justus Soldan, an die Brüder
kirche versetzt werde. (Stadtarchiv M 18.)

1) Marburger Staatsarchiv: Beschwerde Neubergers an Statthalter, 
Kanzler und Räte.

2) Siehe über ihn R o m m e l  VIII, 589 uud passim.
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In  seiner scharfen Entgegnung, die Neuberger nicht 
schuldig blieb, bestritt er, dafs von Gewissenszwang die 
Rede sein könne. Dagegen legte er, an Luthers W ort von 
den W inkelpredigern und Schleichern anknüpfend, seine 
Grundanschauung auch hier in den W orten nieder: ein jeder 
P farrer habe an seinem Ort den Predigtstuhl, Taufe und 
alle Seelsorge inne und sei ihm dies alles befohlen.

Der G raf antwortete nicht; für die Regierung war die 
Frist zum Einschreiten zu kurz. „Ist also, sagt Neuberger 
mit Schmerz, der lutherische Priester folgenden Tags auf 
dem M arkt in Kassel öffentlich beim Gericht erschienen, 
nicht ohne grofses Frohlocken derjenigen daselbst, die unserer 
göttlichen wahren Religion feind und zuwider sind, ja  auch 
nicht ohne Verwunderung und Ärgernis unserer christlichen 
Gemeinden.“

Man wird es keinem geistlichen Oberhirten verdenken, 
wenn er auf reinliche Scheidung der Bezirke hält und Ein
mischung in die Angelegenheiten seines Sprengels hintan
zuhalten sucht. Hat doch von seinem Standpunkte aus 
jeder Geistliche die Pflicht, bis zu einem gewissen Grade 
intolerant zu sein. Andererseits hat die hessische Kirchen
leitung auch bei den ihr unterstellten Geistlichen insbesondere 
politische Treibereien nicht zu dulden sich angelegen sein 
lassen *, eine Objektivität, die für ihre Zeit Anerkennung 
verdient.

Als erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Tätigkeit 
auf dem Gebiete oberhirtlicher Aufsicht und Geltendmachung 
solchen Einflusses mochte Neuberger mit Recht eine genaue 
Bekanntschaft mit den Lebens Verhältnissen und dem Wesen 
und Charakter seiner Diözesanpfarrer erscheinen. W ie bereits 
in 1 6 3 5  hat er deshalb ‘20 Jahre später noch einmal sich 
genaue Verzeichnisse aller Kirchen- und Schuldiener durch 
die Klassen Vorstände einsenden lassen. Diese mufsten ent

1) So -wird wenigstens den Stiftsherren in Fritzlar 1636 geschrie
ben, das [Kriegs-J Spiel sei noch nicht zu Ende. Sie möchten g l e i c h  
d e n  e v a n g e l i s c h e n  P r e d i g e r n  sich aller politischen Einmischung 
und Briefträgereien enthalten. R o m m e l  VIII, 425 Anm. 517. Verfasser 
des Schreibens ist unzweifelhaft Neuberger.
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halten: eines jedweden Namen und Alter 5 wie lange derselbe 
im Ministerio oder Schuldienst und wie lange in seinem 
gegenwärtigen Amt. Dann auch nähere Mitteilung über 
des betreffenden Geistesgaben, Erudition, Leben und Wandel 
und endlich, welcher etwa unter ihnen weitere Promotion 
begehre und deren wohl würdig sei l.

Es ist gewifs nicht zum mindesten Neubergers Verdienst, 
wenn die grofsen Kirchengesetze, die Landgraf Wilhelm VI. 
von Hessen in den fünfziger Jahren des 17ten Jahrhunderts 
erliefs, und die der Landeskirche auf Jahrhunderte hinaus 
ihren Charakter aufgeprägt haben, wiederum eine ernste und 
wohl vorbereitete Geistlichkeit vorfanden, wenn auch die Mit
wirkung Neubergers selbst zu diesen Gesetzen keine nachhaltige 
sein sollte. Doch werfen wir zunächst noch einen Blick 
auf einige andere Seiten seiner Tätigkeit!

c) D a s  S c h u l w e s e n .
Der zweite Hebel, der angesetzt werden mufste, um die 

im Kriege eingerissene Sittenverderbnis zu heilen, war die 
Reorganisation des Schulwesens. Hessen-Kassel besafs eine 
für seine Zeit mustergültige Schulverfassung durch die am
6. Januar 1618 von Landgraf Moritz erlassene Schulordnung, 
wie es sich dieser Fürst überhaupt und sogar persönlich 
hatte angelegen sein lassen, das Unterrichtswesen in seinem 
Lande in besten Zug zu bringen. Aber von der unter ihm 
erreichten Höhe war es bald herabgesunken 2.

Neuberger war kraft Amtes Scholarch der Kasseler Ge
lehrtenschule 3. Diese Schule hat auch in den Stürmen des 
Dreifsigjährigen Krieges eine Reihe tüchtiger Lehrer gehabt 
und sich so ziemlich über W asser gehalten. Aber mit den

1) Das betreffende Ausschreiben ist vom 31. Mai 1655 (Gudensberger 
Pfarreiarchiv). Die Berichte, die noch im Konsistorialarchiv in Kassel 
vorhanden, sind eine bis jetzt unausgenutzte treffliche Quelle für die 
Kenntnis der damaligen kirchlichen Zustände in Hessen, der Kultur- und 
Familiengeschichte und manches anderen.

2) H e p p e ,  Geschichte und Statistik des hess. Schulwesens im 
17. Jahrhundert. Kassel 1850.

3) W e b e r ,  Gesch. der städt. Gelehrtenschule, S. 112.
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übrigen Stadtschulen im Lande, von denen auf den Dörfern 
ganz zu schweigen, war es traurig bestellt. Hier hätte auch 
bester Wille zur Fürsorge einfach nichts nützen oder be
zwecken können.

Daher mag es kommen, dafs wir in Neubergers Schriften 
und Erlassen der Schulen nur selten Erwähnung getan finden. 
Das Wenige, was sich in der Beziehung findet, bezieht sich 
zudem nicht auf Erziehung und Unterricht, sondern gehört 
ins Gebiet der Lehrerdisziplin. Ein Ausschreiben vom
3.  Oktober 1639  richtet sich gegen die Schneider und zeigt, 
dafs der sonst so milde Neuberger auch eine scharfe und 
ironische Feder schwingen konnte, deren Spuren wir sonst 
nur selten begegnen. Es ist ihm mit seinem Zorn gegen 
dieses Handwerk heiliger Ernst. Denn seit etlichen Jahren, 
schreibt er, sei ihm viel Mühe verursacht dadurch, dafs die 
Schneider, vielleicht aus sonderbarer Lieb und Ehrerbietung 
gegen den Gottesdienst und das Ministerium, dazu die Schul- 
diener und Opfermänner auch gehören, diejenigen Schul
meister, die gleichzeitig das Schneiderhandwerk ausüben, 
zum Flicken der Jagdtücher 1 zwingen wollen und deswegen 
wie tolle Jagdhunde in ihre teils sogar privilegierten Häuser 
gefallen seien, sie zu pfänden, damit sie nur etwas zu ver
saufen haben möchten. Da er nun in diesem irreligioso 
seculo den Angegriffenen ihre Freiheit nicht anders zu er
halten wisse, so soll wenigstens in Zukunft kein Schneider, 
wenn er sich um eine freiwerdende Opfermannsstelle bewirbt 
(mit der der untere Schuldienst meist verbunden), von ihm 
berücksichtigt werden 2.

Als ruhigere Zeiten eingetreten, wurde auch dazu ge
schritten, bei den Schullehrern die Disziplin wieder straffer 
anzuziehen. Welchen Anteil aber Neuberger an dem i. J . 1645  
erlassenen Regulativ gehabt hat, das unter dem Titel 
„Fürstlich hessischer Schuldiener Bestallung“ dem Lehrer
stande sehr eindringliche, vielfach ins Gebiet der gewöhn
lichsten Verhaltungsmafsregeln fallende Vorschriften erteilt, ist

1) Das zu den der Landbevölkerung obliegenden Handdiensten gehörte.
2) Marburger Staatsarchiv.
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nicht festzustellen. Der ganzen A rt des Ausdruckes nach 
zu urteilen, kann Neuberger der Fassung nicht fern ge
standen haben. Auf den Inhalt der Dienstanweisung hier 
näher einzugehen, würde uns zu weit abführen *.

Eine der ersten und vornehmsten Sorgen Landgraf 
Wilhelms VI. von Hessen, dieses ausgezeichneten Fürsten, 
dem leider nur 13 Jahre zu regieren vergönnt war (1650— 1663), 
war es daher, die Reorganisation des Schulwesens in seinem 
Lande in die Hand zu nehmen, ungeachtet der unermefslichen 
Schwierigkeiten, die sich hier überall in den W eg stellen 
mufsten 2.

E r erteilte zu dem Ende (unterm 20. Mai 1653) dem 
Superintendenten Joh. Hütterodt in Eschwege, von dem 
Heppe urteilt, dafs er ebensosehr wegen seiner umfassenden 
theologischen Bildung wie wegen seiner praktischen Tüchtig
keit hoch angesehen gewesen sei, den Auftrag, sich gut
achtlich über den Stand der Schulen in seiner Diözese zu 
äufsern und über die Mittel und Wege, dem gesamten Schul
wesen im Lande wieder aufzuhelfen, Vorschläge zu machen. 
Diesem Verlangen kam Hütterodt am 14. Juli 1653 nach.

Neuberger wurde zu einem gleichen Gutachten n i c h t  
aufgefordert3, aus welchem Grunde, ist schwer zu sagen. 
Vielleicht darf man aus dem, auch von Heppe 4 mitgeteilten 
Umstand, dafs der Landgraf den Entw urf eines neuen Lektions
planes für die vier oberen Klassen des Kasseler Gymnasiums, 
also einer Anstalt, in deren Scholarchat Neuberger den 
Vorsitz führte, an Hütterodt zur Begutachtung schicken 
liefs, den Schlufs ziehen, dafs letzterer in Schulsachen für 
kompetenter angesehen wurde.

1) Dieses Regulativ ist Heppe unbekannt geblieben; ich fand es 
im Gudensberger Pfarreiarchiv. Wenn man annimmt, dafs nichts ver
boten wird, was nicht häufig geschieht, so läfst sich ex contrario man
cher nicht uninteressante Schlufs auf die Sitten und Gepflogenheiten 
der Lehrer ziehen, die ja  meist Anwärter für Pfarrstellen waren.

2) Näheres bei H e p p e  a. a. 0.
3) Es müfsten denn die betreffenden Akten verloren gegangen sein. 

Weder im Staatsarchiv zu Marburg noch im Konsistorialarchiv in Kassel 
sind analoge Schriftstücke aufzufinden gewesen.

4) a. a. 0 ,, S. 32.
Zeitschr. f. K.-G. XXIV, 4 38
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W ir können über die Verhandlungen, die schliefslich zur 
Ausarbeitung der neuen hessischen Schulordnung vom Jahre 
1656 geführt haben, hier hinweggehen und wollen nur be
merken, dafs Neuberger Mitglied der zu dem gedachten 
Zweck im Mai 1655 zusammengetretenen Kommission ge
wesen ist, ohne dafs wir freilich in der Lage sind, über seine 
Tätigkeit darin spezielle Angaben zu machen. Das Jah r 
1655 ging hin mit Einziehung von Berichten über den Stand 
der Stadtschulen im Land und mit Sichtung dieser Berichte. 
Die Vorlage des von der Kommission ausgearbeiteten E n t
wurfs der Schulordnung hat er nicht mehr erlebt.

d) D a s  L a i e n e l e m e n t .  J u d e n b e k e h r u n g .
Zur Einwirkung auf das erwachsene Laienelement und 

zur Volkserziehung i. a. stand im 17. Jahrhundert der Arm 
der weltlichen Obrigkeit noch in ausgiebigem Mafse zur 
Verfügung. In aufserordentlich harter Weise wurden die 
fleischlichen Vergehungen gestraft. Die Kirchenbufse genügte 
der Regierung nicht. Selbst wenn die Delinquenten bereit 
waren, ihr Vergehen durch Heirat wieder gut zu machen, 
hatte der Pfarrer strenge Weisung, die kirchliche Einsegnung 
nicht eher vorzunehmen, als bis die betreffenden von der 
weltlichen Obrigkeit mit Geldbufsen und je  nach Befund 
mit Gefängnisstrafe belegt worden waren. Die rigorose 
Handhabung dieser Justiz in den der landesherrlichen Gerichts
barkeit unmittelbar untergebenen Bezirken 1 dürfte wohl, 
wenn sie auch vielfach nur auf dem Papier stand, aus der 
weiblichen Sittenstrenge der Vormünderin und Regentin 
A m a l i e  E l i s a b e t h  (1637— 1650) herzuleiten sein, die 
wiederum von Neuberger als ihrem Hofprediger beraten 
wurde. Der weltlichen Obrigkeit galt die Bestrafung der 
Fornikationsfalle als eine gute Einnahmequelle, auf die man 
nicht gern verzichtete 2.

1) In den Junkerdörfern. wird geklagt, seien die fleischlichen „Ver
brecher “ viel besser daran.

2) So wachte die Studt Kassel lediglich aus dem Grunde eifersüchtig 
über ihrem Privileg der Bestrafung dieser Delikte, bis es der Regierung 
gelang, ihr wenigstens das halbe Einkommen daraus abzujagen.
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Es wurde viel regiert in jenen Tagen, und an dem guten 
Willen der Machthaber, überall die bessernde Hand anzulegen, 
ist nicht zu zweifeln. Aber gewifs ist auch, dafs viele Ver
ordnungen nur tote Buchstaben blieben. W ar doch der
Stand der weltlichen Beamten noch viel verrotteter und 
korrupter als der der Kirchendiener.

Als Neuberger im Januar 1644 eine neue, sogenannte Re
formationsordnung, die sich wider die Gotteslästerer, die Zau
berer und Kristallseher, wider die übermäfsige Kleiderpracht, 
den Aufwand und Prunk bei Eheverlöbnissen, Hochzeiten und 
Kindtaufen, wider die Entheiligung der Fest- und Feiertage
u. dgl. m. richtete, im Aufträge des Konsistoriums zu begutach
ten hatte, leitet er dieses Gutachten mit folgenden Worten ein:

„Di e  Ordnung ist  wolil g u t!  W ollte Gott, dafs die Obrig
k e iten , Beam ten usw. so , wie die schönen W orte im  E ingang  
dieser neuen Ordnung lauten, beschaffen wären, dafs sie  näm lich  
von selbst und um G ottes Ehre w illen dieselben h ie lten  und nicht 
die ersten w ä ren , die sie  übertreten. Es wäre auch der Sache  
zu h e lfen , wenn nur einm al aus der W ortdräuung des V erlustes 
der D ienste und der Strafe etwas W irkliches würde. Denn wo 
das nicht g esch ieh t, wird die H errschaft mit ihren Ordnungen  
zum S p ott, und die arm en, m achtlosen K irchendiener, wenn sie  
auf die Ordnung dringen , laden nur F eind schaft, Scheltw orte, 
hinterw ärtige Scheltw orte bei den P oliticis, ja  Drohung der Schläge  
auf siel) und m üssen ihr A m t m it Seufzen und Gefahr thun 1.“

Man kann den allgemeinen Zustand der Verwaltung mit 
wenigen W orten nicht treffender skizzieren.

W ie alle Perioden wirtschaftlichen Niederganges, so hat 
sich auch Neubergers Zeit an einer Kulturaufgabe versucht, 
die man heutzutage als die Lösung der Judenfrage bezeichnet. 
W ir können der Darstellung dieses Versuches hier um so 
weniger vorübergehen, als naturgemäfs die Kirche hervor
ragend dabei beteiligt war oder doch sein sollte 2.

Die erste Anregung, dem Treiben der Juden in Hessen 
näher zu treten, gab die Ritterschaft auf dem Landtage des

1) Marburger Staatsarchiv.
2) Akten des Konsistorialarchivs in Kassel. Die Sache wird hier 

zum ersten Male behandelt.
38 *
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Jahres 1640. Ihre Forderung ging zunächst, um dem W ucher 
und Silberaufkauf und dem Erwerb von Erbgütern durch 
die Juden entgegenzutreten, dahin, dafs die alte, von Land
graf Philipp (im Jahre 1539) erlassene Judenordnung aufs 
neue publiziert und auch darüber gehalten werde. Ferner 
verlangten sie Verbot aller Zusammenkünfte in Privathäusern 
zum Zwecke der Ausübung des jüdischen Gottesdienstes, 
Verbot des Handels an christlichen Feiertagen und möglichste 
Isolierung von der christlichen Bevölkerung, zu welchem 
Ende auch in Hessen wie sonst im Reich die Juden gehalten 
sein sollten, öffentliche Zeichen zu tragen.

Ob das scharfe Vorgehen Landgraf Georgs in Oberhessen 
gegen die Juden und die von ihm für selbige erlassene 
Ordnung auch für Niederhessen die Anregung gaben, ist 
wohl möglich, sogar (da der Adel stete Fühlung mit Darm
stadt unterhielt) sehr wahrscheinlich. So wurde denn auch 
hier eine Neuredaktion der alten Ordnung Philipps und zwar 
mit erheblicher Verschärfung vorgenommen. Aber ehe der 
Entw urf publiziert wurde, zog die Landgräfin-Regentin (wie 
in vielen anderen Fällen) zuvor ihren Schwager, den Land
grafen H e r m a n n  v o n  H e s s e n - R o t e n b u r g ,  darüber zu 
Rate. Und als dieser ihr rie t, es lieber erst einmal mit 
der allgemeinen Bekehrung der Juden zum Christentum zu 
versuchen und damit gewissermafsen das Übel an der Wurzel 
anzufassen, ging sie mit weiblich teilnehmendem Herzen auf 
den Vorschlag ein und setzte das Unpraktische und Uner
reichbare damit an die Stelle des wenigstens Erreichbaren.

Die Sache gelangte, wie üblich, nun zur Vorberatung an 
die Kasseler Prediger, die unter Neubergers Vorsitz am 
27. März 1645 eine Sitzung abhielten l. Es war der Anfangs
punkt einer Reihe von Quälereien für alle Beteiligten, und 
es ist von Interesse, die ersten Vota kennen zu lernen.

Actum 27. Martii 1645. Wegen der Juden Herrn Landgraf 
Hermanns f. Gn. Bedenken betr. —  Herr Matthaeus geheelet2

1) Das Protokoll hierüber ist von Neuberger selbst geführt. Aus 
ihm ist auch der obige Verlauf der Angelegenheit entnommen. (Kon- 
sistorialarchiv in Kassel.)

2) Gehellen oder geheelen =  zustimmen (s. Grimms WB. unter geheilen).
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gänzlich in  I. f. Gn. Vorschlag, H err Soltan dgl. —  Herr Crajus 
will n icht zu dieser Sache etwas raten, w eil er w isse, dafs doch 
nichts draus erfolge. Und finde n icht g u t , dafs den Pfarrern  
von den P o litic is befohlen werde, was sie  predigen sollen . Spricht, 
es hab ein Jude zu Im m enhausen gesagt, so lang  sie  Geld hätten, 
wüfsten sie  wohl, dafs sie  in keine K irche gehen dürften. H err  
Stöckenius h ä lt’s für ein überflüssig W erk , desw egen etwas zu 
deliberiren; es se i doch um sonst. Herr W ilnerus hält L andgraf 
Hermanns V orschlag für g u t , se tzt h inzu , dafs man den Juden
ihre H äuser dnrchsuchen und den Talmud und andere ihre jü 
dischen Bücher a lle  nehm en und bei grofser Strafe ihnen keine  
Synagoge gestatten  solle. Herr Georg hält I . f. Gn. Vorschlag  
auch für gut.

Wie Neuberger sich zu der Frage gestellt, geht aus dem 
Protokoll nicht hervor. E r scheint, wenn wir die Schlufs- 
abstimmung betrachten, auch nicht sehr für die Sache ein
genommen gewesen zu sein, und sich geringen Erfolg ver
sprochen zu haben. Dieselbe lautet:

„ I s t  g e sch lossen , den Herren Räten zu referiren , dafs das 
M inisterium Bedenken tra g e , etwas von dieser Sache w eiter zu
reden oder Vorschläge zu thun, weil man bisher in der That er
fahren , dafs, ob schon lange Zeit darin gehandelt und es v iel
fä ltig  getrieben w orden, gleichwohl nichts erfo lg et, noch einiger  
Versuch geschehen. Stellens dahin, dafs I. f. Gn. V orschlag pro- 
biret w erde.“

Am 28. April wird in gehaltener Sitzung zwecks Be
kehrung der Juden eine lange Reihe von Punkten aufgestellt, 
daraus etwa folgende hervorzuheben. Man will ihnen keine 
Synagogen mehr gestatten. Dagegen läfst man, weil nämlich 
der Vorschlag von hoher Stelle getan worden, geschehen, 
dafs an jeden Orten die daselbst wohnenden Juden zum 
ordentlichen öffentlichen Kirchgang und Gottesdienst mit Weib 
und Kindern angehalten und an einen gewissen Ort in der 
Kirche gewiesen werden, damit man sie desto besser obser
vieren könne. Insbesondere aber wäre, wie auch hiebevor 
erinnert worden, nötig, dafs extraordinarie etliche gelehrte 
und sonderlich der hebräischen Sprache kundige Prediger 
verordnet würden, die alle Quartal einmal jeder an sonderbare 
Orter zögen, öffentlich predigten, mit den Juden auch konfe
rierten und redeten und in praxi sähen, wie nach und nach
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einer und anderer zu bekehren. Daneben sollen die Pfarrer 
sich bemühen, gute, zur Bekehrung der Juden nützliche 
Büchlein zu bekommen, zu lesen und den Juden an Hand 
zu geben, dafs sie sie auch lesen, — a b e r  a u c h  b e z a h l e n !  
Endlich werden strenge Verordnungen gegen den Wucher 
verlangt.

„W äre aber ein solches, wie wir fürchten, nicht zu er
halten, heifst es am Schlufs, lassen wir’s bei I. f. Gn. Land
graf Philipsen bekannter Ordnung diesfalls bewenden. Gott 
gebe der Glocken einen Klippel!“

Von da ab ging die Sache langsam vorwärts. Im Jahre 
1646 liefs die Regentin dem Superintendenten eine Anzahl 
gedruckter Exemplare der „Renovirten Judenordnung“ mit 
dem Datum des 5. Oktober zugehen, um sie an alle Pfarrer 
zu verschicken, und zwar bereits mit verbindlicher Kraft 
für diese. Neuberger äufserte sich dazu, nach vorheriger 
Benehmung mit dem Eschweger Kollegen, unterm 30. Oktober 
und wies darauf hin, dafs ohne Zwang von seiten des Staates 
und ohne dessen tätiges Eingreifen die Pfarrer allein ohn
mächtig seien. Also daran haperte es, und schon dieser 
eine Gesichtspunkt hätte von dem ganzen Plane abbringen 
sollen!

Im Mai des nächsten Jahres (man übereilte sich also 
nicht) macht er bestimmte Vorschläge bezüglich der Geist
lichen und ihrer Missionsbezirke, worauf durch landesherrliche 
Verordnung vom 28. Juni 1647 die Sache in die Wege ge
leitet wurde.

Am 13. Juli desselben Jahres versammelte nunmehr 
Neuberger die für das Bekehrungswerk in seinem Sprengel 
auserlesenen vier Pastoren, bei denen — wie wiederholt betont 
worden w ar, — die dafür nötige Begabung und Kenntnis 
der hebräischen Sprache und Literatur vorausgesetzt wurde. 
Es waren die Pfarrer Bernhard M a t t h a e u s  aus Kassel, 
Nikolaus M a i u s  aus Homberg, Konrad J o h r e n i u s  von 
Gudensberg und Christoph N ö d i n g  aus Simmershausen bei 
Kassel. Neuberger trug ihnen vor, was wegen Bekehrung 
der Juden im Plane sei, und las ihnen den deswegen von 
der Landgräfin ergangenen Befehl vor. Die W orte der
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A u se r w ä h lte n  h ie r a u f  w a r e n  a lle s  a n d er e  a ls  e in  fr eu d ig er  

W id e r h a ll .

Herr M a t t h a e  u s  sagt, es befremde ihn, dafs er vorgesch lagen  
s e i ,  denn mit ihm desw egen nichts geredet w orden, ohne allein  
dafs bei einer H och zeit, da Herr W etzel 1 seinen U nwillen zu 
solchem  W erk offenbaret, er sich erboten, etw a m it einer P redigt 
bei dem W erk etwas zu thun. Aber ordinarie solche A rbeit zu 
thun, se i ihm nicht g e leg en :

1) weil er sich zu wenig befinde, sonderlich w egen der Sprachen,
2) weil er nun alt und baufällig,
3 ) weil er sonst mehr als zuviel zu thun,
4) weil einer oder der and ere, der das W erk in Predigen  

sonderlich und sonst eifrig g etrieb en , b illig  auch Hand anlegen  
so lle . W ill, was andere K ollegen thun, auch m it P redigen etwa, 
aber w eiter n icht und nicht ordinarie verrichten 2.

Herr N ie . M a i u s  sagt, ein  guter L inguist gehöre zur Sache. 
W eil er dann nie in den Schulen dazu angehalten worden, sei es 
ihm unm öglich; aber im P redigen w ollte er sich gern dabei g e 
brauchen lassen  und das Fundam entum  veritatis dociren;

2) Er habe gar ein mühsam Am t zu H om berg, hat ein  
F ilia l. Sein College werde gar bau fällig , w elchen er subleviren  
m ü sse ;

3) Unbequem lichkeit des Losim ents zum Studiren. Sonst 
zum Predigen etwa sich gebrauchen zu lassen, se i er eroietig .

Herr J o h r e n i u s  sagt, sein  scopus se i nie gew esen, m it den 
Juden um zugehen, sondern hab sich geübt contra Pontificales et 
Lutheranos;

2) Sorget, dafs principium studium  [? studii] se ines Amts 
halben würde liegen;

3) Hab viel Arbeit, sonderlich w egen seines baufälligen M etro- 
p o lita n i;

4) Habe ganz keine G elegenheit zu studiren; wohne im H os
pital ganz eng und arm selig . Sei sonst w illig , nach Verm ögen  
zu dienen.

Herr N ö d i n g  sa g t , hab zwar sich der hebräischen Sprache 
beflissen, aber der Juden Bücher seien  ihm unbekannt, habe sie  
auch nicht. Sei sonst bereit zu dienen.

1) T h o m a s  W e t z e l ,  Dekan der Freiheiter Gemeinde, später 
Neubergers Nachfolger.

2) Die Spitze in diesem vierten Punkt ist sehr charakteristisch; 
leider weifs man nicht, gegen wen sie gerichtet ist. Von 1647— 48 hat 
in Kassel Pfarrer S o  Id a n  die Judenpredigten gehalten. (Mss. Hass, 
der Landesbibliothek fol. 86.)



W enn dies also die Kämpfer waren, die man auf den 
Plan zu führen hatte, so war der Feldzug verloren, noch 
ehe er begonnen wurde, wenigstens bei den Waffen, die jene 
dafür nötig hielten, und die in damaliger Zeit keiner besafs. 
Als sei jemals ein zum Glauben Unwilliger durch gelehrte 
Reden überzeugt worden M

Zudem war das Bekehrungswerk nicht billig, oder wäre 
es wenigstens nicht gewesen, wenn der Staat den Geistlichen 
für ihre Extrapredigten, Disputationen usw. die in Aussicht 
gestellte Besoldung ausbezahlt hätte. Da diese jahrelang rück
ständig blieb, vielleicht gar nie bezahlt worden ist, so war 
ein besonderer Eifer zu dem W erk , wo er etwa vorhanden 
gewesen, bald verflogen. Der einzige, der der hebräischen 
Sprache kundig war, der Pfarrer Nöding in Simmershausen, 
verlangte umsonst eine Reihe wissenschaftlicher W erke, sie 
sind nie angeschafft worden. Aber sie würden auch nichts 
genützt haben!

Immerhin gelang es, im Laufe der Jahre wenigstens 
e in e n  Israeliten zum Übertritt zu bewegen. E r wurde dem 
genannten Nöding verdankt, der ihn auch auf höheren Be
fehl von April bis Juli 1651 bei sich im Hause hatte und 
ihm den Namen Christian beilegte. Die übrigen Juden im 
Lande baten inständigst, sie mit der Plage zu verschonen, 
da sie sich doch nicht bekehren würden. Und da auch die 
weltlichen Beamten wenig und naturgemäfs noch viel weniger
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1) Anmerkungsweise sei hier der Bericht des Dekans Joh . C r o l liu s  
zu Rotenburg a. F. an das Konsistorium in Kassel (vom 20. 4. 1648) 
noch als charakteristisch mitgeteilt: Er habe, sagt Crollius, die vom 
Konsistorium befohlenen Judenpredigten kontinuirt, aber nebst seinem 
Kollegen, dem Pfr. H e n r i c u s  K n o b e l i u s  zu Spangenberg, befunden, 
dafs sie mit solchen Predigten, welchen die Juden ohne ßezeigung der 
geringsten Aufmerksamkeit beiwohnen, nichts ausrichten können. Sie 
hätten sich deshalb verabredet, mit den Juden in seiner Wohnung eine 
Privatkonferenz zu halten, um zu vernehmen, ob sie aus den bisherigen 
Predigten etwas behalten und was sie dagegen einzuwenden haben. Aber 
auch zu dieser Privatkonferenz hätten sich die Juden nicht verstehen 
wollen; ohne ernsthafte Zwangsmafsregcln verspricht sich Crollius über
haupt keinen Erfolg. (Frdl. M itteilung des Herrn Kantor H o r w i t z  
in Kassel.)
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Lust als die geistlichen zu dem W erke zeigten, so wurde 
durch Beschlufs des Konsistoriums vom 2. Februar 1 6 5 2 , in 
der Erw ägung, dafs man Gott Zeit und Stunde zu solcher 
Bekehrung der Juden nicht vorzuschreiben habe, und in der 
Hoffnung, er werde zu der ihm gefälligen Zeit die gehaltenen 
Predigten ihre W irkung noch tun lassen, die Arbeit ein
gestellt bezw. dahin eingeschränkt, dafs die Pfarrer an den
jenigen O rten, wo Juden wohnhaft waren, diesen letzteren 
den eigens verfafsten Judenkatechismus von Zeit zu Zeit er
klären und abfragen sollten. Dabei hatte es sein Bewenden 
und die Sache schlief ein. Aber auch die „Renovierte Juden
ordnung“ ist nie publiziert worden, wie daraus zu schliefsen 
ist, dafs sie in die Sammlung der hessischen Landesordnungen 
keine Aufnahme gefunden hat. Dafs Neuberger sich sehr 
für das Bekehrungswerk erwärmt habe, geht aus keinem 
Schriftstück der umfangreichen Akten über diesen Gegen
stand hervor. E r wufste gewifs, dafs dringendere und not
wendigere Arbeit anderweitig vorhanden war.

Noch interessanter wäre es, die Ansicht unseres Super
intendenten über die auch in Hessen zu seiner Zeit noch in 
Blüte stehende Hexenverfolgung zu kennen. Die weltliche 
Obrigkeit war hier wie überall bekanntlich weit eifriger, der 
Austilgung der Hexen nachzugehen wie die Theologen, denn 
wie aus den Fornikationsfällen liefs sich auch, und noch viel 
besser, aus dieser Art von Prozessen eine ergiebige Ein
nahmequelle schaffen. Aus Neubergers Amtstätigkeit ist mir 
nur ein Fall bekannt einer Anzeige von Hexerei !, und die 
hat er ohne Kommentar der Gerichtsbehörde weitergegeben, 
die dann eine weitläufige Untersuchung der Sache einge
leitet h a t2. Ein andermal hat er in Kassel einen Knaben

1) Pfarrer Georg Agricola zu Helsa bei Kassel macht die Anzeige, 
den 25. Juli 1651. —  1652 wurden am Odenberge bei Gudensberg noch 
mehrere Weiber aus Besse als der Zauberei verdächtig stranguliert und 
dann verbrannt. J u s t i ,  Hess. Denkwürdigkeiten III, 152.

2) Als im Jahre 1633 die Regierung in Fulda die Berufung des 
Pfarrers Z i m m  e r m a n n  von Bremen als Inspektor dorthin beantragt, 
weist Neuberger darauf hin, dafs dessen Ehefrau „ in  etwas berüchtiget 
sein soll gewesen, wie viel andere Leute mehr, denen doch Unrecht ge-
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examiniert, der beschuldigt wurde, dafs er „K icheln“ machen 
könne, und der dann mit einem kleinen Almosen aus der 
Kämmereikasse versehen, aus der Stadt gewiesen wurde

Die hessische Reformationsordnung in Kirchen- und Polizei
sachen vom Jahre 1656 2 spricht im VI. Kapitel nur von 
Kristallsehern, Wahrsagern und dgl., nicht von Zauberern, 
will diese aber auch je nach Befund an Leib und Leben 
gestraft sehen. Die Kirchenordnung von 1657 (Kap. 19 B, 
§ 1 3 )  verlangt vom Superintendenten, dafs er bei seinen 
Visitationsreisen u. a. die Frage stelle, ob in einer Gemeinde 
auch Wahrsager, Zauberer, Kristallseher, Segensprecher usw. 
vorhanden seien 3, ohne weiter auf deren kirchliche Bestrafung 
einzugehen, die nach der obigen Reformationsordnung nur in 
Ausschliefsung vom Abendmahl bestehen soll. Da die betr. 
Gesetze noch in Neubergers letzten Lebensjahren und teil
weise unter seiner Mitwirkung ausgearbeitet wurden, so ist 
wohl ein Rückschlufs auf seine Anschauungen gestattet. Sicher
lich ist er kein Eiferer und Heifssporn gegen die armen Zau
berer gewesen.

e) D ie  n e u e  K i r c h e n o r d n u n g .
Die Mitwirkung Neubergers bei Ausarbeitung der grofsen 

Kirchenordnung vom 12. Juli 1657 war eine erfolgreiche 
freilich nicht gewesen.

Sein unbedingter Einflufs scheint mit dem R ücktritt der 
Landgräfin Amalie Elisabeth und der Thronbesteigung ihres 
Sohnes Wilhelm VI. im Jahre 1650 allmählich zurückgegangen 
zu sein, wie die Alleingültigkeit der reformierten Lehre in 
Hessen-Kassel überhaupt.

schelien und theils deswegen ausgewichen se in “. Er bittet jedoch, nicht 
darüber zu reden, „sintemal wir unseres Orts nicht zweifeln, es ge
schehe ihr wie sonst vielen ändern, so h ä u f i g  g e t ö t e t  w o r d e n ,  
Unrecht“. Gewifs handelte es sich hier auch um den Verdacht der 
Zauberei. (Fuldaer Reg.-Akten.)

1) Kasseler Stadtrechnung von 1642 (Stadt. Archiv). Ob Kicheln 
s. v. a. Kichern d. h. „E rbsen“ ist?  Nach der germanischen Götter
lehre soll die Erbse eine dem Donnergott geweihte Frucht gewesen sein 
(s. S im r o c k ,  Handbuch der deutschen Mythologie, 6. Aufl., S. 237).

2) Hessische Landesordnungen Bd. II, S. 411.
3) Landesordnungen Bd. II, S. 533.
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Seit 1 6 4 8  war die kirchliche Lage in diesem Staatswesen 
eine andere geworden. Der Friede mit Darmstadt hatte Mar
burg und den vierten Teil von Oberhessen, die Niedergrafschaft 
Katzenelnbogen und Schmalkalden, alle mit vorzugsweise 
lutherischer Bevölkerung, an Kassel zurückgebracht, mit der 
ausdrücklichen Bestimmung, dafs das lutherische Bekenntnis 
hier nicht angetastet werden dürfe. Ebenso war die im W est
falischen Frieden erworbene Grafschaft Schaumburg lutherisch.

Das Bestreben Landgraf Wilhelms VI. ging nun dahin, 
die beiden evangelischen Bekenntnisse seines Landes ein
ander zu nähern *.

Es wurden daher nach althergebrachter Weise zunächst 
wieder der Superintendent und das geistliche Ministerium in 
Kassel beauftragt, die Revision und Umarbeitung der alten 
hessischen Kirchenagende vorzunehmen 2. Dieser Arbeit 
unterzog sich Neuberger, worauf der Entwurf vom geistlichen 
Ministerium noch einmal durchgesehen und „zensuriert“ w urde3. 
Am 2 2 . April 1 6 5 5  legten sie dem Landgrafen den Entwurf 
vor; allein die Umarbeitung war natürlich so sehr im refor
mierten Sinne ausgefallen, dafs der Fürst sie für seine Zwecke 
nicht gebrauchen konnte und (den 28.  April 1 6 5 5 )  eine Kom
mission ernannte, den Entwurf zu begutachten und abzu
ändern, wobei Neuberger über die einzelnen Punkte besonders 
um Bericht und Erläuterung angegangen werden sollte. Diese 
Kommission, bestehend aus den Superintendenten N e u b e r g e r  
und H ü t t e r o d t ,  dem Professor C r o c i u s ,  dem Vizekanzler 
D a u b e r  und den Regierungs- undKonsistorialräten S c h ä f f e r  
und K u n o w i t z ,  war bis zum Juni in Kassel versammelt. 
D a die Mehrheit derselben bald sich überzeugte, dafs die 
Umgestaltung der alten Kirchenordnung, wie sie das geistliche 
Ministerium der Hauptstadt vorgenommen hatte, bei der 
Stellung, welche der Landgraf als summus episcopus dazu 
einnahm, undurchführbar w ar, so wurde die Vorlage ver

1) Vgl. H e p p e ,  Verbesserungspunkte. Abt. 2: Die Umarbeitung 
der hessischen Kirchenordnung, S. 183 ff.

2) K i r c h e n o r d u u n g  oder Agenda der vier Herren Gebiüdere vom 
20. Juli 1573. Landesordnungen I, 372. — H e p p e  a. a. 0 ., S. 184.

3) E b e r t ,  Gesch. der evangel. Kirche, S. 191.
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worfen und statt dessen beschlossen, einen neuen, möglichst 
an die bestehende Verfassung anknüpfenden Entw urf auszu
arbeiten.

Dieser Aufgabe hat sich hauptsächlich Crocius mit dem 
Eschweger Superintendenten Hütterodt zusammen bemächtigt. 
Crocius ging merkwürdigerweise ganz auf die Intentionen 
seines Herrn ein, während Neuberger sich wenig noch be
teiligt zu haben scheint. Ob er bereits eine Abnahme seiner 
Kräfte spürte ]? Ob er zu sehr Calvinist w ar, als dafs er 
eich im Handumdrehen in die veränderte kirchliche Richtung 
hätte finden können ? Zweifelsohne wird er die Vereinigung 
oder doch Annäherung der Bekenntnisse aufrichtig gewünscht 
haben; aber von seinem Standpunkt aus durfte er die Ent
wickelung, die die niederhessische Kirche seit Landgraf 
Moritz genommen, nicht als verfehlt eingestehen. Das Ein
lenken des Enkels war die schärfste Kritik der Kirchen
politik des Ahnherrn. Nur war es von Neuberger nicht zu 
verlangen, sich an dieser Politik mit Eifer zu beteiligen. 
Seiner Stellung dazu hat er in dem ersten Entw urf Ausdruck 
gegeben a. Sich weiter zu äufsern verbot ihm, als dieser ver
worfen wurde, der Gehorsam gegen den Landesherrn als 
seinen summus episcopus.

Als am 2. Oktober 1 6 5 5  Wilhelm V I., was Neuberger 
stets bis dahin bekämpft hatte, den der lutherischen Kirche 
zugetanen Adeligen in Niederhessen für sich und ihre An
gehörigen den Genufs des Abendmahles und damit die Religions
übung nach lutherischem Ritus auf ihren Häusern und Ritter
sitzen gestattete 3, war dies ein Zeichen mehr für den Super
intendenten, dafs der W ind oben umgesetzt habe und man 
über seine Anschauungen hinweggehe.

Zehn Tage nach seinem Tode, am 19. Januar 1656, wurde 
der Crocius-Hütterodtsche Entwurf zur neuen Kirchenordnung 
dem Landgrafen vorgelegt und von ihm gebilligt. Aber der

1) Am 30. Juli 1655 bittet er den Landgrafen um einen Adjunkten. 
Krankheit wird von ihm als Grund dafür nicht geltend gemacht.

2) E b e r t  a. a. 0 ., S. 190ff.
3) Hess. Landesordnungeu I I ,  242. — L e d d e r h o s e ,  Kirchen

staat, S. 18.
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einmütige Protest der niederhessischen Geistlichkeit, der 
sich sofort dagegen erhob J, liefs erkennen, wie tief die refor
mierte Lehre hier, und gewifs nicht zum mindesten durch 
Neubergers Wirken, Wurzel geschlagen hatte.

VI. Die äufseren Lebensumstände Neubergers von 
seiner Berufung nach Kassel bis zu seinem Tode.

In  seinem Kasseler Privatleben scheint Theophilus Neu
berger, abgesehen von den Leiden, die der Krieg allgemein 
mit sich brachte, sich glücklicher Verhältnisse erfreut zu 
haben. Das Einkommen eines Hofpredigers war nicht gering 2. 
Dazu kam später noch sein Gehalt als Superintendent und 
Kirchenrat.

Freilich dem allgemeinen nationalen Unglück mufste auch 
er seinen Tribut bringen. Als in den drei gröfsten Leidens
jahren 1636, 37 und 38 das Hessenland der wildesten W ut 
der Feinde ohne Schutz und Rettung preisgegeben w ar, da 
drängte sich alles, was auf dem Lande noch so viel Mittel 
hatte , um einige Zeit auf eigene Kosten leben zu können, 
hinter die schützenden Wälle der Landeshauptstadt zusammen. 
Die Ansammlung der vielen Menschen, schlechte Lebens
mittel und Verzweiflung hatten bald den Ausbruch einer 
pestartigen Krankheit zur Folge, die drei Jahre lang ununter
brochen wütete und die auch in Neubergers Haus und 
Familie ihren Einzug hielt. Von sechs Kindern, die die 
Seuche ergriffen hatte, sah er vier als Leichen hinaus
tragen.

1) H e p p e ,  Verbesserungspunkte, S. 192 ff.
2) Als solcher bezog er (nach einer im Maiburger Staatsarchiv 

befindlichen Spezifikation) folgende Emolumente jährlich: an Gehalt 
70 Gulden und anstatt der Kost bei Hofe 26 Gulden; dgl. für Hauszins 
10 Gulden an Geld. An Naturalien 20 Viertel Korn (1 Viertel =  
16 Metzen), 10 Viertel Hafer, 6 Viertel Gerste, 2 Viertel Weizen, 1 Viertel 
Erbsen, 2 Schweine, 8 Hammel, 1 Achtel Salz, 1 Fuder Bier, 1 Schock 
Karpfen, 16 Ellen lundisch Tuch (die Hofkleidung), 10 Ellen Barchent; 
desgl. für einen „ Jungen des Jahrs 4 Viertel Korn, 1 Viertel Hafer, 
4 Viertel Gerste, 4 Metzen Erbsen. Als Zulage „aus Gnaden“ : 50 Gul
den bar, 2 Ohm W ein; und weitere Zulage: 2 Ohm W ein, 1 Stück 
Rindvieh, 10 Klaftern Holz, 1 Fuder Kohlen.
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Von dreizehn Kindern, die ihm seine Gattin schenkte, haben 
ihn überhaupt nur vier, drei Töchter und ein Sohn, überlebt; 
seine Nachkommenschaft hat sich in Hessen nur in weiblicher 
Linie, aber da bis auf den heutigen Tag, fortgeflanzt.

Die Stellung als Hofprediger brachte es für ihn mit sich, 
dafs er zur landgräflichen Familie in nahen, man kann 
sagen freundschaftlichen Beziehungen stand. Seine D ankbar
keit gegen das fürstliche Paar, das ihn nach Kassel berufen, 
hat er durch Widmung verschiedener seiner W erke zum 
Ausdruck gebracht. In  der epistola dedicatoria zur „E rbau
lichen Auslegung der sonntäglichen Evangelien“ (1636) sagt er:

„Über a lles bisher A ngedeutete hab ich besonders und vor 
ändern grofse U rsache, gegen Ew. f. Gnaden m eine unterthänige  
Dankbarkeit nochm als w egen mir erzeigter Gnade, Ehre und W ohl- 
that zu bezeugen, n icht etwas Z eitliches ferner damit zu suchen, 
sondern m eine Schuldigkeit dam it frei zu bekennen und nur in  
etw as abzulegen. W iew ohl Ew. f. Gnaden ich nimmermehr genug  
danken kann für deroselben mir nach und nach bew iesene gnädige  
A ffection, auch in m einem  neulichen schw eren H auskreuz, da 
Ew. f. Gn. über dem schleunigen tötlichen  H intritt m einer beiden  
lieben Söhne Johannis A lberti und hernach Johannis V alentin i 
sel. mich dero armen Diener und Seelsorger gew ürd igt, nicht 
allein durch dero geheim en R at, H ofm arschall und O bersten  
Leutnant Johann H enrich von G ünterod, sondern auch folgends 
durch dero beiderseits gnädige T rostsclireiben Ihr M itleiden zu 
bezeugen und mich aufzurichten und zu erfreuen.“

Wenn eine von Neubergers Töchtern Amalie Elisabeth 
heifst, so darf man annehmen, dafs die Landgräfin selbst 
dabei Gevatter gestanden hat. Auch den Geh. Kriegsrat 
und hessischen Gesandten beim Friedenskongrefs in Münster 
Johannes Vultejus nennt er seinen Gevatter.

Als einen besonderen Beweis fürstlicher Huld dürfen wir 
es ansehen, dafs Landgraf Wilhelm V. seinem Superinten
denten eine Besitzung unweit Kassels in der Nähe des Dorfes 
Wolfsanger, den sogenannten Fasanenhof oder Fasanengarten, 
wie er damals hiefs, zum Geschenk macht, welche Schenkung 
die Landgräfin - Regentin nach ihres Gatten Tode im Jahre 
1640 bestätig tx. Es mufs ein ansehnlicher, fast fürstlicher

1) Mss. Hass. fol. 117 der Landesbibliothek in Kassel.



THEOPHILUS NEUBERGER. 5 8 5

Landsitz gewesen sein mit grofsem, noch heute vorhandenem 
Park  und wohl auch stellbarem Land l. Denn wenn 1658 
Neubergers Witwe den Fasanengarten der damaligen Land
gräfin Hedwig Sophie um 1000 Taler wiederum verkauft, 
so ist dies eine für die damalige Zeit, in der der Grund 
und Boden sehr niedrig im W erte stand, aufserordentlich 
hohe Summe 2.

In der Stadt bewohnte Neuberger eine Dienstwohnung, 
doch ist das Haus nicht mit Sicherheit festzustellen 3. Nach 
seiner Ernennung zum Superintendenten beanspruchte er, die 
sogenannte Dechanei zu beziehen, weil sein Amtsvorgänger 
darin gewohnt habe. Doch wurde ihm bedeutet, dafs dieser 
in seiner Eigenschaft als Dekan des Martinsstiftes das Haus 
innegehabt habe, und so mufste er davon abstehen, nicht 
ohne dafs es zu einer Verstimmung zwischen ihm und dem 
derzeitigen Dekan Wetzel kam 4. Einiges L and , das er in 
der Gemarkung des Dorfes Wehlheiden bei Kassel von 
diesem Stift zu Lehen hatte, war nicht viel wert, wie denn 
der Familie der noch 1749 darauf schuldige Zins wegen 
der geringen Qualität des Landes erlassen wird.

Dafs Neuberger ein guter Haushalter und sorgsamer Haus

1) An die ganze heutige Domäne Fasanenhof, das ehemalige Ahna- 
berger Klostergut, ist natürlich nicht zu denken. Diese wurde damals 
noch von dem bei der Belagerung Kassels 1761 eingeäscherten Scliäfer- 
hof aus bewirtschaftet.

2) Der Landsitz ist später in der fürstlichen Familie geblieben. 
1683 hat Hedwig Sophie ihn ihrer Schwiegertochter, der Gemahlin des 
Landgrafen Karl, geschenkt mit der Bestimmung, dafs er nach deren 
Tode an ihren Enkel und Paten, den Prinzen Wilhelm (nachmal. Land
grafen Wilhelm VIII.) fallen solle, der ihn 1728 erhielt. (Landes
bibliothek a. a. 0 .)

3) In der Stadtrechnung vom Jahre 1642 findet sich ein Ausgabe
posten „vor Arbeit an des Herrn Superintendenten Thor“. Neuberger 
bewohnte also nicht mehr die Hofpredigerwohnung.

4) Marburger Staatsarchiv. — Mit W etzel scheint Neuberger auch 
sonst zuweilen Zwist gehabt zu haben. In der eben zitierten Stadt
rechnung findet sich ein anderer Posten für „Zehrung, als der Herr 
Superintendent und der Herr Decanus in der Stollenbeckerischen Sache 
zusammen gewesen un d  d i e s e l b e n  v e r g l i c h e n ,  seint die Hern aufm  
Rathhaus zu Gaste gehalten worden“. (Stadtarchiv.)
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vater gewesen, dürfen wir annehmen. Wenn wir ein von 
ihm erlassenes Ausschreiben (vom 13. Dezember 1648) ansehen; 
in dem er Anweisung wegen der Rechnungsführung bei den 
Kirchenkasten, Hospitälern und Stiftungen erteilt, so werden 
wir in ihm einen Mann von praktischem Blick erkennen, 
der auch der Yerwaltungsseite eingehende Aufmerksamkeit 
zu widmen weifs. Sollte er diese Eigenschaft nicht in seinem 
Privatleben betätigt haben? Des Crocius Vorwurf, dafs er, 
der doch „an  einer anderen und zwar sehr vornehmen Kirche 
ohne des Pfarrer sei und eine sehr stattliche Besoldung habe, 
seine ihm im Recht gehörige Stelle abzutreten nicht begehret", 
ist bei dem heifsblütigen Charakter dieses Mannes nicht sehr 
ernst zu nehmen. Aber gewifs wufste jener bei aller Frömmig
keit die Güter dieser W elt zu schätzen.

Auf einer von ihm begutachteten und mit Randbemer
kungen versehenen Druckschrift: „Unser v. G. Gn. Amelien 
Elisabethen, Landgräfin zu Hessen . . . Ernewerte Ordnung, 
Wie es hinfüro . . . bey den Eheverlöbnissen, Weinkaufen, 
Hochzeiten, Kindtaufen und Gastereyen . . . gehalten werden 
soll“ , lesen wir von seiner Hand geschrieben die W orte: 
„NB. Diese Ordnung hat meinen Sohn ungefähr um ein 
600 Thaler gebracht. Gott verlohne es. C. 3. Aug. 1648".

Diese W orte schrieb er vier Wochen, nachdem sein Sohn 
Ernst, erst 22 Jahre alt, ohne vorher amtiert zu haben, und 
sozusagen frisch von der Universität hinweg, nicht nur eine 
der besten Pfarrstellen in Hessen, die zu Felsberg, erhalten 
hatte, sondern auch sofort damit zum Metropolitan aufgerückt 
war 1. Der Sinn obiger W orte ist demnach, da man für 
einen Studenten nicht wohl mehr verlangen kann, etwas un
klar. Ein späterer Nachkomme des Sohnes Ernst, der Pfarrer 
Wiskemann zu Dudenrode, las in seiner Jugend noch die 
Supplik, die Vater Neuberger dem Landgrafen behufs E r
langung des Felsberger Metropolitanates für seinen Sohn 
überreicht hatte. Darin habe er vorgestellt,

„dafs ein M etropolitan nicht a llze it derjenige sein m ü sse , so 
schon ein ige Jahre im M inisterio gew esen , sondern es könnte auch

1) S t r i e d e r  X,  51. — Mss. Hass. fol. 86 der Landesbibliothek 
zu Kassel. Nachrichten im Konsistorialarchiv daselbst.



THEOPHILUS NEUBERGER. 587

ein studiosus theologiae, wie dann sein Sohn dermalen noch ein 
junger Student gewesen, darzu gelangen; welches er mit vielen 
dictis Serenissimo bewiesen hatte, so überaus artig zu lesen war V ‘

Ob die damalige Zeit Anstofs an solcher Protektion ge
nommen hat, — ob, wenn Mangel an geeigneten Persönlichkeiten 
vorhanden war, eine solche vielleicht nicht einmal angenommen 
zu werden braucht, ist heute schwer zu sagen. „ E r  hat 
sonst viele Neider gehabt“, bemerkt sein Biograph Stöckenius. 
Endlich mag als Beweis für geordnete Verhältnisse noch der 
Umstand Beachtung linden, dafs Neubergers Töchter, wenn 
nicht glänzende, so doch alle drei gute Heiraten getan haben 2.

Es ist einem Mann, der seine Kraft und Arbeit an die 
Hebung und Bildung der Menschheit setzen soll, nicht etwa 
nur zu gönnen, es ist für ihn geradezu conditio sine qua 
non, dafs er nicht mit Sorgen um die Existenz zu kämpfen 
hat. Ein Leben voll Mühe und Arbeit aber werden wir 
Neuberger nicht absprechen wollen. Lassen wir ihn selbst 
berichten, wie er 1 6 4 3 ,  in einem vertraulichen Rundschreiben 
an die Metropolitane, sich über seine Tätigkeit ausspricht 3:

„Nachdem ich nun ins neunte Jahr nicht ohne grofse Be
schwerung und Hindernis meines Studirens mit grofser Geduld, 
mafsen ich bisher niemanden lang warten lassen, vertragen, 
dafs ich täglich, auch wann ich am nötigsten sonsten zu thun 
gehabt, wiewohl nicht so sehr von Pfarrern als ändern Leuten 
wegen Kasten-, Ehe- und ändern Sachen, item mit mancherlei 
Supplicationibus angelaufen und manchmal dermafsen verhindert 
worden, dafs ich hernach die Nacht über studiren und arbeiten 
müssen und also an meiner Gesundheit nicht geringen Schaden 
und Abbruch darvon erlangt, sintemal es mit mir weit eine an
dere Gelegenheit hat als mit meinem sel. Antecessore, indem ich, 
wann ich hier bin, ordinarie predigen und demnach auch darauf 
studiren, auch zum Consistorio gehen und zum öfteren anderen 
Sachen bei Hof, auf fürstl. Kanzlei, Rathaus und Presbyterio ab- 
warten mufs, zu geschweigen, was täglich für Schreiben in- und 
aufserhalb Landes zu verfertigen vorfallen, da hingegen mein 
Antecessor sel. wegen Leibsschwachheit er acht Jahr lang leider 
wider seinen Willen nicht hat predigen noch auch sonst wohin

1) Landesbibliothek a. a. 0 .
2) S t r i e d e r  a. a. 0.
3) Marburger Staatsarchiv.

Zeitechr. f. K.-G. XXIV, 4. 39
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geben und kommen können und deshalb Zeit gehabt, daheim 
ändern Geschäften abzuwarten: als will ich hiermit (gleichwie 
allen Consistorialsachen der Freitag verordnet ist) zu den Dingen, 
die einer oder der andere vom Lande bei mir zu thun hat, den 
Donnerstag und Freitag bestimmt haben.“

Eilsachen sind natürlich ausgenommen, und für seine Pfarrer 
ist er jederzeit zu sprechen.

Die Dienstreisen des 17. Jahrhunderts waren an und 
für sich den heutigen sehr unnähnlich, wie viel mehr in einem 
ausgeplünderten und durch den Krieg ganz heruntergekom
menen Lande. Zu den gewöhnlichen kamen nun für Neu
berger, wie oben bereits mitgeteilt wurde und auch Stöckenius 
in seinen Lebensdaten uns berichtet, noch wiederholt solche, 
die er im Aufträge des Landgrafen ins Hochstift F u l d a  
und ins Bistum P a d e r b o r n  zu unternehmen hatte. Vielleicht 
hat er auch seinen Herrn im Jahre 1634 auf den Tag nach 
Frankfurt begleitet.

Als er im Jahre 1655 den Landgrafen bittet, ihn in 
seinem Amte zu entlasten, schliefst er seine Supplik mit den 
W orten: „Ohne Ruhmredigkeit kann ich mit dem Apostel 
Paulus sagen, ich hab mehr, und zwar nun viel Jahre, ge
arbeitet und mehr gelitten und ausgestanden als andere“. 
So im Dienste des landgräflichen Hauses aufzugehen, hat 
Neuberger um so mehr als seine Lebensaufgabe betrachtet, 
als dieser Dienst ihm mit der Aufrechterhaltung seines dog
matischen Standpunktes, mit dem Bekenntnis der reformier
ten Lehre zusammenfiel. E ifrig, ja  eifersüchtig wacht er 
über der kirchlichen Prärogative des Landesherrn, über 
dessen jus episcopale, und nimmt um deswillen gern die 
Feindschaft gewisser Kreise und insbesondere der Ritter
schaft auf sich.

Darum ist zweifellos der Abfall eines hochangesehenen 
Gliedes des hessischen Fürstenhauses, des geistreichen Land
grafen E r n s t  von Hessen-Rheinfels, zur katholischen Kirche 
ein empfindlicher Schmerz für ihn gewesen.

Schon seit einem Aufenthalt in Wien im Jahre 1650 
hatte Ernst seine Zweifel an der Richtigkeit des reformierten 
Bekenntnisses laut werden lassen und die hessischen Theo
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logen zu einer Disputation mit den von ihm mitgeführten 
Kapuzinern aufgefordert l. Das Kasseler Ministerium lehnte, 
wie auch Crocius, das Gezänk als unnütz und zu nichts 
führend ab. Dagegen griff Neuberger noch einmal zur Feder, 
und jetzt zum erstenmal gegen die papistische Lehre.

Der Übertritt Ernsts w ar, trotz der in allen Landes
kirchen dawider angeordneten Gebete, im Januar 1652 in 
Köln erfolgt. Im  Mai desselben Jahres gab Neuberger die 
Schrift des Daniel S a c h s e :  „Probe der päpstlichen Religion 
in fünff Ursachen, warumb ein Christ, so lieb ihm ist seiner 
Seelen Heil und Seeligkeit, dieselbe fliehen und meiden soll“ 
aufs neue heraus, mit einer „kurtzen Präfation “ und „uff 
gnädiges Begehren hoher fürstlicher Personen “, wie der Titel 
besagt. Das Buch war ihm eigens zu dem gedachten Zweck 
und mit Rücksicht auf den Religionswechsel aus fürstlicher 
H and, vielleicht von Landgraf Hermann, dem eifrig pro
testantisch gesinnten älteren Bruder Ernsts 2, zugesandt wor
den , und er versprach sich den gleichen Nutzen davon, 
wie von dem Traktätlein „de fugiendo papatu Romano“ seines 
einstigen vielgeliebten Lehrers, des D. David Pareus in 
Heidelberg.

Gleichwohl hielt das Buch den fürstlichen Renegaten 
nicht ab , im Januar des nächsten Jahres zum Besuche in 
Kassel zu erscheinen und sogar seine beiden W iener K apu
zinerpatres mitzubringen, eine Taktlosigkeit, die nicht ge
ringen Anstofs erregte. „Ao. 1653, den 30. Januar ist 
Landgraf Ernst hier gewesen und seine verfluchten P atres“, 
sagt der Fortsetzer der Neubergerschen Aufzeichnungen. 
Ernst mufste sich dann freilich gefallen lassen, dafs sein 
eigener Bruder, Landgraf F r i e d r i c h  von Rotenburg, General
major in schwedischen Diensten, ihn in derb-soldatischer 
Weise fragte, ob das seine Hofnarren seien, worauf er er
widerte: dafs solches gottselige Leute wären, welche sogar 
die Toten wieder lebendig machen könnten. D a habe Land
graf Friedrich, wie man sich behaglich erzählte, seine Pistolen

1) Näheres hierüber bei R o m m e l  IX,  69 ff. — C lau s , Joh. 
Crocius, S. 66 ff.

2) Über diesen merkwürdigen Mann s. R o m m e l  IX, 69.
39*
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ergriffen und den einen der Kapuziner totschiefaen wollen, 
um zu sehen, ob der andere ihn wieder zum Leben erwecken 
werde, — „w orauf die Galgenvögel verstoben und sich bei 
ihm nicht wieder sehen lassen“ *.

Manches wäre in Neubergers Leben noch der Erforschung 
wert, wie z. B ., welche Stellung er zu den irenischen Be
strebungen des Schotten Johann D u r a e u s  eingenommen, 
dessen Bekanntschaft er bereits auf dem Leipziger Kongrefs 
1630 gemacht hatte, und der im Jahre vor Neubergers Tod 
auf Empfehlung Cromwells von L. Wilhelm VI. nach Kassel 
berufen wurde und hier im Sinne desselben für die Union 
der Landeskirchen wirkte 2. Die Vorfrage, ob einschlägige 
Quellen und Aktenstücke hierfür vorhanden, würde allerdings 
zunächst zu erledigen sein.

So weit der Mann, wie wir ihn aus schriftlicher Über
lieferung kennen lernen. Wie er zu seinen Zeitgenossen 
gesprochen und welche W irkung er durch sein W ort erzielt, 
davon können wir uns heutzutage nur schwer noch eine 
Vorstellung bilden, auch nicht, wie weit seine Rede durch 
die äufsere Erscheinung, sein ernstes, blasses, von schwarzem, 
langem Vollbart eingerahmtes Gesicht, unterstützt wurde. 
Aber als Kanzelredner mufs Neuberger bedeutend gewesen 
sein und sich eines grofsen Rufes erfreut haben, da be
deutende Städte sich Mühe gaben, ihn für ihre Kirche zu 
gewinnen 3.

1) Mss. Hass. 8° 1 der Landesbibliothek in Kassel.
2) R o m m e l  IX,  157ff. — H e p p e ,  Kirchengesch. I I , 160ff. — 

E b e r t ,  Gesch. d. ev. Kirche, S. 190.
3) Dafs ihn, als er 1628 Güstrow verlassen hatte, die Stadt Danzig 

zu haben wünschte, wurde bereits erwähnt. Ebenso erging, wenige 
Zeit nachdem er in Kassel sein Amt angetreten, von Bürgermeister und 
Rat der Stadt Bremen ein höchst ehrenvoller Ruf an ihn und eine Bitt
schrift an den Landgrafen, ihn seiner Pflicht zu erlassen und nach 
Bremen zu dimittieren. In dem betr. Schreiben heifat e s , dafs „Bau
meister und Diaconi zusamt den vornehmsten Gliedern der Pfarrkirche 
zu St. Martin, ihre Mitratsfreunde und Bürger, ihnen zu erkennen ge
geben , wie aufser der allgemeinen Drangsal und Not der Kirche sie 
insbesondere neuerdings durch D. Phil. Caesaris leidigen Abfall zu den
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Mit einer Probe seiner Beredsamkeit aus der Predigt, 
die er am 6. Oktober 1647 in Gegenwart des Hofes und 
der beiden zum Friedenskongrefs in Münster bestimmten 
hessischen Bevollmächtigten von K r o s i g k  und Vultejus ge
halten und beiden auch unter dem Titel „Spiegel und Gegen
satz böser und guter Ratgeber sonderlich zum Frieden“ ge
widmet hat, will ich die Charakteristik des Mannes schliefsen.

„Sind denn nun n ich t, ruft er a u s, H errschaften und Lande 
genug zerstört? Sind nicht Städte und Dörfer genug in die A sche  
g e leg t?  Sind nicht M enschen genug umgekommen und ver
schm achtet? Ist n icht B luts genug geflossen? Sind nicht Schätze 
und Güter genug geraubt und in die Rapuse gegangen?

„ 0  dafs doch Gott den hohen Häuptern derm aleinst die A ugen  
aufth äte , so lches zu erkennen, und ihre H erzen len k te , sich der 
Arm ut zu erbarm en, allen Privatrespekt bei Seite zu setzen, zu
sam m enzutreten und Friede aufzurichten. W ie würde ihnen auch  
se lb st so wohl se in !

„Und wie wird uns doch se in , liebe Christen, wann wir den  
gew ünschten Frieden werden erlangen? W erden wir n icht sein  
wie die Träum enden? W ird nicht unser Mund voll Lachens und 
unsere Zunge voll Rühm ens se in ?  W erden wir n icht sa g en : der 
Herr hat G rofses an uns gethan, des sind wir fr ö h lic h ? !“

Gewifs war die Gemeinde von gleicher Friedenssehnsucht 
erfüllt wie er, und heifse Wünsche werden die Abgesandten 
begleitet haben. Und als er wirklich da war, der ersehnte 
Friede, da glaubte man freilich zu träumen. Man fürchtete 
ein jähes Erwachen, so dafs er hierzulande tatsächlich 
erst zwei Jahre nach seinem Abschlufs festlich begangen 
wurde.

Es war Neuberger vergönnt, ihn zu sehen, die Morgen
röte einer besseren Zeit zu begrüfsen, ehe er zum ewigen 
Frieden einging. Ein hohes Alter hat er nicht erreicht. 
Die Aufregungen des Krieges, die Mühen und Sorgen des 
Amtes, die auf ihm lastende Verantwortung waren zu grofs, 
als dafs sie nicht vorzeitig seine Kraft hätten aufreiben müssen. 
Im Sommer 1651 hat er zu Herstellung seiner Gesundheit

Pfäffischen ein tief einschneidendes Ärgernis erleiden müssen“, weshalb 
sie einen tüchtigen und tadellosen Prediger haben wollen. (Marburger 
Staatsarchiv.)
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ein Bad — wir erfahren leider nicht, welches? —  besuch tl . 
Vier Jahre später (den 30. Juli 1655) bittet er, wie schon 
oben erwähnt, den Landgrafen um einen Adjunkten im Hof
predigeramt. In  diese Zeit der fünfziger Jahre fallen obendrein 
ärgerliche Streitigkeiten innerhalb der Geistlichkeit der Landes
hauptstadt, die auch nicht verfehlt haben werden, ihm das 
Leben zu verbittern, und deren Spitze sich allem Anschein 
nach gegen ihn, den Superintendenten, richtete. Sie werden in 
einem Erlafs Landgraf Wilhelms vom 12 . Februar 1655 
zwar als beigelegt bezeichnet2, wenn aber Neuberger in dem 
oben angeführten Schreiben vom 30. Juli dieses Jahres zur 
Begründung seines Gesuches um einen Gehülfen im Amt 
sagt, dafs die Kasseler Kollegen sich diffikultieren würden, 
seine Stelle zu vertreten, so scheint der Friede nicht von 
langer Dauer gewesen zu sein. Offenbar hat Neuberger die 
Intervention des Landesherrn, durch dessen Mund er den 
widerspenstigen Pastoren die von ihm gewünschten Verhal- 
tungsmafsregeln eröffnen liefs, angerufen. Wrenn die Kasseler 
Pfarrer hiernach gehalten sein sollen, von Zeit zu Zeit regel- 
mäfsig bei ihm, dem Superintendenten, im Hause kollegialisch 
zusammenzutreten, so sollte zweifelsohne auf diesem Wege 
das gestörte Einvernehmen wiederhergestellt werden, eine 
W eise, die der Sinnesart des geistlichen Oberhirten zur 
Ehre gereicht.

W er der Störenfried gewesen, und um welche Gegen
stände sich der Streit gedreht, auch ob mit der Zeit ein 
Einvernehmen zustande gekommen, wissen wir nicht. Theo
philus Neuberger sollte bald allen Zwistigkeiten dieser Welt 
enthoben sein.

1) Der Pfarrer A g r i c o l a  in Helsa begrüfst am 25. Juli 1651 den 
Superintendenten „zu  guter und gesunder Wiederkunft ex thermis“ . 
(Landausche Collect, in der Kasseler Landesbibliothek.)

2) „ A ls  eine Zeit her ein und andere Mifshelligkeiten und Irrsalen 
in Unserm hiesigen Ministerio entstanden, dieselben aber nun durch 
Gottes Gnade hin- und beigelegt worden, und damit dergleichen in- 
künftig vermieden und ferner Ärgernis dabei verhütet bleiben möge, so 
haben Wir nachfolgende Regeln, wornach sich ermeldtes Unser Mini
sterium zu achten, verfassen und zur Nachrichtung ausgehen lassen  
wollen.“ (Konsist.-Archiv; vgl. dazu L e d d e r h o s e ,  Kirchenstaat, S. 41 f.)
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Gegen Ende des Jahres 1655 wurde er, wie uns die von 
seinem Nachfolger im Amt,  dem Hofprediger Stöckenius, 
gehaltene Leichenpredigt berichtet, von der „Milzschwachheit 
hart befallen, so auch durch adhibirte Medicamente nicht 
gehoben worden; wozu dann noch ein Fieber kommen, da 
er dann anno 1656, den 9. Januarii, selig verschieden, seines 
Alters 62 J a h r“.

Der Pfarrer J o h r e n i u s  in Gudensberg schrieb damals 
in das dortige Konventsprotokoll: „Anno 1656, nona die 
januarii sub vesperam, defunctus est vita vir admodum 
reverendus atque eminentissimus dominus Theophilus Neu- 
bergerus archipalatinus, theologus gravissimus, Illustrissimo 
a consiliis ecclesiasticis, superintendens Cassellanus, ecclesiastes 
in aula primarius, e u e r g e t a  n o s t e r  d e s i d e r a t i s s i m u s .  
Requiescat in pace!“

Sein Leichenredner aber sagt: „W as seine Widersacher 
selber ihm für Zeugnis und Lob geben müssen, ist zu weit
läufig zu erzählen“ .

Am 17. Januar fand, vermutlich unter grofser Beteiligung 
der Geistlichkeit, die Beisetzung statt. Wo die irdischen 
Überreste Neubergers hingebettet worden, ist nicht bekannt; 
es ist also nicht mehr möglich, einen Kranz auf seinem 
Grabe niederzulegen. Aber dankbar sollte das Hessenland 
seiner gedenken! Denn ihm als seinem zweiten Vaterland 
hat er in schwerer Zeit treue Dienste geleistet nach seinem 
Vermögen.



ANALEKTEN.

1 . 

Noch einmal 
„Die Handschriften der Imitatio Christi 

und die Autorschaft des Thomas“.
E i n e  E n t g e g n u n g

von

Dr. Gottfried Kentenich in T r ie r .

Die von Pohl in Nr. 7 und 8 des Korrespondenzblattes der 
Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst (Jahrg. XXI, 
Sp. 108 ff.) angekündigte Abhandlung über die Resultate einer 
von mir in dieser Zeitschrift (Bd. XXIII, Heft 1, S. 18 ff.) ver
öffentlichten Abhandlung über die Handschriften der Nachfolge 
Christi ist erschienen.

Meine Ausführungen a. a. 0. stützten sich auf drei im Jahre 
1898 erschienene Werke Puyols, einmal auf seine Textausgabe 
der Imitatio, dann seine Paleographie classement gönealogique du 
livre de i. Chr. und schliefslich auf seine Yariantes du livre de 
i. Chr. In diesen drei Werken ist die mühevolle Arbeit langer 
Jahre niedergelegt. Von den ca. 500 erhaltenen Handschriften 
der Imitatio beschreibt Puyol 348, von 57 gibt er in seiner ad- 
notatio critica die Varianten, und zwar doch wohl nur von diesen 
57, weil die weiteren Handschriften, die er verglich, ihm keine 
Textesrezension zu bieten schienen, die nicht schon in der einen 
oder anderen der benutzten 57 Handschriften vorlag.

Dafs bei einer Vergleichung von so viel Handschriften Ver
sehen untergelaufen sind, entspricht den Grenzen, die menschlicher 
Arbeit bei grofsen Gesamtleistungen nun einmal gestellt sind. 
Wer Puyols umfangreiche Arbeit vor sich sieht, der wird zunächst



V e r t r a u e n  haben, und wird es auch danu noch haben, wenn 
es m i n u t i ö s e r  K l e i n a r b e i t 1 gelingen sollte, nachzuweisen, 
dafs die Angaben Puyols bezüglich der Varianten hier und da 
unrichtig sind.

Die drei eben angeführten Werke Puyols bringen einen e i g e n 
a r t i g e n  G e d a n k e n  zur Darstellung, den einem weiteren Kreise 
darzulegen und an einzelnen Beispielen zu erläutern der Zweck meiner 
Abhandlung war.

Pohl fragt, warum ich in meiner Abhandlung nicht auf die 
äufseren Zeugnisse für die Autorschaft des Thomas sowie auf den 
Gedankengebalt des Werkes eingegangen sei. Damit verkennt er 
völlig den Charakter meiner Arbeit.

Diese trägt die Überschrift „Di e  H a n d s c h r i f t e n  der Imitatio 
Christi und die Autorschaft des Thomas“. Das heifst mit anderen 
Worten: Welches Resultat ergibt sich aus der Betrachtung der 
H a n d s c h r i f t e n  für die Autorschaft des Thomas? Es leuchtet 
von selber ein, dafs in den Rahmen einer Ausführung, die dieses 
T h e m a  im A u g e  b e h ä l t ,  die von Pohl angedeuteten Fragen 
nicht hineingehören.

Der Gedanke, der die Seele von Puyols Arbeit is t, ist die 
re  e e n s  io des Tmitatiotextes. Ich halte auch heute noch diesen 
Gedanken für den fruchtbarsten, der in der Thomasforschung bis
her zutage gefördert worden ist; mit der Durchführung dieses Ge
dankens in den drei genannten Werken Puyols ist die Thomas
forschung allerdings in ein neues Stadium getreten. Weil ich 
diese Überzeugung damals schon hatte, schrieb ich zwecks Er
läuterung und Verbreitung dieses Gedankens meine Arbeit.

Die ä u f s e r e n  Zeugnisse bezüglich der Autorschaft des Thomas 
w i d e r s p r e c h e n  sich, und über die Auslegung dieser Zeugnisse 
hat sich ein ungeheuerer Wust der w i d e r s p r u c h s v o l l s t e n  
Literatur angehäuft. Wenn heute jemand auf Grund jener Zeug
nisse bewies, dafs Thomas der Autor sei, erschien morgen eine 
Abhandlung, die auf Grund derselben Zeugnisse das Gegenteil 
nachzuweisen suchte.

Nun kommt hinzu, dafs der T e x t  der Imitatio in einer ganzen 
Reihe von Handschriften überliefert ist, die so e r h e b l i c h ,  wie 
sich unten an einigen Beispielen zeigen soll, voneinander ab
weichen, dafs man ganze K l a s s e n  von Handschriften bezw. R e 
z e n s i o n e n  des Textes unterscheiden kann.

Unter einer dieser Handschriften, die deutlich zu einer Hand

KENTENICH, HANDSCHRIFTEN DER IMITATIO CHRISTI. 595

1) Die irrigen Angaben bezüglich der Lesarten, welche sich in 
meiner Arbeit, wie Pohl S. 330ff. zeigt, finden, gehen auf Puyols ad- 
notatio critica zurück; sie sind nicht etwa, wie es nach Pohls Ausfüh
rungen scheinen könnte, das Ergebnis unaufmerksamer Lektüre dieser 
adnotatio meinerseits.
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schriftenklasse gehört, die eine bestimmte Textesrezension darstellt, 
nennt sich Thomas von Kempen als Schreiber. Jene T e x t e s  - 
r e z e n s i o n  nun der Handschriftenklasse, zu d e r  d ie  v o n  
T h o m a s  von Kempen g e s c h r i e b e n e  H a n d s c h r i f t  g e 
h ö r t  —  Puyol nennt sie s — , s t e l l t  s i c h  k l a r  u n d  d e u t 
l i c h  g e g e n ü b e r  e i n e r  a n d e r e n  T e x t e s r e z e n s i o n ,  d i e  
i n  d e n  i t a l i s c h e n  C o d i c e s  v o r l i e g t ,  w e l c h e  P u y o l  
u n t e r  de n  B u c h s t a b e n  a,  b und c z u s a m m e n f a f s t ,  als 
w e i t l ä u f i g e r e  Fassung dar. Das wird namentlich dem auf 
Schritt und Tritt deutlich werden, der neben einen Abdruck der 
Handschrift des Thomas immer in der adnotatio critica den Text 
des C a v e n s i s  —  Puyol nennt ihn b2 —  verfolgt.

Da erscheint doch Puyols Gedanke, durch eine r e c e n s i o  des 
Imitatiotextes der Lösung der immer wieder aufgerollten Streit
frage nahezukommen, als ein ebenso n a h e l i e g e n d e r  wie l i ch t e r ,  
b e f r e i e n d e r  Gedanke. Ergibt sich nämlich bei eingehender 
Prüfung, dafs die kürzere Passung jener italischen Codices die 
o r i g i n a l e  ist, so werden wir doch zu der Annahme Puyols hin
gedrängt, dafs die Thomashandschrift nichts ist als die Abschrift 
eines erweiterten Textes der Imitatio Christi eines unbekannten 
Verfasssers, und dafs alle die recht hatten „ die im Laufe der 
Jahrhunderte die Autorschaft des Thomas bestritten.

Welcher Gesichtspunkt wird nun wohl mafsgebend sein für die 
Beurteilung, ob die kürzere oder weitere Fassung eines Textes die 
originale ist?

Ich denke dieser: Wenn die Gedanken, welche die Erweiterung 
des kürzeren Textes darstellen, sich in die Gedankenfolge dieses 
kürzeren Textes nicht zwanglos einreihen, diese vielmehr stören 
oder gar zerstören, so müssen wir doch annehmen, dafs sie das 
Werk eines I n t e r p o l a t o r s ,  nicht aber die Arbeit des ursprüng
lichen Verfassers des Textes sind, dafs diese vielmehr im kürzeren 
Texte vorliegt.

Wie nun die angeführten Itali Puyols (a, b, c) durch das 
ganze Werk hindurch um eine Eeihe einzelner W o r t e  ä r m e r  
sind —  das gilt namentlich, wie schon Denifle gesehen hat, für 
b2 oder den Cavensis —  als die Textesrezension, welche die Gruppe 
s darstellt, zu der auch der Thomasautograph gehört, so bieten 
sie auch g a n z e  G e d a n k e n  w e n i g e r  als jene Textesrezension.

Es galt also zu prüfen, ob jene Gedanken, die in der Textes
rezension, zu der der Thomasautograph gehört, ein Plus bilden, 
den kürzeren Gedankengang, der in den angeführten Itali vorliegt, 
stören oder zerstören. Stellte sich das auch für nur e i n e  Stelle 
heraus, so war der Nachweis geliefert, dafs der k ü r z e r e  Text 
jener Itali der o r i g i n a l e r e  sei, und nicht der des Thomas- 
autographs.



Ich  hatte  nun m ehrere derartige S tellen  untersucht und war 
zu dem E esu lta t gekom m en, dafs in den Ita li der originalere T ext 
vorliege. A uf diese m eine Prüfung des G edankenzusam m enhanges 
jener S tellen  is t  Pohl n ich t n ä h e r  e ingegangen . Der W ichtigkeit 
der Sache w egen se i es mir g esta ttet, dies für ein ige S tellen  noch  
einm al zu tun.

D ie sechs ersten K apitel des ersten B uches der Im itatio  stehen  
insow eit in einem  inneren Zusammenhang, a ls sich klar und deut
l ic h , w ie ein roter F a d en , durch sie der K am pf gegen  ein g e 
w isses Lebensideal hindurchzieht. E s ist dies ein  w i s s e n s s t o l z e s  
G e l e h r t e n t u m .  Ihm  gegenüber betont der V erfasser ein d e 
m ü t i g e s  V e r z i c h t e n  auf das Ergründen der ä u f s e r e n  D inge  
und den Ruhm , der dadurch erworben w ird, sowie d e m ü t i g e  
S e l b s t e r k e n n t n i s ,  die zu reinem  H andeln führt.

D er E rläuterung dieses Gedankens dient auch der Schlufs des 
dritten K apitels. Er lau tet in der Ü bersetzung W ebers (Saar
louis 1 9 0 1 )  a lso:

„S a g e  m ir , wo sind je tz t a lle jen e  H erren und M eister, die 
du gekannt hast, da sie  noch lebten und in der W i s s e n s c h a f t  
g l ä n z t e n ?  Ihre Stelle  haben nun andere eingenom m en, und ich  
w eifs n ich t, ob diese sich ihrer erinnern. Solange sie lebten , 
s c h i e n e n  s i e  e t w a s  z u  s e i n ,  und je tz t redet man nicht mehr 
von ihnen.

0  wie schn ell geht die H e r r l i c h k e i t  der W e l t  vorüber! 
W enn nur ihr L e b e n s w a n d e l  ihrer W i s s e n s c h a f t  ent
sprochen hätte, hätten sie  m it N utzen studiert nnd gelesen .

W ie v iele  gehen in der W elt durch e i t l e s  W issen zugrunde, 
während sie  es versäum en, Gott zu dienen! Und w eil sie  lieber  
g r o f s  als d e m ü t i g  se in  w o llen , werden sie e i t e l  in ihren  
Gedanken.

I . W ahrhaft g r o f s  ist, der grofse L i e b e  hat.
II. W ahrhaft g r o f s  is t  der, welcher k l e i n  ist in seinen  

A ugen und den G i p f e l  d e r  E h r e  für nichts hält.
III. W ahrhaft k l u g  is t  d er , w elcher a lles Irdische als 

A uskehricht ansieht, um Christum zu gew innen.
IV . W ahrhaft g e l e h r t  is t  der, w elcher den W illen  Gottes 

tu t und den E igenw illen  aufgibt.“
Vom G e l e h r t e n  g eh t die ganze G edankenfolge aus und zum 

G e l e h r t e n  kehrt sie  zurück.
Bekäm pft wird in  dem T ext, wie gesagt, ein w i s s e n s s t o l z e s  

G e l e h r t e n t u m .  W as is t  der Ursprung des Irregehens dieser  
M änner? Sie kennen keine D e m u t ;  sie  w ollen  lieber g r o f s  
als dem ütig sein . Der B egriff D e m u t  b ildet klar und deutlich  
die P ointe der S te lle :  „w eil sie  lieber g r o f s  a l s  d e m ü t i g  sein  
w ollen , werden sie  e ite l in ihren G edanken“ .
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Daran knüpft vortrefflich an: „W ahrhaft grofs is t  der, w elcher  
k l e i n  is t  in  seinen  A u g en “, d. h. d e m ü t i g .

D ie Sentenz „W ahrhaft grofs is t  d er , welcher grofse Liebe  
h a t“ is t  in dem G e d a n k e n z u s a m m e n h a n g  durchaus s t ö r e n d .  
Dam it das klar erkannt w erde, sei es g e sta tte t , den T ext noch  
einm al unter W eglassun g jener Sentenz vorzufiihren.

„ W ie  v iele  gehen in der W elt durch e i t l e s  W i s s e n  zu
grunde, während sie  es versäum en, Gott zu dienen! Und weil sie  
lieber g r o f s  a ls dem ütig sein w ollen , werden sie  e i t e l  in ihren  
G edanken. W ahrhaft g r o f s  is t  der, w elcher k l e i n  is t  in seinen  
A ugen und den Gipfel der Ehre für n ichts ach te t.“

Daran schliefsen  sich noch die Sentenzen: „W ahrhaft k l u g  
is t  der, w elcher a lles Irdische als A uskehricht ansieht, um Christum  
zu gew innen. W ahrhaft g e l e h r t  ist d er , w elcher den W illen  
Gottes tu t und den E igenw illen  aufgibt.“

M it d r e i  Senten zen , deren W ucht durch die A naphora, die 
in „W ahrhaft“ lieg t, gehoben wird, sch liefst das K apitel k r a f t 
v o l l  ab.

Ich  sehe davon a b , dafs das G ew ichtvolle , das darin lieg t,  
dafs auf „ V ere“ jedesm al ein n e u e r  B egriff fo lgt (m agnus, pru- 
d en s , d octu s, und n icht m a g n u s ,  m a g n u s ,  prudens, doctus), 
zerstört wird durch die W i e d e r h o l u n g  des „ g r o fs“ ; das lieg t  
mehr auf dem G ebiete feineren E m pfindens, aber n icht auf dem  
Gebiete des Em pfindens, sondern dem klaren D e n k e n s  lieg t die 
B eurteilung, ob n ich t durch die Sentenz „W ahrhaft grofs is t  der, 
der grofse Liebe h a t“, die K onsequenz der Gedankenfolge z e r 
s t ö r t  wird.

D a s  i s t  z w e i f e l l o s .
Und nun f e h l t  diese Sentenz in den genannten ita lischen  

H andschriften, die, wie gesagt, eine kürzere F assung haben.
Jene  Sentenz, welche die streng logische G edankenfolge z e r 

s t ö r t ,  s t e h t  aber in der H andschrift, die Thomas schrieb —  
und der T ext des Thomas so ll der o r i g i n a l e  und Thomas der 
V e r f a s s e r  se in !

P ohl bringt es tatsäch lich  fertig , die weitläufigere F assung  
der Thom ashandschrift für o r i g i n a l  zu erklären. Durch Z u 
f a l l  se i das A uge des Schreibers der Vorlage jener ita lischen  
Codices (a— b) von dem ersten , „W ahrhaft g r o fs“ zu dem zw eiten  
abgeirrt, und darum fehle in jenen ita lischen  Codices die Sentenz  
„ W a h rh aft grofs is t  der, der grofse Liebe h a t“ .

W underbar, w ie jener Z u f a l l  der l o g i s c h e n  K o n s e q u e n z  
des T extes entgegenkom m t! Ein W under hat das A uge jen es  
Schreibers im D ien ste  der Logik g e le ite t.

Ich komme zu einer anderen von m ir behandelten  Stelle .
Im  1 5 . K apitel des ersten  Buches he ifst es (vg l. W eber a. a.



0 .,  S. 3 6 ) :  „O hne L i e b e  hat das äufserliche W erk keinen W ert. 
W as aber aus L i e b e  gesch ieh t, m ag es auch noch so k l e i n  und 
unansehnlich sein, bringt reich liche Frucht. Denn Gott w ägt eine  
H andlung m ehr nach der M e i n u n g  ab, in welcher sie  gesch ieh t, 
als nach der G r ö f s e  des verrichteten W erkes.

V iel tut, wer v ie l liebt.
V i e l  t u t , der etw as in der r e c h t e n  W e i s e  tu t; in der  

r e c h t e n  W e i s e 1 tu t d er , der sich bei seinem  Tun mehr nach  
dem a l l g e m e i n e n  N utzen als nach dem e i g e n e n  W i l l e n  
richtet. Oft erscheint etwas L i e b e  zu sein , und ist doch mehr 
S i n n l i c h k e i t ,  weil natürliche Zuneigung, E igenw ille , Hoffnung 
auf V ergeltung und H ang zur B equem lichkeit nur se lten  ohne E in
flufs auf unsere H andlungen sind .“

A bgekürzt is t  der G edankengang folgender: D er W ert der 
W erke des M enschen lieg t n icht in diesen se lb st , n icht etwa in 
ihrer äufseren Gröfse, sondern in der M e i n u n g  des H andelnden. 
V i e l  tut, der in der rechten W e i s e  ein W erk verrichtet. D ie  
r e c h t e  W e i s e  ist die L i e b e .

W er den Text aufmerksam liest, nam entlich derjenige, der ihn 
m it Aufm erksam keit l a u t  l ie s t ,  wird unfehlbar A nstofs nehmen 
an der W iederholung des „ V ie l“ .

Man lese  nun einm al für sich folgenden A b s c h n i t t  des T e x tes:
I. V i e l  tut, der etw as in der r e c h t e n  W e i s e  tut.

II. In der r e c h t e n  W e i s e  tu t der, der sich  bei seinem  
Tun mehr nach dem a l l g e m e i n e n  N u tzen , als nach  
dem eigenen W illen r ich tet (der also L iebe hat). Oft 
erscheint etw as Liebe usw.

Der Gedaukenzusam m enhang ist  ganz vortrefflich .
I  is t  ein ganz a llgem einer Gedanke. G enerell und a b s t r a k t  

gefärbt ist nam entlich der Ausdruck „ in  der rechten W eise tu n “. 
Dieser bekommt in der folgenden Sentenz II  k o n k r e t e r e  Fassung. 
Die rechte W eise wird näher bestim m t. Die rechte W eise ist  
die L i e b e .

W as das gedankenhafte E lem ent der S telle  angeht, haben wir 
einen natürlichen F ortschritt vom Abstrakteren zum K onkreteren. 
W as ihr r h e t o r i s c h e s  P a t h o s  angeht, lieg t in diesem  Fort
schritt fühlbar eine K l i m a x .  A u f „V iel “ antw ortet „rechte W eise“ , 
an rechte W eise knüpft steigernd an „allgem ein er N u tzen “ . Ruhe 
wird erreicht m it der klaren Prägung des Begriffs L iebe. „O ft 
scheint etwas , L iebe4 zu sein usw .“

Der V erfasser hat deutlich eine gew isse S p a n n u n g  im Leser  
erwecken w ollen , w ie Schlag auf Schlag folgen die Sentenzen auf
einander.
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D iese  Spannung verliert an Kraft, ja  wird fast aufgehoben da
durch, dafs die Sentenz „Viel tut, der v iel lie b t“ vorangeht.

W ir nahm en beim lauten L esen A nstofs an der W iederholung  
des „ V ie l“ . W ir kennen nun den Störenfried.

Scheidet man die zw eite Sentenz „ V i e l  tut, der in  der rechten  
W e i s e  tu t“ aus, so wird die schöne G edankenfolge, die wir ent
w ickelten, zerstört; scheidet man die erste Sentenz, die m it „ V ie l“ 
b eg in n t, a u s , so erhält die Gedankenfolge die eigenartige K raft 
und Spannung, von der ich sprach, und der A nstofs, der sich beim  
Lesen erg ib t, is t  bese itig t —  und was die H auptsache i s t ,  e s  
e r s c h e i n t  e i n T e x t  v o n  w u n d e r  b a r e r  E i n f a c h h e i t  u n d  
S c h ö n h e i t .

Zwecks Prüfung sei es gesta ttet, den T ext noch einm al unter 
W eglassung der beanstandeten Sentenz zu geben:

„O hne L i e b e  hat das äufserliche W erk keinen W ert. W as 
aber aus L i e b e  gesch ieh t, m ag es auch noch so k lein  und un
ansehnlich  s e in ,  bringt reich liche Frucht. D enn Gott w ägt die 
H andlung m ehr nach der M e i n u n g  ab, in  w elcher sie  gesch ieh t, 
als nach der G r ö f s e  des verrichteten W erkes. V i e l  tut, wer etw as  
in der r e c h t e n  W e i s e  tut. In der rechten W e i s e  t u t , der 
sich  bei seinem  Tun mehr nach dem allgem einen N utzen als nach  
dem eigenen  W illen  richtet. Oft scheint etw as L i e b e  zu sein  
und ist doch mehr Sinnlichkeit usw.“

Ich  b itte nun noch einm al beide Fassungen l a u t  zu lesen , 
zunächst die kürzere, dann die längere; es k a n n  nicht zw eifelhaft 
sein , w elche von beiden einen originaleren Eindruck macht.

B is zu dem W orte „ v ie l“ haben wir in dem kürzeren T ext 
eine in sich gesch lossene Gedankenfolge. Sie geh t von dem B e
griff „ L ieb e “ aus. —  M it „ v i e l“ beginnt eine neue in sich  ge
schlossene G edankenfolge, der die eben gerühm te Spannung eigen  
ist. Sie erreicht ihre H öhe, wo sie  zu dem Begriff, von dem der 
Verfasser in der e r s t e n  Gedankeufolge ausging, zurückkehrt, mit 
dem W orte „ L ieb e“. So is t  die Gedankenfolge des Ganzen auf 
das schönste geschlossen , einfach, schlicht, schön und stark.

W as aufmerksame Lektüre des d e u t s c h e n  T extes nahelegt, 
das bestätig t sich, wenn wir in die adnotatio critica hineinsehen.

D ie Sentenz „V iel tut, der v iel lie b t“ feh lt im besten Ita lus, 
dem Cavensis, d e m s e l b e n  Kodex, in welchem  auch die Sentenz  
„wahrhaft grofs i s t ,  der grofse Liebe h a t“ fe h lt , der, w ie sein  
Ü bereinstim m en m it den anderen guten Ita li bezüglich des F eh lens  
dieser l e t z t e r e n  Sentenz sow ie des F eh lens einzelner W orte 
bew eist, m it diesen auf einen gem einsam en A r c h e t y p u s  zurück
geht, dessen B ild  er am getreuesten  widergibt, während die anderen  
hier und da ein Apographon dieses A rchetypus m it einer anderen  
Rezension kontam inieren.
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W as sagt nun P ohl?
Auch hier, in der eben behandelten Stelle , ist durch Z u f a l l  

das A uge des Schreibers von dem ersten „ V ie l“ zum zw eiten „ V ie l“ 
abgeirrt. Darum feh lt die Sentenz.

Und ich sage w ieder: W underbar, wie jener Z u f a l l  der lo 
gischen  K onsequenz des T e x te s , seiner K larheit und seinem  g e 
ordneten Aufbau entgegenkom m t.

Zum Überflufs se i es gesta ttet, die weitläufigere F assu ng des  
Thom asautographs und seiner Sippe und die kürzere F assung der 
Ita li im U r t e x t  nebeneinanderzustellen:

Thom asautograph. Itali.

Sine caritate opus externum  Sine caritate opus externum  
nihil prodest; quidquid autem ex n ih il prodest; quidquid autem
caritate agitur, quantumcumque ex caritate agitur, quantum cum -
etiam  parvum sit et despectum , que parvum sit e t despectum ,
totuin efficiturfruetuosum . M agis totum  efficitur fructuosum . M agis
siquidem  deus pensat, e x  q u a n -  siquidem  deus pensat, e x  q u a n 
t o  quis agit, quam o p u s  q u o d  t o  quis a g it, quam q u a n t u m
facit. M ultum facit, qui multum quis facit. M u l t u m  fa c it qui
diligit. Multum facit, qui rem rem b e n e  facit. B ene facit,
bene facit. Bene facit, qui com- qui com m unitati m ag is, quam
m unitati m agis, quam suae vo- suae voluntati servit. Saepe
luntati servit. Saepo videtur videtur esse  caritas et est m agis
esse  caritas et est m agis car- carnalitas etc. 
nalitas etc.

Ich  glaube n icht zu v iel zu sa g e n , wenn ich sa g e , dafs die
O r i g i n a l i t ä t  d e r  I t a l i  m it den Händen zu greifen  ist.

A bgesehen nun davon, dafs die störende Sentenz des Thom as
autographs „M ultum  fa c it , qui m ultum d ilig it“ in  den ersten
Ita li (b2 , c2) fehlt, b ieten  diese für „quam  opus quod fa c it“ das
einfache „quam  quantum quis fa c it“ .

Es steh t in grofser Sch lich theit dem „ e x  quanto“ gegenüber, 
und wir sehen , w ie in den I t a l i  die beiden oben angedeuteten  
Gedaukenfolgen auf das schönste m iteinander verknüpft sin d , in
dem „m u ltu m “ an „qu antu m “ anknüpft- Und obschon die Sen
tenz Gregors, auf w elche die W orte „m agis siquidem  deus pensat, 
ex quanto quis agit, quam quantum fa c it“ anspielen , lau tet: Cor, 
non substantiam  Dom inus p en sat, nec q u a n t u m  sed ex quanto 
proferatur, und v ielleich t der V e r f a s s e r  der Im itatio an einer  
anderen Stelle  der Im itatio in B eziehung auf dieselbe Sentenz  
nicht „qu antu m “ geändert h a t, sondern „ e x  quanto“ durch e x  
q u a n t a  virtute ersetzt hat, erklärt P ohl den T ext des Thom as
autographs, der „opus quod fa c it“ für „quantum  fa c it“ b ietet, 
für den originalen!
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Der Schreiber des A rchetypus der besten  Ita li hat sich an 
die Sentenz Gregors erinnert und das ungenaue Zitat des Thomas 
berichtigt. D ieser Schreiber des A rchetypus 1 der besten  Ita li 
(a— b) oder d i e Schreiber, die an seiner E ntstehung bete ilig t sind, 
waren in der Tat kom ische Käuze.

Einmal denken sie  besser als der Autor, wenn sie  aber einm al 
von einem  W ort zu einem anderen gleichlautenden im K ontext 
a b  i r r e n ,  oder, um einen L ieblingsausdruck P ohls zu gebrauchen, 
„ d u s e l n “, dann m achen sie es se lb st im „ D u s e l “ besser als der 
Autor.

Ich  kann hier unm öglich meine ganze A bhandlung w iederholen. 
E s sei mir g e sta tte t , nur auf e i n s  in aller Kürze noch einm al 
einzugehen.

Durch die E rkenntn is, dafs die g r ö f s e r e n  Lücken in den  
besten  Ita li, d. h. das F eh len  ganzer G e d a n k e n ,  auf gröfserer  
O r i g i n a l i t ä t  beruht, is t  uns auch der richtige G esichtspunkt 
für die B eurteilung aller der k l e i n e r e n  Lücken ebenjener  
H andschriften , näm lich das F eh len  einer ganzen Reihe einzelner  
W o r t e ,  gegeben . E s leu ch tet doch ein, dafs diese E rscheinung  
nach A n a l o g i e  jener beurteilt werden mufs. Es handelt sich  
auch hier n icht um z u f ä l l i g e s  A usfallen  oder Kürzung, sondern  
um einen originaleren Text.

In W irklichkeit verläuft ja  die Erkenntnis um gekehrt. Man 
beobachtet das Fehlen einzelner W orte in den Ita li, erkennt diese  
als überflüssig, kann freilich  n icht strikt bew eisen, dafs sie  feh len  
m ü s s e n ,  wohl aber, dafs sie  feh len  k ö n n e n ,  und kommt so zur 
V e r m u t u n g ,  dafs in dem kürzeren der originalere T ext vor
liege . D iese Verm utung erw eist sich dann gegenüber den g r ö f s e r e n  
Lücken in eben jenen  I ta l i ,  gegenüber dem F eh len  ganzer Ge
danken in  ihnen, die im w eitläufigeren T ext die G e d a n k e n f o l g e  
stören, als Erkenntnis der W ahrheit.

B eide E rscheinungen ergänzen und stützen sich gegenseitig .
Doch w ir sind auf den A nalogieschlufs allein  n icht angew iesen. 

W ir halten das F eh len  e ines einzelnen W ortes in  den besten Ita li  
für O riginalität. Dann mufs das W ort in den Codices, in denen  
es erscheint, i n t e r p o l i e r t  sein. E s wäre nun wunderbar, wenn  
nicht in einer Reihe von F ällen  bei der grofsen F ülle  der Codices a lle  
jene äufseren Indizien, an denen wir eine Interpolation  erkennen, 
bei jenem  W orte in der handschriftlichen Überlieferung hervorträten.

E ine Interpolation kennzeichnet sich  dadurch am deutlichsten , 
dafs ein  W ort, das überflüssig ist, in den einen H andschriften hier,

1) Wenn Pohl das nicht für den Archetypus gelten lassen will, 
mufs er es jedenfalls für den Cavensis gelten lassen , in welchem beide 
Sentenzen fehlen.
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in anderen dort eingeschoben ist. Das hat seinen Grund darin, 
dafs das W ort ursprünglich in der A bschrift eines originaleren  
T extes ü b e r geschrieben oder am Rande beigeschrieben war. A ls  
«in w eiteres Indizium kommt manchmal hinzu, dafs das über
geschriebene W ort das darunterstehende verdrängt.

D iese Indizien einer Interpolation beobachten wir nun in den 
Codices, die einzelne W orte mehr als die besten  Ita li bieten , bei 
e b e n d i e s e n  W orten in einer Reihe von Fällen , und so bestätig t 
dieser Indizienbew eis unsereren A nalogieschlufs.

A us der F ülle  der B eisp iele  führe ich e i n s  an:
I  1, 1 0  lautet in der V ulgata und im Thom asautograph: Si 

scires totam Bibli:im et omnium Philosophorum  dicta exterius, 
■quid totum  prodesset sine caritate D ei et gratia?

In den besten Ita li fehlt „ D e i“. Nun lie st  eine H andschriften- 
grnppe „sin e  caritate et dei g ra tia “, wieder andere Codices haben  
„ sin e  caritate et gratia D e i“.

Die verschiedene Stellung von D ei bew eist, dafs das, was wir 
auf Grund der A n a l o g i e  für das F eh len  einzelner W orte aus 
dem F eh len  ganzer Gedanken für die Ita li ersch lossen haben, 
r ich tig  ist; wir haben es in der weitläufigeren F assung m it I n t e r 
p o l a t i o n e n  zu tun.

W as die w issenschaftliche W elt von Pohl zu erwarten hat, 
m ögen seine eigenen W orte beweisen (vgl. a. a. 0 .  S. 3 1 9 , A. 6 ):  
„F ür m ich , der Thomas für den Verfasser der Im itatio und s2 
(das is t  der Thom asautograph) für die ursprüngliche H andschrift 
h ä l t ,  und deshalb nach ihr in seiner d e m n ä c h s t i g e n  neuen  
kritischen Ausgabe der opera omnia desselben den T ext der Im i
tatio zu gesta lten  gedenkt, hat ü b r i g e n s  die F r a g e  nach der 
K l a s s i f i z i e r u n g  d e r  H a n d s c h r i f t e n  keine a k t u e l l e  
k r i t i s c h e  Bedeutung, sondern nur ein a llgem eines w issenschaft
liches In teresse .“

S a p i e n t i  s a t !

N a c h t r a g .

D ie Entstehung der T hom aslegende.
Schon früh hat der Im itatiotext d i c h t e r i s c h e  Versuche her

ausgefordert. Eine Zusam m enstellung g ib t Ludwig Rosenthal, Ka
ta log  Nr. 8 1 :  Im itatio Christi. So ist schon im Jahre 1 5 1 0  von 
Johan nes Knoblouch in Strafsburg ein L ibellus m e t r i c u s  (!) de 
contem ptu mundi gedruckt worden. N ach der Erklärung des 
O berlehrers Bohn (Trier), eines der besten lebenden K enner dieser  
D inge, haben die im Thom asautograph erscheinenden Circnmflexus 
«levatus etc. nichts m it M e t r i k  oder Rhythm ik zu tun. Nun  
heifst es aber bei Adrian de B ut (1 4 5 9 ) :  „ H o c  anno frater Thomas 
de Kempis de Monte Sanctae A gnetis, professor ordinis regularium  

Zeitechr. f. K.-G XXIV, 4. 4 0
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Canonicorum , m ultos scriptis su is divu lgatis aedificat: H ic vitam  
sanctae L idw igis descripsit et quoddam volum en m e t r i c e  super  
illu d , Qui sequitur m eV ‘ F o lg t , dafs Thomas V e r s e  über den 
Im itatiotext gem acht hat, die bekannt waren. Von diesem  dich
terischen  Versuche aus ist infolge m ifsverstandener Erwähnung  
derselben die L egende von der Autorschaft des Thomas entstanden. 
(Über Adrian de B u t, Cruise in der Augustnum m er der P recis  
historiques, B rüssel 1 8 8 9  )

Trier. Dr. K entenich .

2 .

Zur Biographie des Efslinger Reformators 
Jakob Otter.

Von

Gustav Bossert.

A us A nlafs der Bearbeitung des A rtikels „ O tte r “ für die P ro
testantische Realenzyklopädie war ich genötig t, die bisherigen Angaben  
nachzuprüfen. Da ergab sich denn bald, dafs die bisherige A n
nahm e, der am 2 4 . Jun i 1 5 2 4  aus K enzingen vertriebene und 
bald darauf nach N eckarsteinach berufene P red iger Jakob Otter, 
dessen  Fam ilie aus U denheim  (P hilippsburg) stam m t, se i Ende  
Februar oder A nfang März 1 5 2 7  . vom Kurfürsten Ludw ig aus 
N eckarsteinach verjagt worden, gänzlich unhaltbar ist.

D ie einzige Q uelle, auf welcher d ieses Datum beruht, is t  das 
treffliche W erk von Hartm ann und J äger: Johann Brenz (H am burg  
1 8 4 0 ) ,  I , 1 8 3  ff., in welchem  Briefe von H ans Landschad und Brenz 
verw ertet sind. L eider geben die V erfasser den Standort ihrer 
Q uellen nicht an, so dafs eine Nachprüfung bis je tz t unm öglich ist. 
A us dem ebengenannten W erk hat V ierordt in seiner G eschichte  
der Reform ation im Grofsherzogtum Baden I, 2 3 8  geschöpft, und 
in seinen  G eleisen bew egen sich  auch der scharfsinn ige Keim (E fsl. 
R ef.-B lätter, S. 8 6 )  und der fleifsige H istoriker K enzingens, Susann, 
in seinem  Jak . O tter (1 8 9 3 ) .

Schneider in dem A rtikel H ans Landschad von Steinach, A ll
gem eine D eutsche B iographie, hat die Schw ierigkeit wohl erkannt, 
w elche das Jahr 1 5 2 7  bereitet, aber keinen A usw eg gefunden.
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Stellen  wir zunächst die Bedenken, welche die bisherige Datierung  
von Otters Scheiden hervorruft, zusammen.

Am M ittwoch nach M ichaelis, den 2. Oktober 1 5 2 7 , unterzeichnet 
Otter die Urkunde des R itters H ans Landschad über die Ver
wendung der E inkünfte der geistlichen  Pfründen für die Besoldung  
des Pfarrers und des Diakonus und für Arme im gem einen K asten  
und nennt sich dabei „d ieser Zeit Pastor zu S te in ach “ (Schneider  
a. a. O.)- 1 5 2 8  widm et er H ans Landschad und dessen Gemahlin, 
seinen  Söhnen und deren Frauen seine am 1 7 . März im Druck  
vollendete Schrift „C hristlich leben | vnd sterben |.  W ie sich  des 
H errn nachtm als | zu brauchen, m it gew isser Con | scienz | vü  
frid, sonder ein iche Spaltung der schrifft. Jac. Other. M. D. XX  
viij. Gedruckt zu Strafsburg durch Balthassar B eck am H olz
markt.“ und nennt sich  hier Prediger zu Steinach. Ebenso läfst 
uns eine bald darauf erschienene w eitere in N eckarsteinach en t
standene Schrift Otters ihn in voller W irksam keit daselbst er
kennen. E s ist „D as erst Buch Mosi | gepredigt durch Jacob Otthern | 
zu S teynach , vnd von ihm | se lb st den ein feltige  zü  g u t  | in ein  
kurtze Summ | verfasset, darinn man grünt (lieh  f i n | det  den g a n || 
tzen handel vnsers || heyls vnnd se ligk eyt. | Getruckt zu H agenaw  
bey W ilhelm  Seltz im A prillen  des Jahrs M. D. XX viij.“ D ie Lage 
der D inge is t  aus diesen beiden Schriften leich t zu erkennen. In  
der ersten sehen wir, wie Hans Landschad sich ernstlich gegen  
die Verleum dungen der Gegner der neuen Lehre verteid igte. 
W ir lernen je tz t den Zweck der Urkunde vom 2. Oktober 1 5 2 7  
verstehen. Denn Otter sa g t , H ans Landschad habe m it den ver
kauften K irchenzieraten den gem einen K asten zur E rhaltung der 
Arm en ausgestattet, wie denn das B rief und S iegel öffentlich be
zeu gen , den Lästerm äulern auch A ntw ort worden, die ihn in diesem  
H andel in v iel W eg auch vor seinem  gnädigsten  Fürsten und 
H errn verunglim pft, als so llte  er solche Zierde und Geld zu seinem  
und seiner K inder Uberflufs, P racht und N utzen gebraucht haben, 
dafs U nw ert der W elt w egen G ottes W ort über ihn gekom m en. 
Er befleifse sich auch, seine Kinder und Verw andten, seine U nter
tanen und die Um wohner anzuhalten und zu erm ahnen, dafs gegen  
alle  Obrigkeit Gehorsam g e le istet werde, auch wenn die O brigkeit 
etw as ernsthafter und härter gegen  ihn verfahre, als sie  b illig  
dünke. Man war also in N eckarsteinach auf G ew altm afsregeln von  
seiten  des K urfürsten schon gefafst. Aber Otter schildert des 
R itters F reudigkeit zum Martyrium m it schönen W orten. Denn er 
s a g t , H ans Landschad wolle sein Leben um des W ortes G ottes 
w illen  wagen, denn er spreche: „Ich  hab zum dickermal (oftm als) 
um der W elt w illen  zu gefa llen  Fürsten vnd H errn m ein Leben, 
Ehre und Gut, W eib und K ind gew agt in K riegsläufen und H ändeln, 
warum so llt  ich es n icht thun um G ottes w ille n ? “ Seine Freud igkeit

40*
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begeisterte auch seine Gattin M argarete von F leck en ste in , dafs 
sie  bereit war, „um  des W ortes G ottes w illen zu le id en “ .

W ährend in dem B üchlein vom christlichen Leben und Sterben  
Otters P ersönlichkeit und Lage ganz znrücktritt und sein R itter  
m it seiner Fam ilie im Vordergrund steht, gab Otter die Predigten  
über das erste Buch Mose als eine „ K u n d sch aft“ und urkund
liches Zeugnis se iner L ehre, die er „öffentlich und unverhohlen  
in N eckarsteinach geführt“ hatte. Denn dem allm ächtigen Gott 
gefä llt  es wohl, dafs ihn seine W idersacher in allen W inkeln finden  
so llen  und an keinem Ort unangetastet lassen . Seine Lästerer  
haben ihn w egen seiner P redigten  freventlich und m utw illig  ge
schm äht und vor der W elt bei G läubigen und U ngläubigen v ie l
fä ltig  verunglim pft.

Man s ie h t , die L age Otters ist eine gefährliche. Die D inge  
spitzen sich zu für eine Entscheidung. Aber Otter war dam als 
noch in ungestörter am tlicher W irksam keit. Er g ib t das Büchlein  
als Bew eis seiner Lehre „h ie  zu  S t e i n a c h “ und überschickt es 
der G em einde, w elcher er das erste Buch Mose „ h i e  z u  S t e i n a c h  
nach der Länge gepred igt h a tte “. Er will m it dieser Schrift be
zeugen, dafs, wie er sagt, ich eingedenk sei m einer Kinder, m einer  
Schäflein , m einer H erde, m eines Volks, das mir Gott „ b esa n d erlich “ 
befohlen hat, deren ich  ein A postel, P rediger und H irt von Gott 
zuverordnet gew esen  und 11 o c h b i n ,, Die Brüder und Schw estern  
in der Gemein zu Steinach sind aus Barm herzigkeit G ottes durch 
mich zum Evangelium  berufen und werden n o c h  t ä g l i c h ,  wo 
es die N ot erfordert, darin erzogen , ernährt, erhalten und auf
erb au t“.

Ganz unleugbar ist Otter, als er die beiden Schriften schrieb, 
noch n icht von N eckärsteinach vertrieben gew esen . Aber sollte  
zwischen ihrer N iederschrift und ihrer D rucklegung nicht etw a  
eine längere Zeit liegen  1 ? N ach der bisherigen Annahm e m üfste  
es mehr als ein  Jahr augestanden h ab en , bis sie  das L ich t der 
W elt erblickten. Das ist ganz unm öglich. W äre die V ergew altigung  
des R itters und die V ertreibung seines P redigers schon se it 12  
M onaten geschehen, dann klänge Otters Sprache von seiner Lage  
ganz anders. Dann konnte er keine Schrift ausgehen lassen , die 
ihn noch als in voller  T ätigkeit zu N eckarsteinach darstellte  und 
seine nimmer rastenden Gegner am K öniglichen H of und bei der 
vorderösterreichischen Regierung, die ihn von K enzingen her noch  
fü rch tete , dam it reizen. Schriften mit solchen D arlegungen, die 
der pfälzischen R egierung den ungebeugten Mut ihres V asallen

1) Das scheint Vierordt S. 239 anzunehmen, der nur die Schrift 
vom christlichen Leben und Steiben kannte, aber an dem Datum 1528 
keinen Anstofs nahm.



und seine E n tsch lo ssen h eit, seinen P red iger bis aufs äufserste  
zu schützen, wie das volle B ew ufstsein  von der N ichtberechtigung  
der M achenschaften gegen Otter ku ndtaten , pflegen nicht Monate 
im P u lt zu lie g e n , sondern noch federnafs in den Setzkasten zu 
wandern.

Eine andere Schw ierigkeit für das von Hartmann und Jäger  
angesetzte Datum der K atastrophe in N eckarsteinach im Jahre  
1 5 2 7  erwächst aus der F ra g e , wo denn Otter b lieb , bis er im  
Jahre 1 5 2 9  nach Solothurn kam. Es ist ganz unm öglich , dafs 
ein so begabter und schon durch die E reignisse in K enzingen in  
Strafsburg wohl bekannter Mann zwei lange Jahre hätte harren müssen, 
bis ihn im A pril 1 5 2 9  Capito an Zwingli für die Predigerstolle  
in Solothurn oder die N achfolge Gügis in Memmingen em pfohlen  
hatte. Zwingli ep. 2, 2 8 4 . Sicher hätte Capito auch nicht ver
säum t, Zwingli noch die lange Zeit von Otters Exil zur Berück
sich tigun g vorzuhalten. Wo blieb denn nun Otter, wenn er schon  
1 5 2 7  aus N eckarsteinach weichen mufste und erst 1 5 2 9  in Strafs
burg als F lü ch tling  auftaucht? A uf diese Frage war nirgends 
eine A ntw ort zu finden. N ur Th. Presse! g ib t sie  in seinem  grofsen  
W erk „ Am brosius Blaurers, des schw äbischen Reformators, Leben  
und Schriften“ (Stuttgart 1 8 6 1 )  S. 2 3 5 ,  indem er bei der B e
rufung Otters nach E fslingen  sich den Satz g esta ttet: „E nd lich  
fiel die W ahl auf Jakob Otther aus Lauterburg, der in Solothurn, 
A arau , dann im Jahr 1 5 2 9  bereits in E fslingen gew irkt hatte  
und von letzterer Stadt nach Bern abgegangen w a r“. Man darf 
den Satz nur lesen , um zu sehen, dafs hier keine K larheit herrscht, 
sondern ein ächtes H ysteron-Proteron sich eingedrängt hat.

N ach E fslingen  wurde Otter im April 1 5 3 2  berufen. Er war 
dort ein bisher unbekannter Mann. Für einen A ufenthalt und 
vollends für eine W irksam keit Otters in E fslingen ist P ressel den 
B ew eis schuld ig geblieben. W ahrscheinlich hat P ressel Vierordts 
A ngabe S. 2 4 1 , wonach Otter nach seinem  A bgang aus Steinach  
nach Bern, später nach E fslingen berufen wurde, flüchtig benützt. 
N ach Bern kam Otter jedoch n ich t, sondern durch V erm ittelung  
B erns nach Solothurn und A arau, was Vierordt. noch unbekannt war.

W ir se h e n , es ist schlechthin  un begreiflich , wie Otter von 
seinen Strafsburger Freunden so llte  2 Jahre lang unberücksichtigt 
gelassen  worden sein, wenn er 1 5 2 7  Ende Februar oder A nfang  
März aus N eckarsteinach verjagt worden wäre, was ja  auch seinen  
eigenen A ngaben in seinen Schriften von 1 5 2 8  widerspricht. D agegen  
l ie g t  a lles ganz g la tt und eben, wenn die entscheidende Verhand
lung m it H ans Landschad vor dem H ofgericht erst im Februar 
1 5 2 9  stattfand und 14  Tage nachher die kurfürstlichen W erkzeuge 
in N eckarsteinach einbrachen und Otter vertrieben. W ir verstehen  
es, w ie der kaiserliche Generalorator B althasar Merklin von W ald-
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kirch, der den B isch of von Speier dazu brachte, von seinem  V etter, 
dem Pfalzgrafen Ludwig, die E ntlassung der P rediger von B erg
zabern und K leeburg za fordern auch den K urfürsten von der  
P falz  bei den w iederholten B esprechungen m it ihm se it  dem Tage  
von Schm alkalden am 5. Jun i 1 5 2 8  und den Verhandlungen über 
die W ahl Ferdinands zum K önig bearbeitete, so g u t als den Mark
grafen Philipp von Baden 2, das K apitel in Speier 3 und den Kat 
von S tra fsb u rg 4. K lar enthü llte  er den A ltgläubigen  als das 
Ziel der kaiserlichen P olitik  die A usrottung der neuen Lehre.

W enn man also das E isen schm ieden und aus der W ahl 
F erdinands zum röm ischen K önig für den löcherigen B eutel des 
kurfürstlichen H ofes K apital schlagen w ollte —  und wir w issen jetzt, 
dafs K urfürst Ludw ig seine Stim m e für Ferdinand teuer genug  
verkaufen w ollte — , dann m ufste man sich in G laubenssachen der 
kaiserlichen und österreichischen P olitik  entgegenkom m end beweisen. 
D as konnte n icht einfacher geschehen, als indem man den treuen  
a lten  D iener des pfälzischen H auses W ittelsbacb , H ans Landschad, 
opferte und ihm seinen von Ferdinand und seiner R egierung g e-  
hafsten und insgeheim  gefürchteten P rediger, „ d en  A u frü hrer“ 
von K enzingen, m it G ewalt vertrieb.

Das m ufste vor dem Zusam m entritt des R eichstages geschehen, 
der auf den 2 . Februar ausgeschrieben, aber auf'den 2 1 . Februar  
v erleg t worden war.

Der pfälzische H ofm eister Ludwig von F leck en stein  war auf 
dem Tag des Schw äbischen B undes in Ulm gew esen , auf welchem  
der unter Leonhard E cks Führung neu gekräftigte Mut der katho
lisch en  Stände am 1 5 . Februar ein Opfer heischte , indem er Hans 
K e lle r , den Bürgerm eister von M em m ingen, aus dem Rat des 
Bundes stiefs 5, w eil die Stadt M em m ingen die Reformation durch
geführt hatte.

Schon fand man ein  Bündnis m it Ferdinand im F a ll der Auf
lösun g des Schwäbischen B undes v o r te ilh a ftc. So w eit war die  
pfälzische P olitik  von H essen  und Sachsen abgerückt, so stark  
durch P fa lzgraf F ried rich , den m it der A u ssich t auf die Hand  
der 23jährigen  K önigin -W itw e Marie von Ungarn, der Schw ester  
K arls V. und Ferdinands, kirre gem achten kaiserlichen Kom m issar 7 
auf dem R eich sta g , für Ö sterreich gew onn en , dafs der Kurfürst

1) "Ney, Der Reichstag zu Speier 1529, S. 12. Mitteilungen des 
Hist. Ver. f. d. Pfalz VIII. ZGORh., N. F. XVII, 617. Vgl. ebd. S. 599.

2) N e y  a. a. 0 ., S. 12. ZGORh. a. a. 0 ., S. 442.
3) ZGORh. a. a. 0 ., S. 599. 4) N e y  a. a. 0 ., S. 12.
5) D o b e l ,  Memmingen im Ref.-Zeitalter II, 80. Zu Fleckensteins

Anwesenheit vgl. N e y  a. a. 0 ., S. 22. Er setzt die Ausstofsung Kellers 
auf den 11. Februar.

6) N e y  a. a. 0 ., S. 22. 23. 7) N e y  a. a. 0 ., S. 57.
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seinem  H ofgesinde den B esuch der lutherischen Predigten  auf dem 
R eichstag v e r b o tJ.

W er die Stim m ung am pfälzischen H of im Februar und März 
1 5 2 9  genauer b etra ch te t, der wird zugestehen: diese und keine  
andere Zeit, vollends keine frühere Z e it, m acht es verständlich , 
wie K urfürst Ludwig sich zu dem angesichts der V erdienste, des 
Charakters und des A lters H ans Landschads geradezu em pörenden  
Schritt des gew altsam en Eingriffs in die H errschaftsrechte zu 
N eckarsteinach und der nur durch österreichische M achenschaften  
erklärbaren V ertreibung O tters herbeilassen konnte. Man wird  
nicht zu v iel sa g e n , wenn man diese E ntg le isun g  der P olitik  des 
von den Pfälzern gern m it dem Beinam en des F riedfertigen ge 
ehrten  Kurfürsten m it zu dem Kaufpreis rech n et, w elchen Ludwig  
neben seiner Stimme für Ferdinand für die seinem  H ause sehr 
w e r tv o lle , aber bald w ieder entzogene L andvogtei H agenau an 
den K aiser und an Ö sterreich entrichtete.

1) N e y  a. a. 0 .,  S. 99.

3.

Papst Klemens XII. und die Kirchen 
guter in protestantischen Landen.

Von

Dr. H. Hermelink.

K lem ens X II. is t  in der protestantischen G eschichtschreibung  
dem  U rteil der L ächerlichkeit anheim gefallen m it seinem  „ s e l t 
sam en V ersu ch “ , die P rotestanten  dadurch zur katholischen K irche  
.zurückzuführen, dafs er ihnen den Fortbesitz der se it der Refor
m ation säkularisierten g e istlich en  Güter verh iefs *. E s lä fst sich  
unschw er n a ch w eisen , dafs der Gedanke se lbst keinesw egs dem  
genannten P apste  eigentüm lich i s t , sondern dafs er seine feste  
S te llu n g  in der gesam ten K onvertierungspolitik  der röm ischeu  
K urie innehat, und fern er , dafs die Ausführung des Gedankens

1) Vgl. G. V o i g t - A l b .  H a u c k  in Prot. Realenzyklop. (3. Aufl.)
IV, 152.
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durch K lem ens X II. von den protestantischen Z eitgenossen durchaus1 
nicht überall „nur b e lä ch e lt“ wurde, sondern, dafs w enigstens in  
einem  der betroffenen Territorien direkt politische F olgen  sich  
daran anknüpften.

In d erB u lle„ S ed es apostolica“ 1 beruft sich K lem ens XII. se lb st  
auf ein ige röm ische P äpste, in deren Fufstapfen er hierbei wandele. 
H ier wie in der vorhergehenden Oratio consistorialis 2 w ill er eine  
besondere A nregung zu seinem  V orgehen von dem unm ittelbaren  
A m tsvorgänger K lem ens XI. erhalten haben. W enn sich auch  
nicht direkt K undgebungen früherer Päpste nach dieser R ichtung  
hin namh ift m achen la s s e n , so ersehen wir doch aus röm ischen  
M issionsplänen, dafs m an schon sehr frühe auf katholischer Seite  
in dem Besitz säkularisierter K irchengüter einen H aupth inderungs
grund erblickte für den R ü ck tritt protestantischer Fürsten in den  
Schofs der alten K irche. Das ist sch o n  der F a ll bei den von  
der Kurie zur Gewinnung des K urfürsten A ugust von Sachsen  
angeste llten  Versuchen. In dem Discorso di m onsignor Minuccio 
M innzzi sopra le cose del daea di Sassonia ä 2 5  di Novem bre  
1 5 8 5  3 ist unter den neun angegebenen R atschlägen zur Fortsetzung  
dieser Versuche a ls erstes Erfordernis dies angegeben, dafs man 
dem Kurfürsten die K irchengüter sichern m üsse, die er sich wider
rechtlich  angeeign et h a t, oder dafs man w en igstens die fälligen  
Renten oder den Ersatz der Schäden erlasse. Zugleich wird die 
Hoffnung ausgesprochen, dafs man später dem Ü bergetretenen ja  
le ich t n icht nur den G eist der W ied ererstattu ng, sondern auch  
die N eigu n g  zu neuen Schenkungen aufprägen könne. N ich t so 
bestim m t g e fo rd er t , aber doch als w ünschensw ert angedeutet ist  
eine gew isse  W eitherzigkeit bezüglich der K irchengüter in dem  
m erkwürdigen P lan zur Gewinnung der protestantischen F ürsten  
in D eutsch lan d , w elcher von einem  getreuen W arner dem K ur
fürsten Christian II. von Sachsen ( f  1 6 1 1 )  zugeschickt worden  
sein so ll 4. Darin ist unter anderem  die Rede von dem sichtlichen  
E ntgegenkom m en, w elches H erzog Friedrich von W irtem berg ( 1 5 9 3  
bis 1 6 0 3 )  der katholischen Kirche gegenüber schon geze ig t habe, und

1) 9. Juli 1732. Magnnm bullarium Romanum X X III (1872), S. 414ff.
2) Acta histoiico-ecclesiastica I (2. Teil) 1734, S. 114 ff.
3) Herausgegeben und übersetzt von Gg. M ü l l e r  in den Beiträgen 

zur sächs. Ki/chengescli. X (1895), S. 296 ff
4) Mitgeteilt in „Unschuldige Nachrichten von alten und neuen 

theologischen Sachen“ 1702, S. 5 2 ff. Das , ,Consilium“ soll von einem 
italienischen Jesuiten abgefafst worden sein. Der Kurfürst Christian 
habe das anonyme Papier seinem Hofprediger Polykarp Lyser übergeben 
und aus dessen Nachlafs sei es an den Herausgeber der „Unschuldigen  
Nachrichten“ gekommen. Wir können die äufseren Umstände auf sich 
beruhen lassen. Der Inhalt des Schriftstücks bleibt für unsere Zwecke 
doch verwendbar.
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w elches zu den w eitgehendsten Hoffnungen berechtige. Dann wird 
fortgefahren: E t quam vis bona e cc le s ia stica , quae possidet, ad 
3 0 0  0 0 0  m ilia , videantur retardare eius conversionem , nt retu lit 
illu strissim u s cardinalis Andreas ab A u str ia , Ferdinandi filius, 
qui in eius reditu ex B elg io  penes dictum  principem  hospitatus  
est; nihilom inus excogitanda erit aliqua ratio, qua humanae fragili- 
ta ti consulatur *. In W irtem berg m uffte die Kurie bei ihren  
proselytenm acherischen Versuchen unter allen Um ständen auf das 
reich ausgestattete  und unter besonderer einheitlicher V erw altung  
stehende K irchenverm ögen K ücksicht nehm en. H ier en tgegen 
kommend sich zu verhalten, erforderte das M indestmafs von K lugheit. 
W enn daher K lem ens X I. unter dem 4 . A ugust 1 7 0 8  die W irtem 
berg benachbarten katholischen F ürsten und Bischöfe auffordert, 
den H erzog Eberhard Ludwig in seinen Übertrittsgedanken kräftigst 
zu bestärken und alle etw aigen „ob ices “ aus dem W ege zu räumen 2, 
so kann ein so vorsichtiger B eurteiler, wie der K anzler L e b r e t3, 
auch hierin einen V ersuch des P apstes sehen, nnter Verzicht auf 
die säkularisierten K irchengüter einen protestantischen F ürsten  
heranzulocken.

Ebendieser m it den V erhältnissen in Ita lien  ausgezeichnet 
vertraute 4 K irchenhistoriker bespricht den von K lem ens X II. aus- 
gefülirten Versuch in durchaus ern sth afterW eise  im Zusammenhang 
seines A ufsatzes über „R öm ische P roselyten m ach erei“. Und was 
noch merkwürdiger is t:  Nachdem  die B ulle „S edes aposto lica“ aus
gegeben i s t ,  bitten andere deutsche F ü rsten , wie der Kurfürst 
von der Pfalz Karl P hilipp  ( 1 7 1 6  — 1 7 4 2 )  5 und offenbar auch 
H erzog K arl A lexander von W irtem berg ( 1 7 3 3  — 1 7 3 7 )  ß, dafs 
der P ap st auch in ihrem Lande für den F all des Ü bertritts den 
ungestörten W eiterbesitz der säkularisierten K irchengüter zugestehen  
möge. Papst Clemens X II. geh t darauf ein und wiederholt den 
Inhalt der B ulle Sedes aposto lica , dem pfälzischen Kurfürsten  
gegenüber im positiven Teil m it denselben W orten, während Proö- 
mium und E xposition den V erhältn issen  entsprechend abgeändert 
sind. D ie für W irtem berg bestim m te B ulle ist im Bullarium  Ro- 
manum nicht veröffentlicht; auch ist weder sie  noch eine A bschrift 
in w irtem bergischen A rchiven zu finden. Doch is t  der E rlafs eines

1) a. a. 0 . S. 62
2) Clementis XI Epistolae et brevia selcctiora (Rom 1729), S. 549 ff.
3) S. Berlinische Monatsschrift XXI (1793), S. 40 N.
4) Vgl. das Verzeichnis seiner Schriften in Ba l t l i .  I l a u g ,  Das 

gelehrte Wirtemberg (1790), S. 49 ff.
5) M. Bullaiium Rom. XXIV (1872), S. 59 ff.: „nobis nuper exponi 

fec it“ ; „idem Carolus princeps nobis piopterea humiliter supplicari fecit'1.
G) Aus den bezüglichen Worten des weiter unten noch zu bespre

chenden Testaments des Herzogs (1737) scheint hervorzugehen, dafs die 
Initiative von ihm ausgiug.
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B reve durch eine g leichzeitige  handschriftliche N otiz 1 und durch 
das T estam ent Karl A lexanders unzw eifelhaft bezeugt.

Es fragt sich  nu n , wie kam en die beiden deutschen F ürsten  
dazu, solch sonderbare D inge von seiner H eiligk eit zu fordern; 
und andererseits, hatte K lem ens recht, wenn er m einte, dafs durch  
sein  V orgehen v ielen  ketzerischen U ntertanen die Bekehrung w esen t
lich  erleichtert w erde? D as letztere  gew ifs nicht. Darin wird  
E o u s s e t2 ste ts m it seinem  Spotte recht behalten, dafs kein M ensch  
in  Sachsen oder anderswo zur katholischen K irche übertreten werde, 
nur um das schon vorher besessene K irchengut nun kraft päpst
licher V ollm acht zu besitzen. W enn K lem ens das wirklich er
w artete, was er in der B ulle ausspricht, dafs nunmehr die deutschen  
Untertanen in Scharen dem Schafstall Christi zueilen  werden, so 
wäre das nur ein w eiterer Erweis der von der Kurie in jenen  
Tagen so häufig an den Tag g e leg ten  gänzlichen U nfähigkeit, die 
V erhältn isse  in den protestantischen Territorien beurteilen zu können. 
A ber offen b leib t doch die F r a g e , warum findet der P ap st bei 
katholischen H errschern über solche T erritorien U nterstützung und 
A n klang?  Zweierlei M öglichkeiten der Beantw ortung bleiben übrig. 
Entw eder treiben jen e  H errscher im Vereine m it dem Papst Konver
tierungspolitik  und zwar benachbarten Fürsten  gegenüber. Denn  
nur um solche kann es sich handeln. D ie in der Reform ation  
säkularisierten K löster und Stifte waren doch keinen P rivatleuten  
und „ U n ter ta n e n “ zugefallen , „ w elch e  durch ihren plötzlichen  
V erlust der N ot anheim gegeben w ären “ , sondern säkularisiert haben  
nur die Landesherren, und in ihrem B esitz befand sich das n icht 
zu kirchlichen B edürfnissen verw endete K lostergut. W enn also 
den bisherigen Inhabern („m odernis eorum possessoribus seu deten- 
toribus cuiusvis sta tu s, gradus, ordinis, d ign itatis, conditionis et 
praeem inentiae fu er in t“) der Fortbesitz im F all des Ü bertritts 
garantiert w ird , so kann dadurch jedenfa lls für w eitere Fürsten, 
w elche aus politischen und anderen Bedenken noch schw anken, 
ein H indernis aus dem W ege geräum t sein. In diesem  F alle  
g inge die A nregung zw eifellos von der Kurie aus, und die In itiative  
des Kurfürsten von der P fa lz , welche in der B ulle  an ihn an
gedeutet i s t ,  sow ie die des H erzogs von W irtem berg wäre nur 
eine scheinbare. D ie drei katholischen H errscher in w esentlichen  
protestantischen Landen so llten  dem nach ein Vorbild sein für

1) Der Rentkammerrat und spätere Kammerprokurator Ludw. Chrph. 
Vischer erzählt in seiner „Historie der Differenzien der beiden fürst
lichen Kammern'1 [d. i. Rentkammer und Kirchenrat] ca. 1742: im Jahre 
1736 habe der damals regierende Papst Klemens XII. Ser.° Carolo Ale- 
xandro das wirtembergische Kirchengut ohne Ausnahme durch ein Breve 
zu seinem Kammergut geschenkt. Ms. Stuttgart, Landesbibi. Cod. hist, 
fol. 836 caps. 12 Blatt 17 u. 18.

2) Mercure historique et politique XCIII (1732), 249. 258.
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andere : die Kurie verlangt n icht Verzicht auf das von den Vor
fahren ererbte, einst säkularisierte K irchengut, w ie das in rigoro
seren Zeiten von einem  P ap st A lexander V II. gefordert worden  
war, sondern sie is t  zufrieden m it dem einfachen Übertritt.

Doch es lä fst sich  auch ein m öglicher Grund dafür nam haft 
m a ch en , dafs die betreffenden Fürsten von sich aus dem P apst  
gegenüber die In itia tive  ergreifen. Und das erw eist sich als wahr
sch e in lich in  A nsehung der V erhältnisse in W irtem berg. In W irtem - 
berg a llein  gab es im U nterschied von den anderen Ländern  
se it dem Interim  kein säkularisiertes K irchengut im B esitz des 
Laudesfürsten *. H erzog Christoph ( f  1 5 6 8 )  hatte säm tliches Ver
m ögen der K löster und Pfründen im Lande für die B edürfnisse  
der neuen K irche, sowie die ku lturellen  Aufgaben des Staates be
stim m t und w ollte n ichts zu privatem  N utzen verw endet w issen. 
D iese Bestim m ung des geistlichen  Gutes war im Jahre 1 5 6 5  zum 
L and esg iund gesetz  erhoben worden: Die Landschaft so llte  ein R echt 
der A ufsicht haben über das verein igte K irchengut des Landes, 
w elches der besonderen V erw altung eines „K irch en ra ts“ unter
s te llt  war; und nur die Ü berschüsse über die Bedürfnisse von  
K irchen und Schulen so llten  zur Schuldentilgung und zu anderen  
staatlichen  Zwecken verw endet werden. Es kann gar kein Zweifel 
s e i n , dafs die Einrichtung des allgem einen K irchenverm ögens in  
W irtem berg nur im Sinne einer Stiftung für kirchliche und ku ltu
relle  Zwecke geschehen ist. Der späteren Zeit war dieser Tat
bestand verborgen. Da die Stiftung von einer landesherrlichen  
Behörde verw altet w urde, war es den H erzögen le ich t gem acht, 
e in se it ig e  V erfügungen über die Verwendung der kirchlichen Gelder 
zu treffen. In der M aitressenw irtschaft jener Tage m ufste das 
K irchengut zu recht w eltlich en  D ingen die M ittel reichen. Das 
A u fsich tsrecht der Landschaft war ganz illusorisch gem acht. Zu 
A nfang des 1 8 . Jahrhunderts war es nun so weit gekom m en, dafs 
in der herzoglichen K anzlei m it H ilfe der rega listisch en  Theorien  
unter B erufung auf die P raxis und auf die B estim m ungen des 
W estfä lisch en  F riedens deduziert worden kon nte, die proprietas 
d es ge istlichen  Gutes in W ürttem berg stehe dem H erzog zu und  
er dürfe pro lubitu auch über die usus verfügen. N atürlich  fanden  
diese Ausführungen bei den M itgliedern der Landschaft und den  
Behörden der K irche die entsprechende E ntgegnung. Aber sie  
blieben doch n icht ohne praktische Folgen. H erzog Eberhard Ludwig  
( t  1 7 3 3 )  spricht in seinem  T estam ent von den „säk ularisierten  
M anns- und F rauenklöstern“,d ie  seiner „K am m er einverleibt s e ie n “ , 
und sein N achfolger Karl A lexander, an w elchen das B reve K le-

1) Vgl. zum Folgenden H. H e r m e  l i n k ,  Gesch. des allgem. Kirchen* 
guts in Württemberg. Württemb. Jahrbücher 1903.
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m ens’ X II. gerich tet ist, bestim m t ebenfalls in seinem  Testament,, 
dafs „di e  von unseren Vorfordern am R egim ent zum Land zurück
gefallenen  und säkularisierten säm tlichen M anns- und Frauenklöster  
in ihrer derm aligen Verfassung gelassen  und als ein grofses und 
im portantes Stück unserer Landen denenselben und der Kammer 
e inverleibet b le ib en “ so llen ; „inm afsen sich dann dessenthalben  
unsere Erben und Nachkom m en als über Sach e , welche zu Gott 
g estifte t waren, kein schw eres Bedenken nunmehro haben beigehen  
zu lassen , w eilen  m it päpstlicher H eiligk eit wir dessenthalben uns 
ganz verstanden h a b en “ *.

In  diesem  Zusam m enhang gew innt das B reve K lem ens’ X II. 
eine ganz neue Bedeutung. Der selbstherrliche F ürst, welcher sich  
und seinen N achfolgern eine unbeschränkte V erfügung über das 
in  seinem  Lande g estifte te  K irchenverm ögeu sichern m öchte, sucht 
und findet U nterstützung für seine B estrebungen bei der Kurie 
in Rom. Das B reve K lem ens’ XII. bot für Karl A lexander einen  
neuen B erechtigungsanspruch gegenüber den anldagenden Stimmen 
im L ande, w elche die unm ittelbaren Eingriffe des Landesherren  
in das Stiftungsverm ögeu verurteilten. N atürlich  ist dieser B e
rechtigungsanspruch ein höchst subjektiver, der von den prote
stan tischen  U ntertanen in W irtem berg in keiner W eise anerkannt 
w urde; u m s o w e n i g e r  als diese durch um gehende Gerüchte und 
dunkle P län e von Um stürzung der Verfassung und Religion des 
Landes erschreckt und gegen  ihren H erzog eingenom m en worden 
waren. Selbst der herzogliche Regierungsrat glaubte in einem  
A nbringen gegen  das T estam ent deutlich dartun zu m üssen, dafs 
„durch  k e in , auch fürstlich T estam ent die leg es fundam entales 
eines Landes um gestofsen werden kön nen“ 2. Der ebenfalls katho
lisch e Sohn und N achfolger K arl A lexanders, H erzog Karl Eugen  
( t  1 7 9 3 ) ,  tat gut daran , bei seinen nicht m inder zahlreichen  
Eingriffen in das w irtem bergische K irchengut sich nicht auf 
die päpstliche A utorität zu berufen. Es dauerte infolge davon 
w enigstens lä n g er , bis er den W iderstand des ständischen A us
schusses herausforderte, was allerdings n icht ausblieb und erst

1) Vgl. R e y s c h e r ,  Württcmb. Gesetzessammlung II, 492 § 17.
2) Auch der schon genannte Kammerprokurator Vischer, •welcher' 

dem Landesherrn ein gewisses Proprietätsrccht in Ansehung des geist
lichen Gutes zuzugeben geneigt ist, führt aus: „D iese  donatio rei ali- 
cuius tertii (dergl. der päpstliche Stuhl von Zeit zu Zeit, sed vano nisu 
mehr er gemacht) sei wider das instrumentmn pacis W estphalieae lind 
antecedanea pacta conventa impingirend; wenigstens intuitu statu um- 
provincialium et eeclesiae Wurtembergicae offenbar ungleich und wider 
das Papsttum gültig, im Fall einmal wider alles Vermuten die Zeit 
käme, dafs die sämtlichen in dem Osnabi iickisehen Fricdensschlufs ver- 
äufserten Kirchengüter vi bullae Innocentii X de anno 1051 wollten 
revocirt werden.“



1 7 7 0  zu einer kom prom ifsartigen Lösung führte. In der ganzen  
K onfliktsperiode ist auf beiden Seiten von der dein w irtem bergischen  
H erzogshaus zngekom m enen „ S ch en k u n g “ des K irchengutes durch 
den  P apst nie mehr die Rede. A lso auch in diesem  F alle hätte  
die Sache keine dauernde Nachw irkung gezeitig t. N ur der Kanzler 
Lebret kommt, wie schon erwähnt, in einem Aufsatz gegen Ende 
des Jahrhunderts noch einm al darauf zurück.

Es läfst sich nun denken , dafs auch in den beiden anderen  
von K lem ens XII. durch Ü berlassung des K irchongutes beglückten  
Landen in ähnlicher W eise dynastische Interessen und finanz
politische Erwägungen bei der K irchengüterpolitik K lem ens’ X II. 
m itspielten . In der B ulle für Kurpfalz is t  das w enigstens ange
deutet : Ein Teil der dem Kurfürsten Karl Philipp unterworfenen Lande 
is t  zur katholischen K irche zurückgekehrt, und die daselbst be
findlichen K irchengüter m ufsten derselben unter Approbation des 
dam aligen P apstes A lexander V II. wieder zurückgegeben werden. 
Der gröfsere T eil der pfälzischen U ntertanen verharrt aber noch  
im Unglauben. Und hier sind die e in st säkularisierten K irchen
güter zusammen m it dem Dom anialverm ögen im Besitz des Landes
herrn. Nun gibt es einen sehr guten S in n , wenn Karl Philipp, 
welcher sich ebenso wie Karl A lexander von W irtem berg m it 
um fassenden R ekatholisierungsplänen trug, aber dabei doch nicht 
gerade an seiner K asse eine Einbufse erleiden w ollte, sich vorher 
den Fortbesitz des säkularisierten Gutes sichern läfst. W ie die 
Verhältnisse hier im einzelnen la g en , is t  dem V erfasser unbe
kannt, w elcher g e leg en tlich  seiner Studien über die G eschichte  
des a llgem einen K irchengutes in W irtem berg die A nregung zu 
obigen Zeilen erh ielt.
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4 .

Miszellen.

Das von L. W e i l a n d  in dieser Zeitschrift X II, 3 3 2 ff. unter  
dem  T ite l : „ B e itra g  zum H exenglauben im M ittela lter“ aus einer  
Bam berger H andschrift des 1 2 . oder 13 . Jahrhunderts veröffent
lich te  Stück steh t bei R e g i n o  1 1 , 3 7 1  S. 3 5 4 ff.

L eipzig. HaucJc.
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D as Corpus Reformatorum enthält V I 2 3 1  einen grie- 
cbischen B rief M elanchthons an den Prager Gräzisten M atthäus 
C ollinus, vom 3. Septem ber 1 5 4 9 ,  in welchem  M elanchthon die 
W eigerung der P rager lobt, an dem Feldzuge der habsburgischen  
Brüder gegen  die Schm alkaldener teilzunehm en. B retschneider  
entnahm  ihn eiüer A bschrift in dem Sammelband s. X V II. 1 4 5 4  
bis 1 4 5 8  (D. L. 5 4 3) der G enevieve; es g ib t jedoch einen älteren  
Abdruck, und zwar angeblich nach dem O r i g i n a l .  1 6 1 9  veranstaltete  
Gotthard V oegelin  in H eidelberg nach einer Abschrift, die er in  
Marquard Frehers N achlafs gefunden , eine Ausgabe des Sedulius 
Scotus, De rectoribus christianis (vg l. Fabricius-Schoettgen-M ansi, 
B ibi. la t. m ediae et inflmae aet., 1 7 5 4 , VI, 1 5 9 ) . Das Buch is t  
heute so gu t w ie verschollen u n d , w ie es sch e in t, nur noch auf 
der J en en ser  U niversitätsbibliothek vorhanden. V oegelin  schickt 
seinem  Seduliustexte eine D edicatio gratulatoria voraus, an F ried 
rich V . von der Pfalz gerich tet, der eben zum K önig von Böhm en  
gekrönt worden war, und in dieser D edicatio bringt er jenen  B rief 
M elanchthons, den er nach seinem  Inhalte unschw er zu dem grofsen  
E reignis des Jahres in B eziehung setzen konnte. Seinen W orten  
nach hat V oegelin  das Original V orgelegen: quarum litterarum  
typis, quod sciam , antehac non editarum  hoc e st  autographo g e -  
nuinum exem plar. Ich  führe im nachfolgenden die Varianten an, 
die ein V ergleich  m it dem Abdruck des C. K. ergibt:

Aldta(f.i(i) avÖQt bis yvr\ako fehlt. oi^iai] oio/iiui. ontQ\ 
luamp. av xt] ov xe. noXtcai] noXixai. ao i Tf] aoi re. xui 
zoTg noXhaig aov] xai noXixaiq aov. avÖQaai] avdgaai. unov] 
u  7iov. y] feh lt. D ie U nterschrift O lh n n o g  o oög feh lt im C. R.

München. S. H ellm ann.
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Verzeichnis der abgcdruckten Quellenslücke.

Saec. X III: Guilelmus R edon en sis, Apparatus in summam Ray- 
mundi (A uszüge) 5 4 5  ff.

„ X III: R at/m und v. Pennaforte, Summa (A uszüge) 5 3 8  ff.
„ X III: Robert von F lam esbury, Poen itentia le (Auszüge) 3 6 6  

bis 3 7 1 .
„ X III: Summ ula f r a tr is  Gonradi (Auszüge) 5 2 3  —  5 2 6 .  

5 2 7  —  5 3 0 .
„ X V : Jakob von Jüterbock, Schriften (A uszüge) 1 4 0 — 1 4 6 . 

1 5 3 0 :  Confessio A ugustana, Coburger H andschrift 4 3 5 — 4 7 4 .  
1 5 3 9 :  Differenz L u th ers  m it dem Stadtrate zu Coburg (6  Briefe, 

z. T. Neudruck) 1 5 6 — 1 6 4 .
1 5 4 2  März 3 0 :  F ürstliche B estätigung und Ordnung des K on

sistorium s zu Coburg 1 5 1  f.
1 5 6 3  Jan. 1 2 :  Vorladungen vor das K onsistorium  zu Coburg 

1 5 3  f.
1 6 4 3 :  Theoph. N eub erger, Rundschreiben an die M etropolitane  

(Auszug) 5 8 7  f.
1 6 4 3  März 7 :  d erse lb e, Ausschreiben an die G eistlichen seiner  

Diözese (Auszüge) 5 5 4 — 5 5 7 .
1 6 4 4  J a n .: derselbe, Reform ationsordnung (Auszug) 5 7 3 .
1 6 4 5 :  Protokolle einer zur Bekehrung der Juden in H essen -

K assel ein gesetzten  Kom m ission (Auszüge) 5 7 4  f. 5 7 7 .
1 6 5 5  Aug. 2 :  Theoph. N eu b erger , P araenesis ad pastores de 

officio e t probitate (Auszug) 5 6 1  f.
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B r a t k e ,  Ed., Luthers 95 Thesen 
360.

B r i e g e r ,  Th., Festschuft zum 
Deutschen Ilisto: ikei ta^ in Leip
zig 1894 52 ff.

— Ein Leipziger Professor im 
Dienste des Baseler Konzils 146.

C i v e z z a ,  Marc, da e Teof. Do- 
menichelli, La leggenda di San 
Francisco 480.

C l e m e n ,  Otto, Johann Pupper 
van Goch 416 ff.
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356. 361.
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Franciscana 167.
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H a r n a c k ,  Ad., Lehibuch der 
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formations 336.

L e m m e n s ,  Leonh., Die Anfänge 
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—  Scripta fratris Leonis 481.
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485.
L i 1 i e n f e i n , II., Der karolingische 

Gottesstaat 348.

M i c h a e l .  E.. Ignaz von D öllinger  
282.

M i n o c c h i ,  La Logenda trium 
sociorum 167. 480.

— La qucstione Francescana 481.

Ö h r ,  W , Der karolingische Gottes
staat 330.

O p e l .  J. 0 . ,  Valentin W eigel 
319 f.

O r t r o y ,  van, La legende de S. 
Francois d’Assise 480 ff.

P o h l ,  Imitatio Christi 594 ff.
P u y o l ,  Imitatio Chiisti 594 ü.

B i t s c h i ,  Alb., Rechtfertigung und 
Versöhnung 42 ff. 214.

S a b a t i e r ,  Opuscules de ci it. 
hist. UI 178. 476.

— De l’authenticite de la Legende 
de S. EVan^ois dite des trois 
compagnons 481 ff.

S c h e e l ,  Otto, Die Anschauung 
Augustins von Chiisti Person und 
W e;k 404.

S c h n e i d e r ,  Hans, Landschad von 
Steinach 604.

S e e b e r g ,  R ., D ogm engeschichte  
21 f.

— Die Theologie des Duns Scotus 
198 ff.

T  i 1 e m a n n , Speculum perfectionis 
u. Legenda trium sociorum 167. 
481.

T s c h  a c k e r t ,  P ., Augsburgische 
Konfession 430 ff.

U l  m a n n ,  H . ,  Studien zur Ge
schichte des Papstes Leo X. 63 ff.
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III.

Sach- und Namenregister.

A b e n d m a h l s l e h r e ,  luth. u. ref. 
388.

A b l a f s  s. Jakob von Jüterbock;
s. Summae confessorum. 

A d a m n a n u s  139. 
A d o p t i a n i s m u s  8 f.
A r i a n  de But 603 f.
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A g r i  c o l a  312.
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A l b a n i ,  Hannibal 133.
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A l b e r t u s  Magnus s. Versöhnung. 
A l b r e c h t  von Mainz 52.
A 1 d r i c h von Le Mans 340. 
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